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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 478/2014 DES RATES 

vom 12. Mai 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 147/2003 über bestimmte restriktive Maßnahmen 
gegenüber Somalia 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2010/231/GASP des Rates vom 26. April 2010 über restriktive Maßnahmen gegen Somalia 
und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2009/138/GASP (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 147/2003 (2) wird das allgemeine Verbot verhängt, Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Somalia Finanzmittel oder Finanzhilfen, technische Beratung, Hilfe oder Ausbildung, im Zusam
menhang mit militärischen Aktivitäten zukommen zu lassen. 

(2)  Am 5. März 2014 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 2142 (2014) an, in der er das 
Waffenembargo gegen Somalia bestätigte und bekräftigte, dass das Waffenembargo bis 25. Oktober 2014 keine 
Anwendung auf Lieferungen von Waffen, Munition oder militärischem Gerät oder auf die Bereitstellung von Bera
tung, Hilfe oder Ausbildung findet, die ausschließlich zum Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung 
Somalias zur Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt sind, außer in Bezug auf die 
Lieferung bestimmter, in der Anlage der Resolution 2111 (2013) genannter Gegenstände, die der vorherigen 
Genehmigung des nach der Resolution 751 (1992) eingesetzten Sanktionsausschusses bedürfen. 

(3)  Mit der Resolution 2142 (2014) werden die Benachrichtigungserfordernisse im Zusammenhang mit Lieferungen 
von Waffen, Munition oder militärischem Gerät und der Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder Ausbildung für 
die Sicherheitskräfte Somalias sowie für die Zwecke des Ausnahmeverfahrens für Lieferungen von in der Anlage 
der Resolution 2111 (2013) aufgeführten Gegenständen geändert. 

(4)  Der Rat hat am 12. Mai 2014 den Beschluss 2014/270/GASP (3) erlassen, mit dem der Beschluss 2010/231/GASP 
im Einklang mit der Resolution 2142 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen geändert wird. Einige 
dieser Änderungen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags und für ihre Umsetzung ist eine Regelung auf 
Unionsebene erforderlich, insbesondere um ihre einheitliche Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 147/2003 sollte deshalb entsprechend geändert werden — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 147/2003 wird wie folgt geändert: 

Artikel 2a Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) die Bereitstellung von Finanzmitteln, finanzieller Hilfe, technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung im Zusam
menhang mit militärischen Aktivitäten, außer im Zusammenhang mit den in Anhang III aufgeführten Gegenstän
den, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

i) die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass diese Finanzmittel, finanzielle Hilfe, technische Bera
tung, Hilfe oder Ausbildung ausschließlich zum Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias 
zur Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt sind, und 

ii) der nach Ziffer 11 der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzte Aus
schuss wurde von der Bundesregierung Somalias oder ersatzweise von dem Mitgliedstaat, der die Finanzmittel, 
finanzielle Hilfe, technische Beratung, Hilfe oder Ausbildung bereitstellt, mindestens fünf Tage im Voraus von 
jeglicher Bereitstellung derartiger Finanzmittel, finanzieller Hilfe, technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung 
benachrichtigt, die ausschließlich zum Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias zur 
Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt ist, wie in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 2142 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie in Ziffer 16 der Resolu
tion 2111 (2013) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgesehen;“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
C. ASHTON  

13.5.2014 L 138/2 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 479/2014 DES RATES 

vom 12. Mai 2014 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 über die Anwendung spezifischer 
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in der 

Republik Côte d'Ivoire 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 560/2005 des Rates vom 12. April 2005 über die Anwendung spezifischer restrik
tiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in der Republik Côte d'Ivoire (1), 
insbesondere auf Artikel 11a Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 12. April 2005 die Verordnung (EG) Nr. 560/2005 angenommen. 

(2) Der Rat hat die Liste in Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 gemäß Artikel 11a Absatz 6 jener Verord
nung überprüft. 

(3)  Der Rat hat festgestellt, dass keine Gründe mehr dafür vorliegen, eine Person weiterhin auf der Liste in Anhang IA 
der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 zu führen. 

(4)  Außerdem sollten die Angaben zu zwei Personen in der Liste in Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 
aktualisiert werden. 

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 560/2005 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
C. ASHTON  
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ANHANG 

Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 wird wie folgt geändert: 

I.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person erhält folgende Fassung:  

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

4. Marcel Gossio Geboren am 18. Februar 1951 in 
Adjamé, 

Reisepass-Nr.: 08AA14345 (ver
mutlich abgelaufen am 6. Okto
ber 2013) 

Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl 
vor. Beteiligung an der widerrechtlichen Aneig
nung öffentlicher Gelder und an der Finanzie
rung und Bewaffnung der Milizen. 

Schlüsselfigur bei der Finanzierung des 
Gbagbo-Klans und der Milizen. Zudem eine 
zentrale Figur des illegalen Waffenhandels. 

Ist aufgrund des beachtlichen Vermögens, das 
er sich widerrechtlich angeeignet hat, sowie 
aufgrund seiner Kenntnis der Netze des illega
len Waffenhandels nach wie vor eine Bedro
hung für die Sicherheit und Stabilität von Côte 
d'Ivoire.   

II.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person wird wie folgt geändert: 

„Justin Koné Katina“ wird ersetzt durch „Justin Koné Katinan“. 

III.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person wird gestrichen: 

Oulaï Delafosse  
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 480/2014 DER KOMMISSION 

vom 3. März 2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regio
nale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 7, Artikel 37 
Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4, Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absätze 1 und 6, Artikel 61 
Absatz 3, Artikel 68 Absatz 1, Artikel 101, Artikel 125 Absätze 8 und 9, Artikel 127 Absätze 7 und 8 sowie Artikel 144 
Absatz 6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In Teil Zwei der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sind die gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds, den Europä
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds (EMFF), für die fortan ein gemeinsamer Rahmen gilt, festgelegt („Europäische Struktur- und 
Investitionsfonds“ oder „ESI-Fonds“). Darüber hinaus enthält Teil Drei der genannten Verordnung allgemeine 
Bestimmungen, die für den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds, jedoch nicht für den ELER und den EMFF gel
ten, während Teil Vier allgemeine Bestimmungen enthält, die für den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds und den 
EMFF, jedoch nicht für den ELER gelten. In dieser Verordnung sind daher Bestimmungen niedergelegt, die für alle 
ESI-Fonds gelten, sowie Bestimmungen, die ausschließlich für den EFRE und den Kohäsionsfonds bzw. den EFRE, 
den ESF, den Kohäsionsfonds und den EMFF gelten. 

(2)  Es ist erforderlich, detaillierte Regelungen für die Kriterien zur Bestimmung der Höhe finanzieller Berichtigungen 
festzulegen, die die Kommission im Zusammenhang mit dem Leistungsrahmen für jede in den durch die 
ESI-Fonds unterstützten Programmen enthaltene Priorität vornehmen kann. 

(3)  Solche finanziellen Berichtigungen können nur erfolgen, wenn verschiedene Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. 
Die Höhe einer finanziellen Berichtigung sollte auf der Grundlage von Pauschalsätzen bezogen auf einen Koeffi
zienten festgelegt werden, der nach Maßgabe des materiellen Durchführungsstands und der Mittelausschöpfung 
berechnet wird. Andere als eine finanzielle Berichtigung ausschließende äußere Faktoren, die zu einer deutlichen 
Verfehlung der im Leistungsrahmen festgelegten und bis 2023 zu erreichenden Ziele beitragen, sollten fallweise 
berücksichtigt werden und könnten einen geringeren als den ansonsten auf der Grundlage eines Koeffizienten 
angewandten Korrektursatz begründen. 

(4)  In den Bestimmungen über die Kriterien zur Festlegung der Höhe finanzieller Berichtigungen im Zusammenhang 
mit dem Leistungsrahmen sollte auf eine besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen getrennt eingegangen werden. 

(5)  Besondere Regelungen sollten die Bestimmungen über den Kauf von Grundstücken mit Unterstützung durch 
Finanzinstrumente präzisieren. 

(6)  Mit Blick auf kohärente Rahmenbedingungen für die Kombination von Zuschüssen für technische Hilfe und eines 
Finanzinstruments bei einem Einzelvorhaben soll eine solche Kombination nur zum Zweck der technischen Vor
bereitung der zugunsten des Endbegünstigten zu tätigenden Investition zulässig sein. 
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(7) Damit gewährleistet ist, dass Stellen mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betraut werden, die über die geeig
neten Fähigkeiten verfügen, um in Einklang mit den Zielen und Prioritäten der ESI-Fonds und im Sinne einer 
größtmöglichen Effizienz zu handeln, sollten Kriterien für die Auswahl dieser Stellen sowie die Rolle, Haftung 
und Zuständigkeit dieser Stellen festgelegt werden. 

(8)  Um eine wirtschaftliche Haushaltsführung bei Finanzinstrumenten, die Bürgschaften bieten, sicherzustellen, sollten 
sich die Programmbeiträge auf eine umsichtige Ex-ante-Risikobewertung unter Berücksichtigung eines angemes
senen Multiplikatorverhältnisses stützen. 

(9) Um sicherzustellen, dass Finanzinstrumente gemäß geltendem Recht eingesetzt werden, sollten besondere Bestim
mungen für ihre Verwaltung und Kontrolle, u. a. die Prüfung, festgelegt werden. 

(10)  Um die wirtschaftliche Haushaltsführung bei den Programmbeiträgen zu Finanzinstrumenten sicherzustellen, 
sollte sich jede Wiedereinziehung solcher Beiträge in den relevanten Zahlungsanträgen angemessen widerspiegeln. 

(11)  Um eine stimmige Berechnung der förderfähigen kapitalisierten Zinszuschüsse und Bürgschaftskostenzuschüsse 
zu gewährleisten, sollten besondere Regeln für ihre Berechnung festgelegt werden. 

(12) Um eine rasche und wirksame Bereitstellung der Mittel für die Realwirtschaft und eine wirtschaftliche Haushalts
führung zu fördern und gleichzeitig eine angemessene Vergütung der mit dem Einsatz der Finanzinstrumente 
betrauten Stellen zu gewährleisten, sollten Kriterien für die Bestimmung von Verwaltungskosten und -gebühren 
auf der Grundlage von Leistung und der einschlägigen Höchstwerte sowie Regeln für die Erstattung kapitalisierter 
Verwaltungskosten und -gebühren für eigenkapitalbasierte Instrumente und Kleinstkredite festgelegt werden. 

(13)  Gemäß dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung sollten bei der Durchführung von Vorhaben 
erzielte Einnahmen bei der Berechnung der öffentlichen Beteiligung berücksichtigt werden. 

(14)  Es ist erforderlich, die Methode zur Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen festzulegen und zwar unter 
Berücksichtigung der für den Sektor des betreffenden Vorhabens geltenden Bezugszeiträume, der normalerweise 
erwarteten Rentabilität je nach Art der betreffenden Investition, des Verursacherprinzips und gegebenenfalls von 
Billigkeitserwägungen gemäß dem relativen Wohlstand des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 
Region. 

(15)  Auf der Grundlage historischer Daten, die für einnahmenschaffende Projekte des Programmplanungszeitraums 
2007-2013 erfasst und gespeichert wurden, sollten die für die Sektoren geltenden Bezugszeiträume festgelegt wer
den. 

(16)  Es ist erforderlich, die bei der Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen zu berücksichtigenden Kosten und 
Einnahmen sowie die Bedingungen für die Bestimmung eines Restwerts und des Abzinsungssatzes festzulegen. 

(17)  Der als Richtwert vorgeschlagene Abzinsungssatz von 4 % sollte auf der aktuellen langfristigen Rendite eines 
internationalen Anlageportfolios beruhen, berechnet ausgehend von einer durchschnittlichen Anlagerendite von 
3 %, die um 1 % nach oben korrigiert wurde, was dem Prozentsatz entspricht, um den die durchschnittliche Ren
dite langfristiger Staatsanleihen in der Union seit der Festlegung des Abzinsungssatzes für den Programmpla
nungszeitraum 2007-2013 gefallen ist. 

(18) Gemäß dem Verursacherprinzip müssen die Umweltkosten und die Kosten präventiver Maßnahmen von denjeni
gen getragen werden, die Umweltverschmutzung verursachen; außerdem müssen die Gebührenregelungen die 
Vollkosten der Umweltdienste, einschließlich Kapitalkosten, die Umweltkosten und die Kosten durchgeführter prä
ventiver Maßnahmen sowie die Kosten aufgrund der Ressourcenknappheit einkalkulieren. 

(19)  Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands sollten die Begünstigten bestehende Methoden und entsprechende 
Sätze, die im Rahmen anderer Politikbereiche der Union zur Berechnung der indirekten Kosten festgelegt wurden, 
anwenden können, sofern es sich um Vorhaben und Begünstigte ähnlicher Art handelt. 

(20)  Damit sichergestellt ist, dass durch die ESI-Fonds unterstützte Vorhaben, für die möglicherweise ein im Rahmen 
anderer Politikbereiche der Union festgelegter Pauschalsatz für indirekte Kosten angewendet wird, mit den im Rah
men dieser Politikbereiche finanzierten Vorhaben vergleichbar sind, ist es erforderlich, die Interventionskategorien 
und Investitionsprioritäten oder Maßnahmen, unter die sie fallen, festzulegen. 

13.5.2014 L 138/6 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(21) Die bei der Durchführung der Qualitätsüberprüfung von Großprojekten zu verwendende Methodik sollte festge
legt werden. Die Qualitätsüberprüfung durch unabhängige Sachverständige ist Voraussetzung für die Einreichung 
eines Großprojekts bei der Kommission durch einen Mitgliedstaat nach dem in der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 vorgesehenen Mitteilungsverfahren. 

(22) Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für das Mitteilungsverfahren, sollte er festlegen, ob das Großprojekt durch unab
hängige Sachverständige mit technischer Unterstützung durch die Kommission oder — in Abstimmung mit der 
Kommission — durch andere unabhängige Sachverständige bewertet wird. 

(23) Die Fähigkeiten, die Kompetenzen und die Unparteilichkeit der unabhängigen Sachverständigen, die die Qualitäts
überprüfung von Großprojekten durchführen, sind für die Qualität und Zuverlässigkeit des Überprüfungsergebnis
ses entscheidend. Folglich sollten bestimmte Anforderungen an die unabhängigen Sachverständigen festgelegt wer
den, um die Zuverlässigkeit und Qualität ihrer Arbeit bezüglich der Qualitätsüberprüfung zu gewährleisten. Alle 
unabhängigen Sachverständigen sollten diesen Anforderungen genügen, unabhängig davon, ob ihre Arbeit im 
Rahmen der technischen Unterstützung auf Initiative der Kommission oder durch einen Mitgliedstaat unterstützt 
wird. Es sollte dem Mitgliedstaat obliegen, zu prüfen, ob die unabhängigen Sachverständigen den Anforderungen 
genügen, ehe er die Zustimmung der Kommission zu einer Auswahl von unabhängigen Sachverständigen einholt. 

(24)  Da nur Großprojekte, die von den unabhängigen Sachverständigen positiv bewertet wurden, ausgewählt werden 
können, um bei der Kommission im Mitteilungsverfahren eingereicht zu werden, ist es erforderlich, diesbezüglich 
klare Kriterien festzulegen. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Schritte dieses Überprüfungsprozesses und die 
bei der Überprüfung heranzuziehenden Parameter für die Qualitätsbewertung festzuhalten, damit gewährleistet 
ist, dass die Qualitätsüberprüfung der einzelnen Großprojekte auf demselben methodischen Ansatz beruht und sie 
so durchgeführt wird, dass sie zur Verbesserung der Qualität der überprüften Großprojekte beiträgt. 

(25)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 muss die Verwaltungsbehörde ein System einrichten, in dem die für 
die Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben benötigten Daten, ein
schließlich Angaben zu den einzelnen Teilnehmern, in elektronischer Form aufgezeichnet und gespeichert werden. 
Es ist daher erforderlich, eine Liste der Daten zu erstellen, die in diesem System aufzuzeichnen und zu speichern 
sind. 

(26)  Gewisse Daten sind für bestimmte Arten von Vorhaben oder nur für einige der ESI-Fonds relevant; daher sollte 
der Geltungsbereich der Anforderungen in Bezug auf die Daten präzisiert werden. In der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 und in der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) sind 
besondere Anforderungen an die Aufzeichnung und Speicherung von Daten einzelner Teilnehmer an durch den 
ESF unterstützten Vorhaben niedergelegt, die berücksichtigt werden müssen. 

(27)  Die Liste der Daten sollte die Anforderungen an die Berichterstattung berücksichtigen, die in der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 und den fondsspezifischen Verordnungen niedergelegt sind, damit sichergestellt ist, dass die Daten, 
die für die Finanzverwaltung und Begleitung erforderlich sind, u. a. für die Zahlungsanträge, die Rechnungslegung 
und die Durchführungsberichte, für jedes Vorhaben so vorliegen, dass sie problemlos aggregiert und abgeglichen 
werden können. Bei dieser Liste sollte berücksichtigt werden, dass bestimmte Grunddaten über die Vorhaben in 
elektronischer Form notwendig sind, um eine wirksame Finanzverwaltung der Vorhaben zu gewährleisten und 
um der Anforderung, grundlegende Informationen über die Vorhaben zu veröffentlichen, gerecht zu werden. 
Gewisse weitere Daten sind für eine sinnvolle Planung und Durchführung der Überprüfungs- und Prüftätigkeiten 
erforderlich. 

(28)  Die Liste der aufzuzeichnenden und zu speichernden Daten sollte den technischen Merkmalen oder der Struktur 
der von den Verwaltungsbehörden einzurichtenden computergestützten Systeme nicht vorgreifen und das Format 
der aufzuzeichnenden und zu speichernden Daten nicht vorab festlegen, es sei denn, die vorliegende Verordnung 
sieht dies ausdrücklich vor. Zudem sollte mit der Liste nicht der Art und Weise, wie die Daten eingegeben oder 
innerhalb des Systems generiert werden, vorgegriffen werden. Mitunter können die Daten in der Liste Mehrfach
einträge erfordern. Dennoch ist es angezeigt, bestimmte Regeln betreffend die Art dieser Daten festzulegen, damit 
gewährleistet ist, dass die Verwaltungsbehörde ihren Pflichten in Bezug auf die Begleitung, Bewertung, Finanzver
waltung, Überprüfung und Prüfung nachkommen kann, u. a. wenn hierzu die Verarbeitung von Angaben zu ein
zelnen Teilnehmern erforderlich ist. 

(29)  Um sicherzustellen, dass die im Rahmen der operationellen Programme erfolgten Ausgaben kontrolliert und 
geprüft werden können, ist es erforderlich, die Kriterien festzulegen, die ein Prüfpfad erfüllen sollte, um als ange
messen zu gelten. 

(30)  Im Zusammenhang mit den Prüftätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist es erforderlich, dafür 
zu sorgen, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten jede unbefugte Weitergabe personenbezogener Daten 
oder jeden unbefugten Zugriff darauf verhindern, und es sollte präzisiert werden, zu welchem Zweck die Kom
mission und die Mitgliedstaaten solche Daten verarbeiten dürfen. 
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(31)  Die Prüfung von Vorhaben obliegt der Prüfbehörde. Um zu gewährleisten, dass diese Prüfungen in angemessenem 
Umfang und mit hinreichender Wirksamkeit sowie in allen Mitgliedstaaten nach denselben Standards durchge
führt werden, ist es erforderlich, die Bedingungen festzulegen, denen die Prüfungen genügen sollten. 

(32) Es ist angezeigt, ausführlich die Stichprobenbasis für die zu prüfenden Vorhaben, die die Prüfbehörde bei der Fest
legung oder Genehmigung des Stichprobenverfahrens beachten sollte, zu beschreiben, wozu auch die Festlegung 
der Stichprobeneinheit, gewisse technische Kriterien, die für eine Stichprobe gelten, und gegebenenfalls Faktoren 
gehören, die bei zusätzlichen Stichproben zu berücksichtigen sind. 

(33) Die Prüfbehörde sollte einen Bestätigungsvermerk zu der in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Rech
nungslegung erstellen. Um zu gewährleisten, dass die Rechnungsprüfungen hinsichtlich Umfang und Inhalt ange
messen sind und in allen Mitgliedstaaten nach denselben Standards durchgeführt werden, ist es erforderlich, die 
Bedingungen festzulegen, denen die Prüfungen genügen sollten. 

(34) Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten bei der Durchführung finanziel
ler Berichtigungen unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist es erforderlich, die Kriterien zur 
Bestimmung von gravierenden Mängeln bei der wirksamen Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme, 
die wichtigsten Arten solcher Mängel und die Kriterien für die Bestimmung der Höhe der vorzunehmenden finan
ziellen Berichtigung und die Kriterien für die Anwendung von Pauschalsätzen oder extrapolierter finanzieller 
Berichtigungen festzulegen. 

(35) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden können, sollte diese Verord
nung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden nachstehende Bestimmungen zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festge
legt: 

a)  Bestimmungen zur Ergänzung von Teil Zwei der genannten Verordnung für den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds, 
den ELER und den EMFF (nachstehend „ESI-Fonds“) in Bezug auf 

i) die Kriterien für die Festsetzung der Höhe der im Zusammenhang mit dem Leistungsrahmen vorzunehmenden fi
nanziellen Berichtigung; 

ii)  folgende Regelungen für Finanzinstrumente: 

—  zusätzliche besondere Regelungen für den Kauf von Grundstücken und die Kombination von technischer Hilfe 
und Finanzinstrumenten; 

—  zusätzliche besondere Regelungen hinsichtlich der Rolle, Haftung und Zuständigkeit der mit dem Einsatz von 
Finanzinstrumenten betrauten Stellen sowie der diesbezüglichen Auswahlkriterien und der Produkte, die durch 
Finanzinstrumente zur Verfügung gestellt werden können; 

— Regelungen für die Verwaltung und Kontrolle bestimmter Finanzinstrumente, u. a. für die von den Verwal
tungs- und Prüfbehörden durchzuführenden Kontrollen, die Vorkehrungen für die Aufbewahrung von Unterla
gen, die mit Unterlagen zu belegenden Angaben sowie die Verwaltungs-, Kontroll- und Prüfmodalitäten; 

— Regelungen zur Wiedereinziehung von Zahlungen an die Finanzinstrumente und die daraus folgenden Anpas
sungen der Zahlungsanträge; 

— besondere Regelungen für die Einrichtung eines Systems zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für Zinszu
schüsse und Bürgschaftskostenzuschüsse; 

—  besondere Regelungen für die Kriterien für die Bestimmung von Verwaltungskosten und -gebühren auf der 
Grundlage von Leistung und der einschlägigen Höchstwerte sowie die Erstattung von kapitalisierten Verwal
tungskosten und -gebühren für eigenkapitalbasierte Instrumente und Kleinstkredite; 
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iii) die Methode zur Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen von Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoein
nahmen erwirtschaften; 

iv)  den Pauschalsatz für indirekte Kosten und die entsprechenden Methoden, die im Rahmen anderer Politikbereiche 
der Union anwendbar sind; 

b)  Bestimmungen zur Ergänzung von Teil Drei der genannten Verordnung für den EFRE und den Kohäsionsfonds in 
Bezug auf die Methodik für die Qualitätsüberprüfung von Großprojekten; 

c)  Bestimmungen zur Ergänzung von Teil Vier der genannten Verordnung für den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds, 
den ELER und den EMFF in Bezug auf 

i) Regelungen zur Präzisierung der Angaben über die Daten, die im Rahmen des von der Verwaltungsbehörde einzu
richtenden Begleitsystems in elektronischer Form aufzuzeichnen und zu speichern sind; 

ii) detaillierte Mindestanforderungen an den Prüfpfad hinsichtlich der Führung der Buchführungsdaten und der Auf
bewahrung der Belege auf Ebene der Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde, der zwischengeschalteten 
Stellen und der Begünstigten; 

iii) Umfang und Inhalt von Vorhaben- und Rechnungsprüfungen sowie die Methodik für die Auswahl der Stichpro
ben von Vorhaben; 

iv)  detaillierte Regelungen für die Nutzung der bei Prüfungen durch die Bediensteten oder bevollmächtigten Vertreter 
der Kommission erhobenen Daten; 

v) detaillierte Regelungen für die Kriterien für die Feststellung gravierender Mängel bei der wirksamen Funktions
weise von Verwaltungs- und Kontrollsystemen, einschließlich der wichtigsten Arten solcher Mängel, die Kriterien 
für die Bestimmung der Höhe der vorzunehmenden finanziellen Berichtigung und die Kriterien für die Anwen
dung von Pauschalsätzen oder extrapolierten finanziellen Berichtigungen. 

KAPITEL II 

BESTIMMUNGEN ZUR ERGÄNZUNG VON TEIL ZWEI DER VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 FÜR DIE ESI-FONDS 

ABSCHNITT I 

Kriterien für die Festsetzung der Höhe finanzieller Berichtigungen im Zusammenhang mit dem Leistungsrahmen 

(Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Artikel 2 

Festsetzung der Höhe finanzieller Berichtigungen 

(Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Bei der durch die Kommission gemäß Artikel 22 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorzunehmenden 
finanziellen Berichtigung gelangt ein Pauschalsatz zur Anwendung, der auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen 
dem Durchschnitt der endgültigen Durchführungsquoten für alle Output-Indikatoren und wichtigsten Durchführungs
schritte in einem Leistungsrahmen und der endgültigen Durchführungsquote für den Finanzindikator in diesem Leis
tungsrahmen ermittelt wird (sogenannter Durchführungs-/Absorptionskoeffizient). 

2. Der Durchführungs-/Absorptionskoeffizient wird wie folgt berechnet: 

a) der für jeden Output-Indikator und wichtigen Durchführungsschritt, der für den Leistungsrahmen unter einer be
stimmten Priorität ausgewählt wurde, erzielte Endwert wird durch die jeweiligen Zielwerte dividiert: das Ergebnis ist 
die endgültige Durchführungsquote — ausgedrückt als Prozentsatz des Ziels; 

b)  ermittelt wird der Durchschnitt der endgültigen Durchführungsquoten für alle Output-Indikatoren und wichtigen 
Durchführungsschritte, die für den Leistungsrahmen unter einer bestimmten Priorität ausgewählt wurden. Für die 
Zwecke der Berechnung gilt eine endgültige Durchführungsquote von über 100 % als 100 %; 
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c)  der für den Finanzindikator, der für den Leistungsrahmen unter einer bestimmten Priorität ausgewählt wurde, erzielte 
Endwert wird durch den jeweiligen Zielwert dividiert: das Ergebnis ist die endgültige Durchführungsquote — ausge
drückt als Prozentsatz des Ziels. Für die Zwecke der Berechnung gilt eine endgültige Durchführungsquote von über 
100 % als 100 %; 

d) der Durchschnitt der endgültigen Durchführungsquoten für alle Output-Indikatoren und wichtigen Durchführungs
schritte, die für den Leistungsrahmen unter einer bestimmten Priorität ausgewählt wurden, wird durch die endgültige 
Durchführungsquote für den Finanzindikator, der für den Leistungsrahmen unter einer bestimmten Priorität ausge
wählt wurde, dividiert. 

3. Gilt eine Priorität für mehr als einen ESI-Fonds oder für mehr als eine Regionenkategorie, wird die Durchfüh
rungs-/Absorptionsquote für jeden ESI-Fonds und/oder jede Regionenkategorie einzeln berechnet. 

Artikel 3 

Höhe einer finanziellen Berichtigung 

(Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Höhe einer finanziellen Berichtigung wird wie folgt festgesetzt: 

a)  beträgt der Durchführungs-/Absorptionskoeffizient weniger als 65 %, aber mindestens 60 %, wird ein Pauschalsatz 
von 5 % angewandt; 

b)  beträgt der Durchführungs-/Absorptionskoeffizient weniger als 60 %, aber mindestens 50 %, wird ein Pauschalsatz 
von 10 % angewandt; 

c)  beträgt der Durchführungs-/Absorptionskoeffizient weniger als 50 %, wird ein Pauschalsatz von 25 % angewandt. 

2. Nach etwaigen anderen finanziellen Berichtigungen wird der Pauschalsatz auf den Beitrag der ESI-Fonds auf der 
Grundlage der von dem betreffenden Mitgliedstaat unter einer bestimmten Priorität, die den Bedingungen gemäß Arti
kel 22 Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 entspricht, geltend gemachten Ausgaben angewandt. 

Bei Prioritäten, die für mehr als einen ESI-Fonds oder für mehr als eine Regionenkategorie gelten, wird der Pauschalsatz 
auf jeden ESI-Fonds und/oder jede Regionenkategorie angewandt. 

3. Andere als die in Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten äußeren Fak
toren, die zu einer deutlichen Verfehlung der Ziele beitragen, werden fallweise berücksichtigt. Die finanzielle Berichtigung 
auf der Grundlage eines Pauschalsatzes gemäß Absatz 1 kann um bis zu 50 % reduziert werden, wobei berücksichtigt 
wird, inwiefern diese deutliche Verfehlung durch diese Faktoren bedingt ist. 

4. Wäre die Anwendung des gemäß Absatz 1 festgelegten Pauschalsatzes unverhältnismäßig, wird die Höhe der 
Berichtigung verringert. 

ABSCHNITT II 

Finanzinstrumente 

Artikel 4 

Besondere Regelungen für den Kauf von Grundstücken 

(Artikel 37 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Durch den EFRE, den Kohäsionsfonds und den ELER finanzierte Finanzinstrumente können Investitionen unterstüt
zen, die den Kauf von unbebauten und bebauten Grundstücken beinhalten, und zwar bis zu einem Betrag in Höhe von 
10 % des Programmbeitrags zugunsten des Endbegünstigten. Im Fall von Bürgschaften bezieht sich dieser Prozentsatz 
auf den Betrag des zugrundeliegenden Darlehens oder sonstiger risikobehafteter Instrumente. 

2. Werden Endbegünstigte mit Finanzinstrumenten im Hinblick auf Infrastrukturinvestitionen zur Stadtentwicklung 
oder Stadtsanierung unterstützt, erhöht sich der in Absatz 1 genannte Höchstsatz auf 20 %. 

3. In hinreichend begründeten Ausnahmefällen kann die Verwaltungsbehörde bei Vorhaben zur Erhaltung der Umwelt 
von den in den Absätzen 1 und 2 genannten Höchstsätzen abweichen. 
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Artikel 5 

Kombination von technischer Hilfe und Finanzinstrumenten 

(Artikel 37 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Zuschüsse für technische Hilfe können mit Finanzinstrumenten bei einem Einzelvorhaben gemäß Artikel 37 Absatz 7 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) nur im Hinblick auf die technische Vorbereitung einer zugunsten des im Rahmen 
des betreffenden Vorhabens zu unterstützenden Endbegünstigten zu tätigenden Investition kombiniert werden. 

Artikel 6 

Besondere Regelungen hinsichtlich der Rolle, Haftung und Zuständigkeit der mit dem Einsatz von Finanzinst
rumenten betrauten Stellen 

(Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betrauten Stellen kommen ihren Pflichten in Einklang mit geltendem 
Recht nach und handeln mit der professionellen Sorgfalt, Effizienz, Transparenz und Umsicht, die von einer professionel
len Stelle mit Erfahrung im Einsatz von Finanzinstrumenten zu erwarten sind. Sie sorgen dafür, dass 

a)  die Endbegünstigten, die aus Finanzinstrumenten Unterstützung erhalten, unter gebührender Berücksichtigung der Art 
des Finanzinstruments und der potenziellen wirtschaftlichen Tragfähigkeit der zu finanzierenden Investitionsprojekte 
ausgewählt werden. Sie begründen ihre Wahl anhand transparenter und objektiver Kriterien und stellen sicher, dass 
kein Interessenkonflikt vorliegt; 

b)  die Endbegünstigten entsprechend den Anforderungen gemäß Artikel 115 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 für 
den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds, gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) für den ELER sowie gemäß eines künftigen Rechtsakts 
der Union zur Festlegung der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung für die Meeres- und Fischereipolitik im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 („EMFF-Verordnung“) darüber informiert werden, dass die Finanzmittel im 
Rahmen von durch die ESI-Fonds kofinanzierten Programmen bereitgestellt werden; 

c)  die Finanzinstrumente in einer Weise Unterstützung bieten, die angemessen ist und den Wettbewerb möglichst wenig 
verzerrt; 

d)  die in Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
genannte vorrangige Vergütung von privaten Investoren oder öffentlichen Investoren, die nach dem Prinzip des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors tätig sind, den von diesen Investoren eingegangenen Risiken angemessen 
und auf den für die Mobilisierung dieser Investoren notwendigen Mindestumfang beschränkt ist; dies wird durch Vor
schriften und Bedingungen sowie verfahrensrechtliche Schutzvorschriften gewährleistet. 

2. Da die unmittelbare finanzielle Haftung der Verwaltungsbehörde gegenüber den mit dem Einsatz der Finanzinstru
mente betrauten Stellen oder den Endbegünstigten sowie ihre Haftung hinsichtlich anderer Verbindlichkeiten oder Pflich
ten im Rahmen des Finanzinstruments auf den Betrag begrenzt ist, der von der Verwaltungsbehörde für das Finanzin
strument gemäß den diesbezüglichen Finanzierungsvereinbarungen gebunden wurde, stellen die mit dem Einsatz von 
Finanzinstrumenten betrauten Stellen sicher, dass keine Ansprüche gegenüber der Verwaltungsbehörde geltend gemacht 
werden können, die über den von ihr für das Finanzinstrument gebundenen Betrag hinausgehen. 

3. Die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betrauten Stellen haften für die Rückzahlung der von Unregelmäßig
keiten betroffenen Programmbeiträge, einschließlich Zinsen und anderer dank dieser Beiträge erwirtschafteter Erträge. 

Die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betrauten Stellen haften jedoch nicht für die Rückzahlung der Beträge 
gemäß Unterabsatz 1, sofern sie nachweisen, dass für eine bestimmte Unregelmäßigkeit folgende kumulative Bedingun
gen erfüllt sind: 

a) die Unregelmäßigkeit trat auf Ebene der Endbegünstigten oder — im Fall eines Dachfonds — auf Ebene der Finanz
mittler oder der Endbegünstigten auf; 

b) die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betrauten Stellen haben die Bestimmungen gemäß Absatz 1 dieses Arti
kels in Bezug auf die von der Unregelmäßigkeit betroffenen Programmbeiträge eingehalten; 

c)  die von der Unregelmäßigkeit betroffenen Beträge konnten nicht eingezogen werden, obwohl die mit dem Einsatz 
von Finanzinstrumenten betrauten Stellen mit gebührender Sorgfalt alle einschlägigen Maßnahmen vertraglicher und 
rechtlicher Art ergriffen haben. 
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Artikel 7 

Kriterien für die Auswahl der mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten betrauten Stellen 

(Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Bei der Auswahl einer mit dem Einsatz eines Finanzinstruments zu betrauenden Stelle gemäß Artikel 38 Absatz 4 
Buchstabe a und Artikel 38 Absatz 4 Buchstabe b Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vergewissert sich 
die Verwaltungsbehörde, dass diese Stelle folgende Mindestanforderungen erfüllt: 

a)  Befugnis zur Durchführung einschlägiger Aufgaben gemäß den Rechtsvorschriften der Union und nationalem Recht; 

b)  angemessene wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit; 

c) geeignete Kapazitäten für den Einsatz des Finanzinstruments, u. a. eine Organisationsstruktur und ein Lenkungsrah
men, die der Verwaltungsbehörde die erforderliche Gewähr bieten; 

d)  Vorhandensein eines wirksamen und effizienten internen Kontrollsystems; 

e) Anwendung eines Rechnungsführungssystems, das zeitnah genaue, vollständige und sachlich richtige Daten zur Verfü
gung stellt; 

f)  Einverständnis, von den Prüfstellen des Mitgliedstaats, der Kommission und dem Europäischen Rechnungshof geprüft 
zu werden. 

2. Bei der Auswahl der in Absatz 1 genannten Stelle berücksichtigt die Verwaltungsbehörde gebührend die Art des 
einzusetzenden Finanzinstruments, die Erfahrung der Stelle mit dem Einsatz ähnlicher Finanzinstrumente, die Fachkom
petenz und die Erfahrung der vorgeschlagenen Teammitglieder sowie die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Stelle. Sie begründet ihre Wahl anhand transparenter und objektiver Kriterien und stellt sicher, dass kein Interessenkon
flikt vorliegt. Anzulegen sind zumindest die nachstehenden Auswahlkriterien: 

a)  gefestigte und plausible Methodik für die Ermittlung und Bewertung der Finanzmittler bzw. der Endbegünstigten; 

b) Höhe der Verwaltungskosten und -gebühren für den Einsatz des Finanzinstruments sowie für deren Berechnung vor
geschlagene Methode; 

c)  Vorschriften und Bedingungen für die Unterstützung der Endbegünstigten, einschließlich Preisgestaltung; 

d) Fähigkeit, zusätzlich zu den Programmbeiträgen Mittel für Investitionen zugunsten der Endbegünstigten zu mobilisie
ren; 

e)  Fähigkeit nachzuweisen, dass über die derzeitige Tätigkeit hinaus zusätzliche Tätigkeiten ausgeübt werden; 

f)  in Fällen, in denen die mit dem Einsatz des Finanzinstruments betraute Stelle Eigenmittel für das Finanzinstrument 
bereitstellt oder einen Teil des Risikos trägt, vorgeschlagene Maßnahmen zur Abstimmung der Interessen und Eindäm
mung möglicher Interessenkonflikte. 

3. Falls eine Stelle, die einen Dachfonds einsetzt, einschließlich der EIB, einem Finanzmittler weitere Durchführungs
aufgaben überträgt, stellt sie sicher, dass die Anforderungen gemäß den Absätzen 1 und 2 in Bezug auf diesen Finanz
mittler erfüllt sind. 

Artikel 8 

(Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Besondere Regelungen für Bürgschaften, die durch Finanzinstrumente geleistet werden 

Werden Bürgschaften durch Finanzinstrumente geleistet, so gilt Folgendes: 

a)  es wird ein angemessenes Multiplikatorverhältnis erreicht zwischen dem Betrag des Programmbeitrags, der zur 
Deckung erwarteter und unerwarteter Verluste bei durch die Bürgschaften abzudeckenden neuen Darlehen oder ande
ren risikobehafteten Instrumenten vorgesehen ist, und dem Wert der entsprechenden ausgezahlten neuen Darlehen 
oder anderen risikobehafteten Instrumente; 

b)  das Multiplikatorverhältnis wird durch eine umsichtige Ex-ante-Risikobewertung für das spezifische anzubietende 
Bürgschaftsprodukt festgelegt, wobei die besonderen Marktbedingungen, die Investitionsstrategie des Finanzinstru
ments sowie die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Berücksichtigung finden; sofern die Entwicklung 
der Marktbedingungen dies rechtfertigt, kann die Ex-ante-Risikobewertung überprüft werden; 
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c)  der für die Einlösung von Bürgschaften gebundene Programmbeitrag spiegelt diese Ex-ante-Risikobewertung wider; 

d)  hat der Finanzmittler oder die von den Bürgschaften profitierende Stelle den geplanten Betrag neuer Darlehen oder 
anderer risikobehafteter Instrumente nicht an die Endbegünstigten ausgezahlt, werden die förderfähigen Ausgaben 
entsprechend gekürzt. 

Artikel 9 

Verwaltung und Kontrolle von auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenzübergreifender Ebene ein
gerichteten Finanzinstrumenten 

(Artikel 40 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Bei Vorhaben, die eine Unterstützung aus Programmen für auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenz
übergreifender Ebene eingerichtete Finanzinstrumente gemäß Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 beinhalten, sorgt die Verwaltungsbehörde dafür, dass 

a)  das Vorhaben sowohl während des Verfahrens für die Bewertung und Auswahl des Vorhabens als auch während der 
Einrichtung und des Einsatzes des Finanzinstruments mit geltendem Recht, dem relevanten Programm und der rele
vanten Finanzierungsvereinbarung in Einklang steht; 

b)  die Finanzierungsvereinbarungen Bestimmungen zu den Prüfanforderungen und dem Prüfpfad gemäß Anhang IV 
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthalten; 

c)  die Verwaltungsprüfungen während des Programmplanungszeitraums und während der Einrichtung und des Einsatzes 
der Finanzinstrumente gemäß Artikel 125 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 für den EFRE, den ESF, den 
Kohäsionsfonds und den EMFF sowie gemäß Artikel 58 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 für 
den ELER durchgeführt werden; 

d)  die Belege für geltend gemachte förderfähige Ausgaben 

i)  betreffend das Vorhaben von der Verwaltungsbehörde, dem Finanzmittler oder — sofern das Finanzinstrument 
durch einen Dachfonds eingesetzt wird — der den Dachfonds einsetzenden Stelle aufbewahrt werden, um die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel, die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und die Überein
stimmung mit den Kriterien und Bedingungen für die Finanzierung im Rahmen der relevanten Programme nach
zuweisen; 

ii) zur Verfügung stehen, damit die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der bei der Kommission geltend gemach
ten Ausgaben überprüft werden können; 

e)  die Nachweise, die es ermöglichen, die Einhaltung der Rechtsvorschriften der Union und des nationalen Rechts sowie 
die Finanzierungsbedingungen zu überprüfen, zumindest folgende Dokumente umfassen: 

i)  Unterlagen über die Einrichtung des Finanzinstruments; 

ii) Unterlagen, aus denen die Beiträge der einzelnen Programme und der einzelnen Prioritätsachsen zu dem Finanz
instrument, die im Rahmen der Programme förderfähigen Ausgaben, die durch die Unterstützung der ESI-Fonds 
generierten Zinsen und sonstigen Einnahmen sowie die Wiederverwendung von auf die Unterstützung aus den 
ESI-Fonds zurückzuführenden Mitteln gemäß Artikel 43 und 44 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 hervorge
hen; 

iii)  Unterlagen zur Funktionsweise des Finanzinstruments, einschließlich Unterlagen betreffend die Begleitung, die 
Berichterstattung und die Überprüfungen; 

iv)  Unterlagen, die die Einhaltung der Artikel 43, 44 und 45 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 belegen; 

v)  Unterlagen betreffend den Rückzug von Programmbeiträgen und die Liquidation des Finanzinstruments; 

vi)  Unterlagen betreffend den Rückzug aus dem Finanzinstrument und die Liquidation des Finanzinstruments; 

vii)  von den Endbegünstigten mit den Nachweisen eingereichte Antragsformulare o. Ä., auch Geschäftspläne und 
gegebenenfalls vorhergehende Jahresabschlüsse; 

viii)  Checklisten und Berichte der mit dem Einsatz des Finanzinstruments betrauten Stellen, sofern verfügbar; 

ix)  gegebenenfalls Erklärungen in Zusammenhang mit De-minimis-Beihilfen; 

x)  in Zusammenhang mit der Unterstützung durch das Finanzinstrument unterzeichnete Vereinbarungen, auch für 
Beteiligungsinvestitionen, Darlehen, Bürgschaften oder andere Investitionsformen zugunsten der Endbegüns
tigten; 
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xi)  Nachweis, dass die durch das Finanzinstrument bereitgestellte Unterstützung bestimmungsgemäß verwendet 
wurde; 

xii) Aufzeichnungen der Finanzströme zwischen der Verwaltungsbehörde und dem Finanzinstrument sowie inner
halb des Finanzinstruments auf allen Ebenen bis hin zum Endbegünstigten, sowie — im Fall von Bürgschaften 
— Nachweis, dass die zugrundeliegenden Darlehen ausgezahlt wurden; 

xiii) separate Aufzeichnungen oder Buchungsschlüssel für den gezahlten Programmbeitrag oder die durch das Finanz
instrument zugunsten des Endbegünstigten gebundene Bürgschaft. 

2. Bei Vorhaben, die eine Unterstützung aus Programmen für Finanzinstrumente im Rahmen des EFRE, des ESF, des 
Kohäsionsfonds oder des EMFF beinhalten, sorgen die Prüfbehörden dafür, dass die betreffenden Finanzinstrumente wäh
rend des gesamten Programmplanungszeitraums bis zum Abschluss sowohl im Rahmen der Systemprüfungen als auch 
im Rahmen der Vorhabenprüfungen in Einklang mit Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geprüft 
werden. 

Bei Vorhaben, die eine Unterstützung aus Programmen für Finanzinstrumente im Rahmen des ELER beinhalten, sorgen 
die Prüfbehörden dafür, dass die Finanzinstrumente während des gesamten Programmplanungszeitraums bis zum 
Abschluss sowohl im Rahmen der Systemprüfungen als auch im Rahmen der Vorhabenprüfungen in Einklang mit Arti
kel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) geprüft werden. 

3. Bei Finanzinstrumenten, die von der EIB gemäß Artikel 38 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 eingesetzt werden, 

a) beauftragt die Verwaltungsbehörde ein Unternehmen, das entsprechend einem von der Kommission erstellten gemein
samen Rahmen tätig ist, mit der Durchführung von Vor-Ort-Überprüfungen des Vorhabens im Sinne des Artikels 125 
Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013; 

b)  beauftragt die Prüfbehörde ein Unternehmen, das entsprechend einem von der Kommission erstellten gemeinsamen 
Rahmen tätig ist, mit der Durchführung von Prüfungen des Vorhabens. 

Die Prüfbehörde erstellt ihren Bestätigungsvermerk auf der Grundlage der von dem beauftragten Unternehmen geliefer
ten Informationen. 

4. In Ermangelung eines von der Kommission erstellten gemeinsamen Rahmens (siehe Absatz 3) unterbreitet die Ver
waltungsbehörde der Kommission zur Billigung einen Vorschlag für die Methodik zur Durchführung von Vor-Ort-Über
prüfungen, während die Prüfbehörde der Kommission einen Vorschlag für die Methodik zur Durchführung von Prüfun
gen zur Billigung unterbreitet. 

Artikel 10 

Regelungen betreffend die Wiedereinziehung von Zahlungen an die Finanzinstrumente und die daraus folgen
den Anpassungen der Zahlungsanträge 

(Artikel 41 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Die Mitgliedstaaten und die Verwaltungsbehörden können Programmbeiträge zu den in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Finanzinstrumenten und zu den in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe b genannten Finanzinstrumenten, die im 
Einklang mit Artikel 38 Absatz 4 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingesetzt werden, nur dann 
wiedereinziehen, wenn die Beiträge nicht bereits in einem Zahlungsantrag gemäß Artikel 41 der genannten Verordnung 
enthalten sind. Bei durch den EFRE, den ESF, den Kohäsionsfonds und den EMFF unterstützten Finanzinstrumenten kön
nen Beiträge allerdings wiedereingezogen werden, wenn der nächste Zahlungsantrag dahingehend geändert wird, dass die 
entsprechenden Ausgaben wiedereingezogen oder ersetzt werden. 

Artikel 11 

System zur Kapitalisierung von Jahrestranchen für Zinszuschüsse und Beiträge zu Prämien für Bürgschaften 

(Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Kapitalisierte Zinszuschüsse und Beiträge zu den Prämien für Bürgschaften gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 werden am Ende des Förderzeitraums als Gesamtbetrag der abgezinsten Zahlungs
verpflichtungen für die in dem genannten Artikel erwähnten Zwecke und Zeiträume und in Einklang mit den entspre
chenden Finanzierungsvereinbarungen berechnet. 
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2. Mittel, die nach dem in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Zeitraum 
oder infolge einer unerwarteten Liquidation des Finanzinstruments vor Ende des genannten Zeitraums auf dem Treu
handkonto verbleiben, werden in Einklang mit Artikel 45 der genannten Verordnung verwendet. 

Artikel 12 

Kriterien für die Bestimmung von Verwaltungskosten und -gebühren auf der Grundlage von Leistung 

(Artikel 42 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Verwaltungsbehörde berechnet die Verwaltungskosten und -gebühren, die als förderfähige Ausgaben gemäß 
Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geltend gemacht werden können, auf der Grund
lage nachstehender leistungsbasierter Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 der genannten Verordnung: 

a)  Auszahlung von Beiträgen aus dem ESI-Fonds-Programm; 

b)  Mittel, die aus Investitionen oder aus der Freigabe von für Bürgschaftsverträge gebundenen Mitteln zurückgeflossen 
sind; 

c) Qualität der Begleitmaßnahmen zur Investition vor und nach dem Investitionsbeschluss zur Maximierung ihrer Aus
wirkungen und 

d)  Beitrag des Finanzinstruments zu den Zielen und Outputs des Programms. 

2. Die Verwaltungsbehörde informiert den gemäß Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingesetzten 
Begleitausschuss über die Bestimmungen zu der leistungsbasierten Berechnung der angefallenen Verwaltungskosten oder 
der Verwaltungsgebühren des Finanzinstruments. Dem Begleitausschuss wird jährlich über die im vorhergehenden Kalen
derjahr tatsächlich gezahlten Verwaltungskosten und -gebühren Bericht erstattet. 

Artikel 13 

Höchstwerte für Verwaltungskosten und -gebühren 

(Artikel 42 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Für eine Stelle, die einen Dachfonds einsetzt, dürfen die Verwaltungskosten und -gebühren, die als förderfähige Aus
gaben gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geltend gemacht werden können, 
nicht über der Summe liegen von 

a)  3 % für die ersten 12 Monate nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung, 1 % für die nächsten 12 Monate 
und anschließend jährlich 0,5 % der Programmbeiträge zu dem Dachfonds, zeitanteilig berechnet vom Zeitpunkt der 
tatsächlichen Zahlung an den Dachfonds bis zu dem Ende des Förderzeitraums, der Rückzahlung an die Verwaltungs
behörde oder dem Datum der Liquidation, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist; und 

b)  jährlich 0,5 % der den Finanzmittlern durch den Dachfonds gezahlten Programmbeiträge, zeitanteilig berechnet vom 
Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung durch den Dachfonds bis zu der Rückzahlung an den Dachfonds, dem Ende des 
Förderzeitraums oder dem Datum der Liquidation, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

2. Für Stellen, die Finanzinstrumente einsetzen, die Beteiligungsinvestitionen, Darlehen, Bürgschaften sowie Kleinstkre
dite bereitstellen, auch im Fall einer Kombination mit Zuschüssen, Zinszuschüssen und Beiträgen zu den Prämien für 
Bürgschaften gemäß Artikel 37 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, dürfen die Verwaltungskosten und -gebüh
ren, die als förderfähige Ausgaben gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe d der genannten Verordnung geltend gemacht 
werden können, nicht über der Summe liegen von 

a)  einer Grundvergütung, die wie folgt berechnet wird: 

i)  für ein Finanzinstrument, das Beteiligungsinvestitionen bereitstellt: jährlich 2,5 % für die ersten 24 Monate nach 
Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung, anschließend 1 % jährlich der im Rahmen der relevanten Finan
zierungsvereinbarung für das Finanzinstrument gebundenen Programmbeiträge, zeitanteilig berechnet vom Zeit
punkt der Unterzeichnung der relevanten Finanzierungsvereinbarung bis zu dem Ende des Förderzeitraums, der 
Rückzahlung der Beiträge an die Verwaltungsbehörde bzw. den Dachfonds oder dem Datum der Liquidation, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist; 

ii)  für ein Finanzinstrument in allen anderen Fällen: jährlich 0,5 % der Programmbeiträge zu dem Finanzinstrument, 
zeitanteilig berechnet vom Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung an das Finanzinstrument bis zu dem Ende des För
derzeitraums, der Rückzahlung an die Verwaltungsbehörde bzw. den Dachfonds oder dem Datum der Liquidation, 
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist, und 
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b)  einer leistungsbasierten Vergütung, die wie folgt berechnet wird: 

i) für ein Finanzinstrument, das Beteiligungsinvestitionen bereitstellt: jährlich 2,5 % der Programmbeiträge, die End
begünstigten in Form von Beteiligungsinvestitionen im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 gezahlt werden, und der reinvestierten Mittel, die den Programmbeiträgen zuzurechnen 
sind, die noch an das Finanzinstrument zurückgezahlt werden müssen, zeitanteilig berechnet von dem Zeitpunkt 
der Zahlung an den Endbegünstigten bis zu der Rückzahlung der Investition, dem Ende des Wiedereinziehungs
verfahrens im Fall von abgeschriebenen Forderungen oder dem Ende des Förderzeitraums, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist; 

ii)  für ein Finanzinstrument, das Darlehen bereitstellt: jährlich 1 % der Programmbeiträge, die Endbegünstigten in 
Form von Darlehen im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gezahlt 
werden, und der reinvestierten Mittel, die den Programmbeiträgen zuzurechnen sind, die noch an das Finanzin
strument zurückgezahlt werden müssen, zeitanteilig berechnet vom Zeitpunkt der Zahlung an den Endbegüns
tigten bis zu der Zurückzahlung der Investition, dem Ende des Wiedereinziehungsverfahrens im Fall von Zah
lungsausfällen oder dem Ende des Förderzeitraums, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist; 

iii)  für ein Finanzinstrument, das Bürgschaften gewährt: jährlich 1,5 % der Programmbeiträge, die für ausstehende 
Bürgschaftsverträge im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gebun
den werden, sowie der zurückgezahlten Mittel, die auf die für ausstehende Bürgschaftsverträge gebundene Pro
grammbeiträge zurückzuführen sind, zeitanteilig berechnet für den Zeitpunkt der Bindung bis zu der Fälligkeit 
des Bürgschaftsvertrags, dem Ende des Wiedereinziehungsverfahrens im Fall von Zahlungsausfällen oder dem 
Ende des Förderzeitraums, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist; 

iv)  für ein Finanzinstrument, das Kleinstkredite bereitstellt: jährlich 1,5 % der Programmbeiträge, die Endbegünstigten 
in Form von Kleinstkrediten im Sinne von Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
gezahlt werden, sowie der den Programmbeiträgen zuzurechnenden reinvestierten Mittel, die noch an das Finanz
instrument zurückgezahlt werden müssen, zeitanteilig berechnet vom Zeitpunkt der Zahlung an den Endbegüns
tigten bis zu der Rückzahlung der Investition, dem Ende des Einziehungsverfahrens im Fall von Ausfällen oder 
dem Ende des Förderzeitraums, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist; 

v)  für ein Finanzinstrument, das Zuschüsse, Zinszuschüsse und Beiträge zu den Prämien für Bürgschaften gemäß 
Artikel 37 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gewährt: 0,5 % des Zuschussbetrags, der im Sinne von 
Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der genannten Verordnung zugunsten von Endbegünstigten gezahlt wird. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 4 gelten die Bestimmungen dieses Absatzes für eine mit dem Einsatz eines 
Finanzinstruments, das Bürgschaften bereitstellt, betraute Stelle, unabhängig davon, ob diese Stelle einen Dachfonds ein
setzt. 

3. Der während des in Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Förderzeitraums kumu
lierte Betrag der Verwaltungskosten und -gebühren darf folgende Höchstwerte nicht überschreiten: 

a)  für einen Dachfonds: 7 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu dem Dachfonds; 

b)  für ein Finanzinstrument, das Beteiligungsinvestitionen bereitstellt: 20 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu 
dem Finanzinstrument; 

c) für ein Finanzinstrument, das Darlehen bereitstellt: 8 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu dem Finanzin
strument; 

d) für ein Finanzinstrument, das Bürgschaften gewährt: 10 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu dem Finanz
instrument; 

e)  für ein Finanzinstrument, das Kleinstkredite bereitstellt: 10 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu dem 
Finanzinstrument; 

f) für ein Finanzinstrument, das Zuschüsse, Zinszuschüsse oder Beiträge zu den Prämien für Bürgschaften gemäß Arti
kel 37 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gewährt: 6 % des Gesamtbetrags der Programmbeiträge zu dem 
Finanzinstrument. 
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4. Setzt ein und dieselbe Stelle einen Dachfonds und ein Finanzinstrument ein, werden weder die Beträge der förderfä
higen Verwaltungskosten und -gebühren gemäß den Absätzen 1 und 2 noch die in Absatz 3 genannten Höchstwerte für 
dieselben Programmbeiträge oder dieselben reinvestierten Mittel, die den Programmbeiträgen zuzurechnen sind, kumu
liert. 

5. Wird das in Finanzmittler, die Beteiligungsinvestitionen bereitstellen, investierte Kapital vorwiegend von privaten 
Investoren oder öffentlichen Investoren, die nach dem Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden Investors tätig sind, 
bereitgestellt, und wird der Programmbeitrag pari passu mit privaten Investoren bereitgestellt, entsprechen die Verwal
tungskosten und -gebühren den marktwirtschaftlichen Bedingungen und liegen nicht über denjenigen, die von den priva
ten Investoren zu zahlen sind. 

6. Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Höchstwerte können überschritten werden, wenn die mit dem Einsatz 
des Finanzinstruments betraute Stelle, gegebenenfalls auch die Stelle, die einen Dachfonds einsetzt, im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens gemäß den geltenden Vorschriften ausgewählt wurde und in diesem Verfahren die Notwendig
keit höherer Verwaltungskosten und -gebühren aufgezeigt wurde. 

Artikel 14 

Erstattung von kapitalisierten Verwaltungskosten und -gebühren für eigenkapitalbasierte Instrumente und 
Kleinstkredite 

(Artikel 42 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Kapitalisierte Verwaltungskosten und -gebühren, die als förderfähige Ausgaben gemäß Artikel 42 Absatz 2 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu erstatten sind, werden am Ende des Förderzeitraums berechnet als Gesamtbetrag der 
abgezinsten Verwaltungskosten und -gebühren, die nach dem Förderzeitraum für den in Artikel 42 Absatz 2 der genann
ten Verordnung festgelegten Zeitraum und in Einklang mit den relevanten Finanzierungsvereinbarungen zu zahlen sind. 

2. Kapitalisierte Verwaltungskosten und -gebühren, die nach dem Förderzeitraum für ein Finanzinstrument zu zahlen 
sind, das Kleinstkredite bereitstellt, dürfen jährlich 1 % der gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 an die Endbegünstigten in Form von Darlehen gezahlten Programmbeiträge, die noch an das Finanzin
strument zurückgezahlt werden müssen, nicht überschreiten, zeitanteilig berechnet vom Zeitpunkt des Endes des Förder
zeitraums bis zu der Rückzahlung der Investition, dem Ende des Einziehungsverfahrens im Fall von Zahlungsausfällen 
oder dem Ende des in Artikel 42 Absatz 2 der genannten Verordnung festgelegten Zeitraums, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 

3. Kapitalisierte Verwaltungskosten und -gebühren, die nach dem Förderzeitraum für ein Finanzinstrument zu zahlen 
sind, das Beteiligungsinvestitionen bereitstellt, dürfen jährlich 1,5 % der gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 an die Endbegünstigten in Form von Beteiligungsinvestitionen gezahlten Programmbei
träge, die noch an das Finanzinstrument zurückgezahlt werden müssen, nicht überschreiten, zeitanteilig berechnet vom 
Zeitpunkt des Endes des Förderzeitraums bis zu der Rückzahlung der Investition, dem Ende des Einziehungsverfahrens 
im Fall von Zahlungsausfällen oder dem Ende des in Artikel 42 Absatz 2 der genannten Verordnung festgelegten Zeit
raums, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

4. Mittel, die nach dem in Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Zeitraum oder infolge 
einer unerwarteten Liquidation des Finanzinstruments vor Ende des genannten Zeitraums auf dem Treuhandkonto ver
bleiben, werden in Einklang mit Artikel 45 der genannten Verordnung verwendet. 

ABSCHNITT III 

Methode zur Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen von Vorhaben, die Nettoeinnahmen erwirtschaften 

Artikel 15 

Methode zur Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen 

(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Im Hinblick auf die Anwendung der in Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 genannten Methode werden die abgezinsten Nettoeinnahmen des Vorhabens berechnet, indem die abge
zinsten Kosten von den abgezinsten Einnahmen abgezogen werden und gegebenenfalls der Restwert der Investition 
addiert wird. 
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2. Die abgezinsten Nettoeinnahmen eines Vorhabens werden für einen bestimmten, gemäß Anhang I für den Sektor 
festgelegten Bezugszeitraum berechnet, in den das Vorhaben fällt. Der Bezugszeitraum schließt den Durchführungszeit
raum des Vorhabens ein. 

3. Einnahmen und Kosten werden mit Hilfe der Zuwachsmethode ermittelt, bei der die Einnahmen und Kosten beim 
Szenario mit den neuen Investitionen mit den Einnahmen und Kosten beim Szenario ohne die neuen Investitionen vergli
chen werden. 

Besteht ein Vorhaben aus einem neuen Anlagegut, so entsprechen die Einnahmen und Kosten denen der neuen Investi
tion. 

4. Wenn die Mehrwertsteuer nicht gemäß Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 för
derfähig ist, basiert die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen auf Beträgen ohne Mehrwertsteuer. 

Artikel 16 

Ermittlung der Einnahmen 

(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Zur Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen werden die Einnahmen wie folgt ermittelt: 

a)  Etwaige Nutzungsgebühren werden gemäß dem Verursacherprinzip festgelegt, gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
der Erschwinglichkeit; 

b)  Transferzahlungen aus nationalen oder regionalen Haushalten oder nationalen öffentlichen Versicherungssystemen 
zählen nicht zu den Einnahmen; 

c)  wenn durch ein Vorhaben bereits vorhandene Dienstleistungen oder Infrastrukturen durch neue Anlagegüter ergänzt 
werden, werden sowohl die Beiträge der neuen Nutzer als auch die zusätzlichen Beiträge der bereits vorhandenen Nut
zer zur neuen oder verbesserten Dienstleistung oder Infrastruktur berücksichtigt. 

Artikel 17 

Ermittlung der Kosten 

(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Bei der Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen werden folgende Kosten berücksichtigt, die während des in Arti
kel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeitraums anfallen: 

a) Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter, um die technische Funktionsfähigkeit des Vorhabens sicherzu
stellen; 

b) feste Betriebs- und Instandhaltungskosten wie Personal-, Wartungs- und Reparaturkosten, Management- und Verwal
tungskosten, Versicherung; 

c)  variable Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten, wie die Kosten des Verbrauchs von Rohstoffen, Energie 
und sonstigen Verbrauchsgütern sowie aller zur Verlängerung der Lebensdauer des Vorhabens erforderlichen War
tungs- und Reparaturarbeiten. 

Artikel 18 

Restwert der Investition 

(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Für Anlagegüter eines Vorhabens, deren Auslegungslebensdauer den in Artikel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeit
raum übersteigt, wird der Restwert ermittelt, indem der Nettogegenwartswert der Zahlungsströme in den verbleibenden 
Jahren der Laufzeit des Vorhabens berechnet wird. In ordnungsgemäß begründeten Fällen können andere Methoden der 
Restwertermittlung angewandt werden. 

2. Der Restwert der Investition wird nur dann in die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen des Vorhabens auf
genommen, wenn die Einnahmen die in Artikel 17 genannten Kosten übersteigen. 
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Artikel 19 

Abzinsung der Zahlungsströme 

(Artikel 61 Absatz 3 Unterabsatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Bei der Berechnung der Kosten und Einnahmen werden nur die im Rahmen des Vorhabens ab- oder eingehenden 
Zahlungsströme berücksichtigt. Die Zahlungsströme werden jeweils für das Jahr ermittelt, in dem sie während des in 
Artikel 15 Absatz 2 genannten Bezugszeitraums beim Vorhaben ab- oder eingegangen sind. 

2. Buchhaltungspositionen, denen keine Zahlungen entsprechen, wie Abschreibungen oder Rückstellungen für Wie
derbeschaffungskosten oder unvorhergesehene Ausgaben, werden von der Berechnung ausgenommen. 

3. Die Zahlungsströme werden anhand eines Abzinsungssatzes von real 4 % als Richtwert für von den ESI-Fonds kofi
nanzierte öffentliche Investitionsvorhaben auf den Gegenwartswert abgezinst. 

4. Die Mitgliedstaaten können einen anderen Abzinsungssatz als 4 % verwenden, wenn sie den gewählten Richtwert 
begründen und sicherstellen, dass dieser durchgängig für ähnliche Vorhaben im selben Sektor angewandt wird. 

5. Von dem Richtwert von 4 % abweichende Werte können wie folgt begründet werden: 

a)  besondere makroökonomische Situation eines Mitgliedstaats und internationale makroökonomische Entwicklungen 
und Konjunkturbedingungen; oder 

b)  Art des Investors oder der durchführenden Stelle, wie öffentlich-private Partnerschaften; oder 

c)  die Art des betroffenen Sektors. 

6. Zur Festlegung der jeweiligen Abzinsungssätze schätzen die Mitgliedstaaten die durchschnittliche langfristige Renta
bilität eines alternativen, risikofreien — nationalen oder internationalen — Investitionskorbs, wie es ihnen am sinnvolls
ten erscheint. Die Begünstigten werden über die verschiedenen Abzinsungssätze informiert. 

ABSCHNITT IV 

Definition der Pauschalsätze für indirekte Kosten und vergleichbare Methoden in anderen Politikbereichen der Union 

Artikel 20 

Pauschalsätze für indirekte Kosten auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 

(Artikel 68 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Die indirekten Kosten können durch Anwendung eines gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 
festgelegten Pauschalsatzes für folgende Arten von Vorhaben oder Projekten, die Teil eines Vorhabens sind, berechnet 
werden: 

a)  Vorhaben, die aus dem EFRE im Rahmen der Interventionsbereichscodes 056, 057 oder 060-065 gemäß Tabelle 1 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 der Kommission (1) unterstützt werden und im Rah
men einer der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b, Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 3 Buchstaben a und c und 
Absatz 4 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) festgelegten 
Investitionsprioritäten durchgeführt werden; 

b) Vorhaben, die aus dem ESF im Rahmen des Interventionsbereichscodes 04 gemäß Tabelle 6 des Anhangs der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 der Kommission unterstützt werden und gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buch
stabe c der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und Innovation beitragen; 
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c)  Vorhaben, die aus dem ELER gemäß den Artikeln 17, 26 oder 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 unterstützt 
werden und zu der in Artikel 5 Absatz 1 der genannten Verordnung festgelegten Priorität der Union beitragen. Falls 
das Vorhaben gemäß den Artikeln 17 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 geplant ist, werden nur Vorhaben 
berücksichtigt, die von einer gemäß Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c der genannten Verordnung eingerichteten opera
tionellen Gruppe der Europäischen Innovationspartnerschaft durchgeführt werden; 

d)  Vorhaben, die aus dem EMFF unterstützt und gemäß Artikel 28, Artikel 37 oder Artikel 41 Absatz 5 des künftigen 
Rechtsakts der Union zur Festlegung der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung der Meeres- und Fischereipoli
tik im Programmplanungszeitraum 2014-2020 geplant sind. 

Artikel 21 

Pauschalsätze für indirekte Kosten auf der Grundlage der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

(Artikel 68 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

Die indirekten Kosten können durch Anwendung eines gemäß Artikel 124 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegten Pauschalsatzes für folgende Arten von Vorha
ben oder Projekten, die Teil eines Vorhabens sind, berechnet werden: 

a)  Vorhaben, die aus dem EFRE im Rahmen der Interventionsbereichscodes 085, 086 oder 087 gemäß Tabelle 1 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 unterstützt werden und im Rahmen einer der in Artikel 5 
Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Par
laments und des Rates festgelegten Investitionsprioritäten durchgeführt werden; 

b) Vorhaben, die aus dem ESF im Rahmen des Interventionsbereichscodes 01 gemäß Tabelle 6 des Anhangs der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 unterstützt werden und gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Verord
nung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Unterstützung des Umstiegs auf eine 
CO2-arme, dem Klimawandel standhaltende, ressourceneffiziente und umweltverträgliche Wirtschaft beitragen; 

c)  Vorhaben die aus dem ELER gemäß den Artikeln 17 und 25 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 unterstützt werden 
und zu der in Artikel 5 Absätze 4 oder 5 der genannten Verordnung festgelegten Priorität der Union beitragen; 

d)  Vorhaben, die aus dem EMFF unterstützt und gemäß Artikel 36, Artikel 38, Artikel 39 Absatz 1, Artikel 46 Absatz 1 
Buchstaben e und i, Artikel 54 und Artikel 79c Absatz 1 Buchstabe b des künftigen Rechtsakts der Union zur Festle
gung der Bedingungen für die finanzielle Unterstützung der Meeres- und Fischereipolitik im Programmplanungszeit
raum 2014-2020 geplant sind. 

KAPITEL III 

BESTIMMUNGEN ZUR ERGÄNZUNG VON TEIL DREI DER VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 FÜR DEN EFRE UND DEN 
KOHÄSIONSFONDS IM HINBLICK AUF DIE METHODIK FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER QUALITÄTSÜBERPRÜFUNG 

VON GROSSPROJEKTEN 

Artikel 22 

Anforderungen an unabhängige Sachverständige, die die Qualitätsüberprüfung vornehmen 

(Artikel 101 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Qualitätsüberprüfung von Großprojekten gemäß Artikel 101 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
wird von unabhängigen Sachverständigen durchgeführt, die folgende Anforderungen erfüllen: 

a)  umfassende technische Erfahrung für alle Phasen des Projektzyklus; 

b)  umfangreiche internationale Erfahrung in den betreffenden Investitionsbereichen; 
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c)  umfassende Erfahrung bei der Analyse und Bewertung des sozioökonomischen Nutzens; 

d)  umfassende Kenntnis und Erfahrung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften, Maßnahmen und Verfahren der 
Union; 

e) Unabhängigkeit von allen direkt oder indirekt an Genehmigung, Durchführung oder Betrieb des Großprojekts betei
ligten Behörden; 

f)  kein Interessenkonflikt auf jeglicher Ebene im Zusammenhang mit dem Großprojekt; 

g)  kein kommerzielles Interesse an dem Großprojekt; 

h)  erforderliche Sprachkenntnisse. 

2. Schlägt ein Mitgliedstaat vor, andere als gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 durch technische 
Hilfe auf Initiative der Kommission unterstützte unabhängige Sachverständige zu beauftragen, so stellt der Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 101 Absatz 3 dieser Verordnung bei der Kommission einen Antrag auf Zustimmung der Kommission. 
Diese Zustimmung hängt von den Unterlagen ab, durch die nachgewiesen wird, dass die Sachverständigen die in Absatz 1 
dieses Artikels festgelegten Anforderungen erfüllen. 

Die Kommission teilt dem Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Antrags mit, ob sie mit den 
vorgeschlagenen unabhängigen Sachverständigen einverstanden ist. 

Artikel 23 

Qualitätsüberprüfung von Großprojekten 

(Artikel 101 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die unabhängigen Sachverständigen führen ihre Bewertung auf der Grundlage der in Artikel 101 Absatz 1 Buchsta
ben a bis i der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Informationen durch. Die unabhängigen Sachverständigen 
können in Zusammenhang mit diesen Informationen zusätzliche Elemente anfordern, die sie für die Qualitätsüberprü
fung für erforderlich halten. 

Die Mitgliedstaaten und die unabhängigen Sachverständigen können beschließen, dass ergänzend dazu Ortsbesichtigun
gen stattfinden. 

Die unabhängigen Sachverständigen können die Kommission im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Bewertung in Beihilfefragen konsultieren. 

2. Die unabhängigen Sachverständigen führen die Qualitätsüberprüfung anhand folgender Schritte durch: 

a) Die unabhängigen Sachverständigen überprüfen, ob das Vorhaben ein Großprojekt im Sinne des Artikels 100 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, dass das Großprojekt kein abgeschlossenes Vorhaben im Sinne des Artikels 2 
Absatz 14 und des Artikels 65 Absatz 6 der genannten Verordnung ist und dass das Großprojekt in dem jeweiligen 
operationellen Programm enthalten ist; 

b) die unabhängigen Sachverständigen prüfen die Vollständigkeit, Kohärenz und Genauigkeit der Informationen zu Arti
kel 101 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis i der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die in der in Artikel 101 Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Form übermittelt werden; 

c)  die unabhängigen Sachverständigen beurteilen die Qualität des Großprojekts auf der Grundlage der in Anhang II der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien; 

d) die unabhängigen Sachverständigen erstellen einen unabhängigen Qualitätsüberprüfungsbericht (nachstehend „Quali
tätsbericht“) in der in Artikel 102 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Form. Im 
Qualitätsbericht formulieren und begründen die unabhängigen Sachverständigen in eindeutiger Weise ihre Stellung
nahme zu den in diesem Absatz genannten Elementen. 
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3. Ein Großprojekt erhält bei der Qualitätsüberprüfung im Sinne des Artikels 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 eine positive Bewertung, wenn die unabhängigen Sachverständigen zu dem Schluss kommen, dass alle in 
Anhang II der vorliegenden Verordnung genannten Kriterien erfüllt sind. 

KAPITEL IV 

BESTIMMUNGEN ZUR ERGÄNZUNG VON TEIL VIER DER VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 FÜR DEN EFRE, DEN ESF, 
DEN KOHÄSIONSFONDS UND DEN EMFF 

ABSCHNITT I 

In elektronischer Form aufzuzeichnende und zu speichernde Daten 

Artikel 24 

In elektronischer Form aufzuzeichnende und zu speichernde Daten 

(Artikel 125 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Anforderungen hinsichtlich der Daten, die in elektronischer Form für jedes Vorhaben in dem gemäß Artikel 125 
Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingerichteten Begleitsystem aufzuzeichnen und zu speichern 
sind, sind in Anhang III der vorliegenden Verordnung dargelegt. 

2. Die Daten werden für jedes Vorhaben aufgezeichnet und gespeichert, darunter gegebenenfalls auch Daten zu den 
einzelnen Teilnehmern, damit diese falls erforderlich zum Zweck der Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung, Überprü
fung und Prüfung aggregiert werden können. Die kumulative Aggregation dieser Daten für den gesamten Programmpla
nungszeitraum muss möglich sein. Für den ESF werden die Daten in einer Form aufgezeichnet und gespeichert, die es 
den Verwaltungsbehörden ermöglicht, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Begleitung und Bewertung gemäß den 
Anforderungen des Artikels 56 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der Artikel 5 und 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1304/2013 sowie den Anhängen I und II der genannten Verordnung durchzuführen. 

3. Wenn ein Vorhaben aus mehr als einem operationellen Programm, mehr als einer Priorität, mehr als einem Fonds 
oder mehr als einer Regionenkategorie unterstützt wird, werden die in den Feldern 23-113 des Anhangs III genannten 
Informationen so aufgezeichnet, dass die Daten aufgeschlüsselt nach operationellem Programm, Priorität, Fonds oder 
Regionenkategorie abgerufen werden können. Darüber hinaus können die in den Feldern 31-40 des Anhangs III genann
ten Daten zu den Indikatoren aufgeschlüsselt nach Investitionspriorität und Geschlecht abgerufen werden. 

ABSCHNITT II 

Prüfpfad und Nutzung der bei den Prüfungen erhobenen Daten 

Artikel 25 

Detaillierte Mindestanforderungen an den Prüfpfad 

(Artikel 125 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Es gelten folgende detaillierte Mindestanforderungen für den Prüfpfad hinsichtlich der Führung der Buchführungs
daten und der Aufbewahrung der Belege: 

a) Anhand des Prüfpfads kann überprüft werden, ob die vom Begleitausschuss für das operationelle Programm festgeleg
ten Auswahlkriterien angewendet wurden; 

b)  im Hinblick auf Zuschüsse und rückzahlbare Unterstützung gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 können anhand des Prüfpfads die der Kommission bescheinigten aggregierten Beträge bei Vorha
ben, die im Rahmen des operationellen Programms kofinanziert wurden, mit den detaillierten Buchführungsdaten 
und Belegen der Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde, der zwischengeschalteten Stellen und der Begüns
tigten abgeglichen werden; 
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c)  im Hinblick auf Zuschüsse und rückzahlbare Unterstützung gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie 
Artikel 109 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1304/2013 können anhand des Prüfpfads die der Kommission bescheinigten aggregierten Beträge bei Vorhaben, die 
im Rahmen des operationellen Programms kofinanziert wurden, mit den detaillierten Output- oder Ergebnisdaten 
und den Belegen der Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde, der zwischengeschalteten Stellen und der 
Begünstigten abgeglichen werden, gegebenenfalls auch im Hinblick auf die Methode zur Festlegung der Einheitskosten 
und der Pauschalbeträge; 

d)  im Hinblick auf die gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Kosten können anhand des Prüfpfads gegebenenfalls die Berechnungsmethode und 
die Grundlage für die Festlegung von Pauschalsätzen sowie die förderfähigen direkten Kosten oder die Kosten, die 
unter bestimmten anderen Kategorien gemeldet werden, für die der Pauschalsatz gilt, dargelegt und begründet wer
den; 

e)  im Hinblick auf die gemäß Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 und gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 
festgelegten Kosten können anhand des Prüfpfads die förderfähigen direkten Kosten, für die der Pauschalsatz gilt, 
belegt werden; 

f)  anhand des Prüfpfads kann überprüft werden, ob der öffentliche Beitrag an den Begünstigten gezahlt wurde; 

g)  der Prüfpfad umfasst gegebenenfalls für jedes Vorhaben die technischen Spezifikationen und den Finanzierungsplan, 
die Unterlagen zur Genehmigung des Zuschusses, gegebenenfalls die Unterlagen zu den Vergabeverfahren, die Berichte 
des Begünstigten und Berichte über die durchgeführten Überprüfungen und Prüfungen; 

h)  der Prüfpfad umfasst Informationen über die zum Vorhaben durchgeführten Verwaltungsprüfungen und Prüfungen; 

i)  unbeschadet des Artikels 19 Absatz 3 und der Anhänge I und II der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 können anhand 
des Prüfpfads die Daten für die Output-Indikatoren des Vorhabens mit den Zielen, den Berichtsdaten und dem Ergeb
nis des Programms abgeglichen werden; 

j)  bei Finanzinstrumenten umfasst der Prüfpfad die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e der vorliegenden Verordnung 
genannten Belege. 

Im Hinblick auf die unter den Buchstaben c und d genannten Kosten kann anhand des Prüfpfads überprüft werden, ob 
die von der Verwaltungsbehörde verwendete Berechnungsmethode im Einklang mit Artikel 67 Absatz 5 und Artikel 68 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 steht. 

2. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass Name und Anschrift der Stellen verfügbar sind, die alle erforderlichen 
Belege für die Sicherstellung eines angemessenen Prüfpfads aufbewahren, der alle in Absatz 1 festgelegten Mindestanfor
derungen erfüllt. 

Artikel 26 

Nutzung der bei Prüfungen durch die Bediensteten oder bevollmächtigten Vertreter der Kommission erhobe
nen Daten 

(Artikel 127 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Kommission trifft alle notwendigen Maßnahmen, um jede unbefugte Weitergabe oder jeden unbefugten Zugriff 
auf personenbezogene, von der Kommission im Rahmen ihrer Prüfungen erhobene Daten zu verhindern. 

2. Die Kommission nutzt die bei ihren Prüfungen erhobenen Daten ausschließlich zur Wahrnehmung ihrer Zuständig
keiten gemäß Artikel 75 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. Der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung haben Zugang zu den erhobenen Daten. 

3. Die erhobenen Daten werden gemäß den geltenden Vorschriften ohne die ausdrückliche Zustimmung des Mitglied
staats, der die Daten zur Verfügung stellt, nicht an andere als an diejenigen Personen in den Mitgliedstaaten oder den 
Organen der Union übermittelt, die aufgrund ihrer Aufgaben Zugang zu diesen Daten haben müssen. 
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ABSCHNITT III 

Umfang und Inhalt der Vorhaben- und Rechnungsprüfungen — Methodik für die Auswahl der Stichproben von 
Vorhaben 

Artikel 27 

Vorhabenprüfungen 

(Artikel 127 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Für jedes Geschäftsjahr werden Vorhabenprüfungen bei einer Stichprobe von Vorhaben durchgeführt, die anhand 
einer von der Prüfbehörde gemäß Artikel 28 der vorliegenden Verordnung festgelegten oder genehmigten Methode aus
gewählt werden. 

2. Die Vorhabenprüfungen werden auf der Grundlage der Belegunterlagen zum Prüfpfad durchgeführt und betreffen 
die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, die bei der Kommission geltend gemacht wurden, einschließlich der 
folgenden Aspekte: 

a) Das Vorhaben wurde gemäß den für das operationelle Programm geltenden Auswahlkriterien ausgewählt, nicht phy
sisch abgeschlossen oder vollständig durchgeführt, bevor der Begünstigte den Finanzierungsantrag im Rahmen des 
operationellen Programms eingereicht hat, gemäß dem Zuwendungsbescheid durchgeführt und erfüllte zum Zeit
punkt der Prüfung sämtliche geltenden Bedingungen hinsichtlich der Funktionalität, der Nutzung und der zu erreich
enden Ziele; 

b)  die der Kommission gemeldeten Ausgaben entsprechen den Buchführungsdaten, und die geforderten Belegunterlagen 
belegen einen angemessenen Prüfpfad gemäß Artikel 25 der vorliegenden Verordnung; 

c)  für der Kommission gemeldete Ausgaben, die gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 109 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 ermittelt wurden, 
wurden Outputs und Ergebnisse erzielt, die die Zahlungen an den Begünstigten begründen, die Teilnehmerangaben 
oder die Aufzeichnungen über Outputs und Ergebnisse stimmen mit den der Kommission übermittelten Informatio
nen überein, und die geforderten Belegunterlagen belegen einen angemessenen Prüfpfad gemäß Artikel 25 der vorlie
genden Verordnung. 

Im Rahmen der Prüfungen wird außerdem überprüft, ob der öffentliche Beitrag gemäß Artikel 132 Absatz 1 der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 an den Begünstigten ausgezahlt wurde. 

3. Vorhabenprüfungen umfassen gegebenenfalls die Überprüfung der konkreten Durchführung des Vorhabens vor 
Ort. 

4. Bei den Vorhabenprüfungen werden die Genauigkeit und Vollständigkeit der im Buchführungssystem der Bescheini
gungsbehörde aufgezeichneten Ausgaben und der Abgleich des Prüfpfads auf allen Ebenen überprüft. 

5. Werden systembedingte Probleme festgestellt, die eine Gefahr für andere Vorhaben im Rahmen des operationellen 
Programms darstellen können, sorgt die Prüfbehörde dafür, dass weitere Untersuchungen bzw. gegebenenfalls zusätzliche 
Prüfungen durchgeführt werden, um das Ausmaß derartiger Probleme zu bestimmen und gegebenenfalls die erforderli
chen finanziellen Berichtigungen zu empfehlen. 

6. Der Betrag der geprüften Ausgaben im Hinblick auf die Meldung des jährlichen Prüfungsumfangs an die Kommis
sion umfasst ausschließlich Ausgaben, die in den Anwendungsbereich einer gemäß Absatz 1 durchgeführten Prüfung fal
len. Hierfür wird das gemäß Artikel 127 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erstellte Muster des Kontrollbe
richts verwendet. 

Artikel 28 

Methode für die Auswahl der Stichproben von Vorhaben 

(Artikel 127 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Prüfbehörde legt das Verfahren für die Auswahl der Stichprobe („Stichprobenverfahren“) gemäß den in diesem 
Artikel dargelegten Anforderungen und unter Berücksichtigung international anerkannter Prüfungsstandards wie INTO
SAI, IFAC oder IIA fest. 

2. Neben den Erläuterungen in der Prüfstrategie verwahrt die Prüfbehörde Aufzeichnungen über die Unterlagen und 
fachlichen Kriterien, die bei der Festlegung der Stichprobenverfahren herangezogen wurden (Planung, Auswahl, Prüfung 
und Bewertung), um die Eignung des gewählten Verfahrens nachzuweisen. 
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3. Eine Stichprobe muss repräsentativ für die Grundgesamtheit sein, aus der sie gezogen wurde, damit die Prüfbehörde 
einen Bestätigungsvermerk gemäß Artikel 127 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erstellen kann. 
Die Grundgesamtheit umfasst die Ausgaben eines operationellen Programms oder einer unter ein gemeinsames Verwal
tungs- und Kontrollsystem fallenden Gruppe operationeller Programme, die gemäß Artikel 131 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 in den der Kommission für ein bestimmtes Geschäftsjahr vorgelegten Zahlungsanträgen enthalten sind. 
Die Stichprobe kann während oder nach Ablauf des Geschäftsjahrs gezogen werden. 

4. Ein Stichprobenverfahren gilt für die Anwendung des Artikels 127 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
als statistisch, wenn es folgende Merkmale aufweist: 

i)  Zufallsauswahl der Stichprobeneinheiten; 

ii)  Verwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Bewertung der Stichprobenergebnisse, einschließlich der Messung 
und Kontrolle der Stichprobenrisiken und der geplanten und erzielten Genauigkeit. 

5. Das Stichprobenverfahren stellt eine zufällige Auswahl der Stichprobeneinheiten aus der Grundgesamtheit sicher, 
indem durch Verwendung von für jede einzelne Grundgesamtheit generierten Zufallszahlen die Einheiten der Stichprobe 
ausgewählt werden, oder indem durch Verwendung eines Zufallsstarts und Anwendung einer systematischen Regel zur 
Auswahl der weiteren Einheiten eine systematische Auswahl getroffen wird. 

6. Die Stichprobeneinheit wird von der Prüfbehörde anhand fachlicher Kriterien festgelegt. Die Stichprobeneinheit 
kann ein Vorhaben, ein Projekt innerhalb eines Vorhabens oder ein Auszahlungsantrag eines Begünstigten sein. Informa
tionen über die Art der festgelegten Stichprobeneinheit und die zugrundegelegten fachlichen Kriterien sind im Kontroll
bericht enthalten. 

7. Wenn die Gesamtausgaben für eine Stichprobeneinheit in einem Geschäftsjahr einen negativen Betrag ergeben, wer
den sie von der in Absatz 3 genannten Grundgesamtheit ausgenommen und separat geprüft. Die Prüfbehörde kann auch 
eine Stichprobe aus dieser separaten Grundgesamtheit ziehen. 

8. Wenn die Bedingungen für eine angemessene Kontrolle gemäß Artikel 148 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 zur Anwendung kommen, kann die Prüfbehörde die in dem genannten Artikel genannten Einheiten von der 
Grundgesamtheit ausschließen, aus der die Stichprobe gezogen werden soll. Falls das betreffende Vorhaben bereits für die 
Stichprobe ausgewählt wurde, ersetzt die Prüfbehörde es durch eine geeignete Zufallsauswahl. 

9. Alle der Kommission gemeldeten Ausgaben der Stichprobe werden geprüft. 

Wenn die ausgewählten Stichprobeneinheiten jedoch eine große Zahl von Auszahlungsanträgen oder Rechnungen umfas
sen, kann die Prüfbehörde diese durch die Ziehung von Unterstichproben prüfen, indem anhand derselben Stichproben
parameter wie für die Auswahl der Stichprobeneinheiten der Hauptstichprobe die zu prüfenden Auszahlungsanträge oder 
Rechnungen ausgewählt werden. 

In diesem Fall werden innerhalb jeder zu prüfenden Stichprobeneinheit angemessene Stichprobengrößen berechnet, die 
jedoch keinesfalls weniger als 30 zugrunde liegende Auszahlungsanträge oder Rechnungen für jede Stichprobeneinheit 
umfassen. 

10. Die Prüfbehörde kann eine Schichtung vornehmen, indem sie eine Grundgesamtheit in mehrere Teilgesamtheiten 
unterteilt, die jeweils eine Gruppe von Stichprobeneinheiten mit ähnlichen Merkmalen umfassen, insbesondere im Hin
blick auf das Risiko oder die erwartete Fehlerquote, oder wenn die Grundgesamtheit Vorhaben umfasst, die aus finanziel
len Beiträgen eines operationellen Programms zu Finanzinstrumenten oder anderen Einheiten mit hohem Wert bestehen. 

11. Die Prüfbehörde bewertet die Zuverlässigkeit des Systems mit „hoch“, „mittel“ oder „gering“, wobei sie die Ergeb
nisse der Systemprüfungen berücksichtigt, um die technischen Parameter der Stichproben festzulegen, damit das kombi
nierte Sicherheitsniveau, das sich aus den System- und den Vorhabenprüfungen ergibt, hoch ist. Für ein System, dessen 
Zuverlässigkeit mit „hoch“ bewertet ist, muss das Konfidenzniveau für Stichprobenverfahren mindestens 60 % erreichen. 
Für ein System, dessen Zuverlässigkeit mit „gering“ bewertet ist, muss das Konfidenzniveau für Stichprobenverfahren 
mindestens 90 % erreichen. Die Signifikanzschwelle beträgt 2 % der in Absatz 3 genannten Ausgaben. 

12. Wenn Unregelmäßigkeiten oder ein Risiko für Unregelmäßigkeiten ermittelt wurden, beschließt die Prüfbehörde 
im Hinblick auf die Berücksichtigung der ermittelten spezifischen Risikofaktoren anhand fachlicher Kriterien, ob es erfor
derlich ist, eine ergänzende Stichprobe zusätzlicher Vorhaben oder von Teilen von Vorhaben zu prüfen, die in der 
Zufallsstichprobe nicht geprüft wurden. 
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13. Die Prüfbehörde analysiert die Ergebnisse der Prüfungen der zusätzlichen Stichprobe gesondert, zieht Schlussfolge
rungen aus diesen Ergebnissen und teilt sie der Kommission im jährlichen Kontrollbericht mit. Die in der ergänzenden 
Stichprobe festgestellten Unregelmäßigkeiten fließen nicht in die Berechnung der hochgerechneten Fehlerquote der 
Zufallsstichprobe ein. 

14. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorhabenprüfungen im Hinblick auf den in Artikel 127 Absatz 5 Buch
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Bestätigungsvermerk und Kontrollbericht berechnet die Prüfbe
hörde eine Gesamtfehlerquote, die der Summe der hochgerechneten Zufallsfehler und gegebenenfalls der systembeding
ten und der nicht berichtigten anormalen Fehler, geteilt durch die Grundgesamtheit, entspricht. 

Artikel 29 

Rechnungsprüfungen 

(Artikel 127 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Die Prüfbehörde führt für jedes Geschäftsjahr die in Artikel 137 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
genannte Rechnungsprüfung durch. 

2. Die Rechnungsprüfung bietet eine angemessene Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 
in der Rechnungslegung aufgeführten Beträge. 

3. Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 berücksichtigt die Prüfbehörde insbesondere die Ergebnisse der bei der 
Bescheinigungsbehörde durchgeführten Systemprüfungen und die Ergebnisse der Vorhabenprüfungen. 

4. Die Systemprüfung umfasst eine Überprüfung der Zuverlässigkeit des Rechnungsführungssystems der Bescheini
gungsbehörde und — anhand einer Stichprobe — der Genauigkeit der im Rechnungsführungssystem der Bescheini
gungsbehörde verzeichneten einbehaltenen und wiedereingezogenen Ausgaben. 

5. Damit die Prüfbehörde feststellen kann, ob die Rechnungslegung zuverlässig und wirklichkeitsgetreu ist, überprüft 
sie im Hinblick auf den Bestätigungsvermerk, ob alle gemäß Artikel 137 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erforderli
chen Elemente korrekt in der Rechnungslegung enthalten sind und den Buchführungsdaten der zuständigen Behörden 
oder Stellen und der Begünstigten entsprechen. Die Prüfbehörde überprüft insbesondere anhand der ihr von der Beschei
nigungsbehörde vorzulegenden Rechnungslegung, ob 

a)  der Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, der gemäß Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 geltend gemacht wurde, den Ausgaben und dem entsprechenden öffentlichen Beitrag laut den der 
Kommission für das betreffende Geschäftsjahr vorgelegten Zahlungsanträgen entspricht und ob im Falle von Abwei
chungen in der Rechnungslegung angemessene Erklärungen für den Abgleich der Beträge gegeben wurden; 

b) die während des Geschäftsjahrs einbehaltenen und wiedereingezogenen Beträge, die am Ende des Geschäftsjahrs wie
dereinzuziehenden Beträge, die Wiedereinziehungen gemäß Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und die 
nicht wiedereinziehbaren Beträge den in das Rechnungsführungssystem der Bescheinigungsbehörde eingegebenen 
Beträgen entsprechen und auf Beschlüssen der zuständigen Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde beruhen; 

c)  gegebenenfalls Ausgaben gemäß Artikel 137 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von der Rechnungslegung 
ausgeschlossen wurden, und ob alle erforderlichen Korrekturen in die Rechnungslegung für das betreffende Geschäfts
jahr aufgenommen wurden; 

d) die Programmbeiträge für Finanzinstrumente und Vorschüsse für staatliche Beihilfen für die Begünstigten durch Infor
mationen der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde gestützt werden. 

Die in den Buchstaben b, c und d genannten Überprüfungen können anhand einer Stichprobe durchgeführt werden. 
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ABSCHNITT IV 

Finanzielle Berichtigungen durch die Kommission bei Systemmängeln 

Artikel 30 

Kriterien für die Feststellung gravierender Mängel bei der wirksamen Funktionsweise der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme 

(Artikel 144 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Bei der Bewertung des wirksamen Funktionierens der Verwaltungs- und Kontrollsysteme stützt sich die Kommis
sion auf alle verfügbaren Systemprüfungen einschließlich Funktionsprüfungen sowie auf Vorhabenprüfungen. 

Die Bewertung erstreckt sich auf das interne Kontrollumfeld des Programms, die Verwaltungs- und Kontrolltätigkeit der 
Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden, die Begleitung durch die Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden und die 
Kontrolltätigkeit der Prüfbehörde und basiert auf der Überprüfung der Einhaltung der in Tabelle 1 des Anhangs IV festge
legten Kernanforderungen. 

Die Erfüllung dieser Kernanforderungen wird anhand der in Tabelle 2 des Anhangs IV genannten Kategorien bewertet. 

2. Zu den wichtigsten Arten gravierender Mängel bei der wirksamen Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontroll
systeme zählen Fälle, bei denen eine der unter den Nummern 2, 4, 5, 13, 15, 16 und 18 von Tabelle 1 des Anhangs IV 
bzw. zwei oder mehr der sonstigen in Tabelle 1 des Anhangs IV genannten Kernanforderungen mit den in Tabelle 2 des 
Anhangs IV beschriebenen Kategorien 3 oder 4 bewertet werden. 

Artikel 31 

Kriterien für die Anwendung von pauschalen oder extrapolierten finanziellen Berichtigungen und Kriterien für 
die Festlegung der Höhe der finanziellen Berichtigung 

(Artikel 144 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

1. Finanzielle Berichtigungen werden in Bezug auf das gesamte oder einen Teil eines operationellen Programms vorge
nommen, wenn die Kommission einen oder mehrere gravierende Mängel bei der Funktionsweise des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems feststellt. 

Unbeschadet des ersten Unterabsatzes werden extrapolierte finanzielle Berichtigungen in Bezug auf das gesamte oder 
einen Teil eines operationellen Programms vorgenommen, wenn die Kommission systembedingte Unregelmäßigkeiten bei 
einer repräsentativen Stichprobe von Vorhaben feststellt und eine genauere Quantifizierung des Risikos für den Unio
nshaushalt möglich ist. In diesem Fall werden die Ergebnisse der Untersuchung der repräsentativen Stichprobe auf die 
übrige Grundgesamtheit extrapoliert, aus der die Stichprobe gezogen wurde, um die Höhe der finanziellen Berichtigung 
festzulegen. 

2. Die Höhe einer pauschalen Berichtigung wird unter Berücksichtigung folgender Elemente festgelegt: 

a)  relative Bedeutung des gravierenden Mangels oder der gravierenden Mängel in Bezug auf das gesamte Verwaltungs- 
und Kontrollsystem; 

b)  Häufigkeit des gravierenden Mangels oder der gravierenden Mängel; 

c)  Verlustrisiko für den Unionshaushalt. 

3. Unter Berücksichtigung dieser Elemente wird die Höhe der finanziellen Berichtigung wie folgt festgesetzt: 

a)  Wenn der gravierende Mangel oder die gravierenden Mängel des Verwaltungs- und Kontrollsystems so grundlegend, 
häufig oder weit verbreitet ist bzw. sind, dass dies einem vollständigen Versagen des Systems gleichkommt, das die 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit aller betroffenen Ausgaben gefährdet, wird ein Pauschalsatz von 100 % angewendet; 

b)  wenn der gravierende Mangel oder die gravierenden Mängel des Verwaltungs- und Kontrollsystems so grundlegend 
und weit verbreitet ist bzw. sind, dass dies einem sehr schwerwiegenden Versagen des Systems gleichkommt, das die 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit eines sehr großen Teils der betroffenen Ausgaben gefährdet, wird ein Pauschalsatz 
von 25 % angewendet; 
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c) wenn der gravierende Mangel oder die gravierenden Mängel des Verwaltungs- und Kontrollsystems darauf zurückzu
führen ist bzw. sind, dass das System nicht hundertprozentig oder so schlecht funktioniert, dass die Recht- und Ord
nungsmäßigkeit eines großen Teils der betroffenen Ausgaben gefährdet ist, wird ein Pauschalsatz von 10 % angewen
det; 

d) wenn der gravierende Mangel oder die gravierenden Mängel des Verwaltungs- und Kontrollsystems darauf zurückzu
führen ist bzw. sind, dass das System nicht durchgehend funktioniert, so dass die Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
eines beträchtlichen Teils der betroffenen Ausgaben gefährdet ist, wird ein Pauschalsatz von 5 % angewendet. 

4. Wenn die Anwendung eines gemäß Absatz 3 festgelegten Pauschalsatzes unverhältnismäßig wäre, kann die Höhe 
der finanziellen Berichtigung verringert werden. 

5. Wenn die zuständigen Behörden versäumen, nach Anwendung einer finanziellen Berichtigung in einem Geschäfts
jahr angemessene Korrekturmaßnahmen zu treffen, und derselbe gravierende Mangel bzw. dieselben gravierenden Mängel 
auch im folgenden Geschäftsjahr festgestellt wird bzw. werden, kann der Berichtigungssatz aufgrund des Fortbestehens 
des gravierenden Mangels bzw. der gravierenden Mängel maximal bis zur Höhe des nächsthöheren Berichtigungssatzes 
heraufgesetzt werden. 

Artikel 32 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 24 gilt in Bezug auf die in Anhang III genannten Informationen über die Aufzeichnung und Speicherung von 
Daten ab dem 1. Dezember 2014, mit Ausnahme der Datenfelder 23 bis 40, 71 bis 78 und 91 bis 105. Für diese Felder 
des Anhangs III gilt Artikel 24 ab dem 1. Juli 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 3. März 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG I 

Bezugszeiträume gemäß Artikel 15 Absatz 2 

Sektor Bezugszeitraum (Jahre) 

Schienenverkehr 30 

Wasserversorgung/Abwasserentsorgung 30 

Straßen 25-30 

Abfallentsorgung 25-30 

Häfen und Flughäfen 25 

Städtischer Nahverkehr 25-30 

Energie 15-25 

Forschung und Innovation 15-25 

Breitband 15-20 

Unternehmensinfrastruktur 10-15 

Andere Sektoren 10-15   
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ANHANG II 

Kriterien für die Qualitätsüberprüfung von Großprojekten gemäß Artikel 23 

1. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 

Nachweis ausreichender technischer, rechtlicher, finanzieller und administrativer Kapazität, um das Projekt in den 
Durchführungs- und Betriebsphasen zu verwalten. 

2. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Nachweis der Förderfähigkeit des Projekts auf Grundlage der entsprechenden Anforderungen bezüglich Standort 
oder Projektgebiet. 

3. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

3.1.  Richtigkeit der Berechnung der Gesamtkosten und der förderfähigen Gesamtkosten unter Berücksichtigung der 
Anforderungen gemäß Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie hinreichende Detailgenauigkeit und 
Angemessenheit bei der Kostenberechnung, was sowohl die Gesamtkosten im Hinblick auf das Erreichen der fest
gelegten Ziele als auch gegebenenfalls die Einheitskosten betrifft. 

3.2.  Nachweis der Eignung für eine Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) oder 
dem Kohäsionsfonds und geplante Finanzierung lediglich der Elemente, die mit den Förderfähigkeitsregeln gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (2) und der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) sowie den vom 
Mitgliedstaat erlassenen Vorschriften über die Förderfähigkeit vereinbar sind. 

3.3.  Nachweis, dass die öffentliche Unterstützung für das Projekt nicht aus staatlichen Beihilfen besteht, oder dass im 
Fall staatlicher Beihilfen dies bei der Berechnung des öffentlichen Gesamtbeitrags zum Projekt angemessen berück
sichtigt wurde. 

4. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

4.1.  Zuverlässigkeit der Nachfrageanalyse (oder des Unternehmensplans im Fall einer produktiven Investition) — auf 
der Grundlage realistischer Schätzungen und im Einklang mit den wichtigsten demografischen Trends und Ent
wicklungen des jeweiligen Sektors —, die den Bedarf für das Projekt und die Gesamtkapazität der Projekteinrich
tungen rechtfertigt. 

4.2.  Angemessenheit der Qualität der Analyse der Optionen, die die Schlussfolgerung des Mitgliedstaats stützt, dass 
eine Analyse der wesentlichen Alternativen stattgefunden hat und die beste Option zur Umsetzung ausgewählt 
wurde, einschließlich Begründung der gewählten Option. 

4.3.  Angemessenheit der für das Projekt vorgeschlagenen Technologie und der Kapazitäten des Endbegünstigten, die 
Nachhaltigkeit dieser Technologie zu gewährleisten, oder — im Fall unzureichender Kapazitäten des Endbegüns
tigten — ausreichende geplante Maßnahmen, um diese Kapazitäten auf das erforderliche Niveau zu bringen. 
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(1) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen 
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20.12.2013, S. 320). 

(2) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289). 

(3) Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Kohäsionsfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 281). 



4.4.  Richtigkeit der Schlussfolgerung, dass das Projekt durchführbar ist und innerhalb des für das Projekt geplanten 
Zeitraums oder spätestens bis Ende des Förderzeitraums im Sinne des Artikels 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 durchgeführt werden kann. 

5. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe e der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

5.1. Die Kosten-Nutzen-Analyse wurde anhand der in Artikel 101 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgeschriebe
nen Methode ordnungsgemäß durchgeführt, und die Methode zur Berechnung der Nettoeinnahmen gemäß Artikel 
61 der genannten Verordnung und den Artikeln 15 bis 19 der vorliegenden Verordnung wurde korrekt angewen
det. 

5.2. Richtigkeit der Schlussfolgerung, dass das Projekt wirtschaftlich und finanziell lebensfähig ist und positive sozio
ökonomische Auswirkungen hat, die die Höhe der Unterstützung zu dem im Rahmen des EFRE oder des Kohä
sionsfonds geplanten Umfang rechtfertigt. 

6. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe f der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

6.1.  Nachgewiesener Beitrag zu den Zielen umweltpolitischer und klimawandelbezogener Politikansätze, insbesondere 
Ziele in Verbindung mit der Strategie Europa 2020, und Nachweis, dass Risiken bezüglich des Klimawandels sowie 
die Notwendigkeit der Anpassung und der Schadensbegrenzung und die Katastrophenresistenz berücksichtigt und 
geeignete Maßnahmen umgesetzt oder geplant wurden, um die Widerstandsfähigkeit des Projekts gegenüber durch 
den Klimawandel bedingten Schwankungen sicherzustellen. 

6.2.  Nachweis, dass das Verursacher- und das Vorbeugeprinzip korrekt angewendet wurden. 

6.3.  Übereinstimmung des Projekts mit der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) für 
in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführte Projekte sowie in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführte Projekte, für die 
die zuständigen Behörden durch das Screening gemäß Artikel 4 zu dem Schluss gekommen sind, dass wie für in 
Anhang I der Richtlinie 2011/92/EU aufgeführte Projekte ein UVP-Verfahren erforderlich ist: 

a)  die nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Berichts stimmt mit Artikel 5 und Anhang IV der Richtlinie 
2011/92/EU überein und war Gegenstand öffentlicher Konsultationen; und 

b)  Konsultationen der Umweltbehörden, der betroffenen Bevölkerung und gegebenenfalls anderer Mitgliedstaaten 
wurden gemäß den Artikeln 6 und 7 der Richtlinie 2011/92/EU durchgeführt; und 

c)  die Entscheidung der zuständigen Behörde wurde gemäß den Artikeln 8 und 9 der Richtlinie 2011/92/EU 
bekannt gegeben; oder 

d)  falls das UVP-Verfahren mit einer rechtsverbindlichen Entscheidung abgeschlossen wurde: die Mitgliedstaaten 
haben sich schriftlich verpflichtet, bis zur Erteilung einer Genehmigung gemäß den Artikeln 8 und 9 der Richt
linie 2011/92/EU durch rechtzeitiges Tätigwerden sicherzustellen, dass die Genehmigung spätestens vor Beginn 
der Arbeiten erteilt wird. 

6.4. Übereinstimmung des Projekts mit der Richtlinie 2011/92/EU für in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführte Pro
jekte, für die die zuständigen Behörden durch das Screening gemäß Artikel 4 zu dem Schluss gekommen sind, dass 
kein UVP-Verfahren erforderlich ist: 

a) die beim Screening getroffene Entscheidung der zuständigen Behörden wurde bekannt gegeben und der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht; und 

b)  falls sich die beim Screening getroffene Entscheidung nicht auf die in Anhang III der Richtlinie 2011/92/EU 
aufgeführten Kriterien bezieht: die einschlägigen Informationen wurden gemäß Artikel 4 und Anhang III dieser 
Richtlinie vorgelegt. 
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(1) Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 



6.5.  Gegebenenfalls Nachweis der Nichtanwendbarkeit der Richtlinie 2011/92/EU. 

6.6.  Beruht das Projekt auf einem anderen Plan/Programm (gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (1)) als dem operationellen Programm: nachgewiesene Übereinstimmung 
des Projekts mit diesem Plan/Programm. 

6.7.  Bei Nichterfüllung der allgemeinen Ex-ante-Konditionalität für Umweltvorschriften und je nach Fall der relevanten 
thematischen Ex-ante-Konditionalitäten für den Abfall-, den Wasser- oder den Verkehrssektor (Anforderungen für 
die strategische Umweltprüfung) gemäß Artikel 19 und Anhang XI der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist der 
Bezug zum vereinbarten Aktionsplan nachzuweisen. 

6.8.  Übereinstimmung des Projekts mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (2): 

a)  falls ein Projekt wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf ein oder mehrere Natura-2000-Gebiet(e) (gemäß 
Artikel 6 Absatz 3) hat, wurde die geeignete Prüfung durchgeführt und vor Erteilung der Genehmigung für das 
Projekt abgeschlossen; 

b)  falls ein Projekt erhebliche negative Auswirkungen auf ein oder mehrere Natura-2000-Gebiet(e) hat, wurden die 
Anforderungen des Artikels 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG erfüllt, einschließlich Unterrichtung der 
Kommission oder Einholung einer Stellungnahme der Kommission. 

6.9. Angemessenheit der Informationen zu weiteren Maßnahmen zur Einbeziehung von Umweltbelangen wie Umwelt
audits, Umweltmanagement und spezifische Umweltüberwachung, anhand deren die Angemessenheit dieser Maß
nahmen in Bezug auf den ermittelten Bedarf aufgezeigt wird. 

6.10. Angemessenheit der Schätzung der Kosten von zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen getroffenen Maß
nahmen. 

6.11. Gegebenenfalls Übereinstimmung des Projekts mit den einschlägigen sektoralen Umweltschutz-Richtlinien, insbe
sondere: 

a)  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) für Wasserkörper betreffende Projekte 
(gegebenenfalls für Projekte, für die die Ausnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie gelten, Überprü
fung der Bewertung); 

b)  Richtlinie 91/271/EWG des Rates (4) für Projekte im Sektor für kommunales Abwasser; 

c) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5) sowie einschlägige maßgebliche Richtli
nien wie die Richtlinie 1999/31/EG des Rates (6) für Projekte im Bereich feste Abfälle; und 

d)  Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (7) für Projekte, für die die Erteilung einer 
Genehmigung dieser Richtlinie erforderlich ist. 

7. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe g der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

7.1. Kohärenz und Angemessenheit der Projektziele in Bezug auf die Einzelziele, die für die entsprechenden Prioritäts
achsen des betreffenden operationellen Programms festgelegt wurden. 

7.2.  Angemessenheit des erwarteten Projektbeitrags zu den Ergebnis- und Outputindikatoren der Prioritätsachse. 

7.3.  Angemessenheit des erwarteten Projektbeitrags zur sozioökonomischen Entwicklung. 

7.4. Nachweis, dass ein Begünstigter die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um die optimale Nutzung der Infra
struktur während der Betriebsphase sicherzustellen. 
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(1) Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 21.7.2001, S. 30). 

(2) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan
zen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7). 

(3) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

(4) Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser (ABl. L 135 vom 30.5.1991, 
S. 40). 

(5) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimm
ter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

(6) Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1). 
(7) Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Ver

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 



8. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe h der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

8.1. Korrekte Darstellung des begründeten Gesamtbetrags der vorgesehenen Finanzmittel und der begründeten vorgese
henen Unterstützung aus den Fonds im Finanzierungsplan. 

8.2.  Angemessenheit des Projektfinanzierungsplans zur Veranschaulichung der finanziellen Tragfähigkeit in Bezug auf 
den jährlichen Finanzbedarf für die Durchführung des Projekts. 

8.3.  Eignung und Überprüfbarkeit der materiellen und Finanzindikatoren für die Überwachung der Fortschritte unter 
Berücksichtigung der ermittelten Risiken. 

9. Qualitätsüberprüfungskriterien in Bezug auf die Informationsanforderungen gemäß Artikel 101 Buch
stabe i der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

9.1.  Stichhaltigkeit und Durchführbarkeit des vorgeschlagenen Zeitplans für die Umsetzung des Großprojekts unter 
Berücksichtigung der ermittelten Risiken. 

9.2. Falls die Laufzeit des Projekts den Programmplanungszeitraum überschreitet, Angemessenheit der ermittelten Pha
sen und optimaler Aufbau unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit und Effizienz.  
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ANHANG III 

Liste der im Rahmen des Begleitsystems zu erfassenden und elektronisch zu speichernden Daten (gemäß Artikel 24) 

Daten sind zu Vorhaben erforderlich, die aus dem ESF, dem EFRE, dem Kohäsionsfonds und dem EMFF unterstützt werden, sofern in der zweiten Spalte nicht anders angegeben. 

Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

Daten zum Begünstigten (1) (2) 

1.  Name oder eindeutige Kennzeichnung jedes Begünstigten  

2.  Angabe, ob es sich bei dem Begünstigten um eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Einrichtung handelt  

3. Angabe, ob die auf die Ausgaben des Begünstigten entfallende Mehrwertsteuer nach nationalem Mehrwertsteuerrecht nicht erstat
tungsfähig ist  

4.  Kontaktdaten des Begünstigten  

Daten zum Vorhaben 

5.  Name oder eindeutige Kennzeichnung des Vorhabens  

6.  Kurze Beschreibung des Vorhabens  

7.  Datum der Einreichung des Antrags für das Vorhaben  

8.  Anfangsdatum wie in den Unterlagen aufgeführt, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung hervorgehen  

9.  Abschlussdatum wie in den Unterlagen aufgeführt, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung hervorgehen  

10.  Tatsächliches Datum, an dem das Vorhaben physisch abgeschlossen ist oder vollständig durchgeführt wurde  

11.  Stelle, die die Unterlagen ausstellt, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung hervorgehen  

12.  Datum der Unterlagen, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung hervorgehen  

13.  Angabe, ob es sich bei dem Vorhaben um ein Großprojekt handelt, und CCI-Nr. Nicht zutreffend für ESF und EMFF 

14.  Angabe, ob es sich bei dem Vorhaben um einen gemeinsamen Aktionsplan handelt, und CCI-Nr. Nicht zutreffend für EMFF 

15.  Angabe, ob das Vorhaben eine Unterstützung im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen umfasst Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

16.  Angabe, ob es sich bei der öffentlichen Unterstützung für das Vorhaben um staatliche Beihilfen handelt  

17.  Angabe, ob das Vorhaben im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaftsstruktur durchgeführt wird Nicht zutreffend für EMFF 

18.  Für das Vorhaben maßgebliche Währung  

19.  CCI-Nr. des Programms/der Programme, über das bzw. die das Vorhaben unterstützt wird  

20.  Priorität(en) des Programms/der Programme, über das bzw. die das Vorhaben unterstützt wird  

21.  Fonds, aus dem bzw. denen das Vorhaben unterstützt wird  

22.  Kategorie der betreffenden Region Nicht zutreffend für Kohäsionsfonds und EMFF 

Daten zu Interventionskategorien 

23.  Code(s) für den Interventionsbereich Nicht zutreffend für EMFF 

24.  Code(s) für die Finanzierungsform Nicht zutreffend für EMFF 

25.  Code(s) für die Art des Gebiets Nicht zutreffend für EMFF 

26.  Code(s) für territoriale Umsetzungsmechanismen Nicht zutreffend für EMFF 

27.  Code(s) für das thematische Ziel Nicht zutreffend für ESF und EMFF 

28.  Code(s) für das sekundäre ESF-Thema Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

29.  Code(s) für die Wirtschaftstätigkeit Nicht zutreffend für EMFF 

30.  Code(s) für den Standort Nicht zutreffend für EMFF 

Daten zu Indikatoren 

31. Name und eindeutige Kennzeichnung jedes gemeinsamen und jedes programmspezifischen Outputindikators, der für das Vorha
ben von Bedeutung ist, oder — sofern gemäß den fondsspezifischen Regelungen erforderlich — Name und eindeutige Kenn
zeichnung jedes gemeinsamen Outputindikators aufgeschlüsselt nach dem Geschlecht der Teilnehmer  

32.  Messeinheit für jeden Outputindikator  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

33.  Zielwert für den Outputindikator, gegebenenfalls nach Geschlechtern aufgeschlüsselt  

34.  Leistungsniveau jedes Outputindikators für die einzelnen Kalenderjahre, gegebenenfalls nach Geschlechtern aufgeschlüsselt  

35.  Name und eindeutige Kennzeichnung jedes gemeinsamen und jedes programmspezifischen Ergebnisindikators (3), der für das 
Vorhaben von Bedeutung ist, oder — sofern gemäß den fondsspezifischen Regelungen erforderlich — Name und eindeutige 
Kennzeichnung jedes gemeinsamen Ergebnisindikators, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Geschlechtern  

36.  Messeinheit für jeden Ergebnisindikator  

37.  Basiswert für jeden angegebenen Ergebnisindikator Nicht zutreffend für ESF 

38.  Zielwert für den angegebenen Ergebnisindikator, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Geschlechtern Nicht zutreffend für EFRE und Kohäsionsfonds 

39.  Messeinheit für jedes angestrebte Ergebnis und Basiswert  

40.  Leistungsniveau jedes angegebenen Ergebnisindikators für jedes Kalenderjahr, gegebenenfalls nach Geschlechtern aufgeschlüsselt Nicht zutreffend für EFRE und Kohäsionsfonds 

Finanzdaten zu jedem Vorhaben (in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

41.  Betrag der förderfähigen Gesamtkosten des Vorhabens, der in den Unterlagen gebilligt wird, aus denen die Bedingungen für die 
Unterstützung hervorgehen  

42.  Betrag der förderfähigen Gesamtkosten, der aus öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 besteht  

43.  Betrag der öffentlichen Unterstützung gemäß den Unterlagen, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung hervorgehen  

Daten zu den Auszahlungsanträgen des Begünstigten (in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

44.  Eingangsdatum der einzelnen Auszahlungsanträge des Begünstigten  

45.  Datum der einzelnen Zahlungen an den Begünstigten auf Grundlage des Auszahlungsantrags  

46.  Betrag der im Auszahlungsantrag angegebenen förderfähigen Ausgaben, der die Grundlage für die einzelnen Zahlungen an den 
Begünstigten bildet  

47.  Betrag der öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der den förderfähigen 
Ausgaben entspricht, welche die Grundlage für die einzelnen Zahlungen bilden  

48.  Betrag der einzelnen Zahlungen an den Begünstigten auf Grundlage des Auszahlungsantrags  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

49.  Während der Durchführung des Vorhabens erwirtschaftete Nettoeinnahmen, die in den Unterlagen, aus denen die Bedingungen 
für die Unterstützung hervorgehen, nicht berücksichtigt und von den förderfähigen Ausgaben abgezogen werden  

50. Anfangsdatum der Vor-Ort-Überprüfungen in Bezug auf das Vorhaben, die gemäß Artikel 125 Absatz 5 Buchstabe b der Verord
nung (EU) Nr. 1303/2013 durchgeführt werden  

51.  Datum der Vor-Ort-Prüfungen in Bezug auf das Vorhaben, die gemäß Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
und Artikel 28 der vorliegenden Verordnung durchgeführt werden  

52.  Stelle, die die Prüfung bzw. die Überprüfung durchführt  

Daten zu den Ausgaben im Auszahlungsantrag des Begünstigten basierend auf tatsächlich angefallenen Kosten (in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

53. Gegenüber der Kommission geltend gemachte förderfähige Ausgaben, die auf der Grundlage tatsächlich entstandener und gezahl
ter Kosten festgesetzt wurden, gegebenenfalls zusammen mit Sachleistungen und Abschreibungen  

54. Öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die den gegenüber der Kommis
sion geltend gemachten förderfähigen Ausgaben entsprechen, die auf der Grundlage tatsächlich erstatteter und gezahlter Kosten 
festgesetzt wurden, gegebenenfalls zusammen mit Sachleistungen und Abschreibungen  

55. Vertragsart, falls die Auftragsvergabe den Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG (4), der Richtlinie 2004/18/EG (5) (Arbeits
leistungen/Bereitstellung von Dienstleistungen/Bereitstellung von Waren) oder der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parla
ments und des Rates+ (6) unterliegt  

56. Vertragswert, falls die Auftragsvergabe den Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG, der Richtlinie 2004/18/EG oder der Richt
linie 2014/23/EU unterliegt  

57.  Auf der Grundlage eines Vertrags entstandene und getätigte förderfähige Ausgaben, falls der Auftrag den Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/17/EG, der Richtlinie 2004/18/EG oder der Richtlinie 2014/23/EU unterliegt  

58. Das angewendete Auftragsvergabeverfahren, falls die Auftragsvergabe den Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG, der Richt
linie 2004/18/EG oder der Richtlinie 2014/23/EU unterliegt  

59.  Name oder eindeutige Kennzeichnung des Auftragnehmers, falls die Auftragsvergabe den Bestimmungen der Richtlinie 
2004/17/EG, der Richtlinie 2004/18/EG oder der Richtlinie 2014/23/EU unterliegt   

Daten zu den Ausgaben im Auszahlungsantrag des Begünstigten basierend auf Standardeinheitskosten (Beträge in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

60. Auf der Grundlage von Standardeinheitskosten festgesetzter Betrag der gegenüber der Kommission geltend gemachten förderfähi
gen Ausgaben  

61. Öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die den gegenüber der Kommis
sion geltend gemachten förderfähigen Ausgaben entsprechen, die auf der Grundlage von Standardeinheitskosten festgesetzt wur
den  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

62.  Definition einer Einheit, die zur Berechnung von Standardeinheitskosten genutzt werden soll  

63.  Anzahl der geleisteten Einheiten gemäß den Angaben im Auszahlungsantrag für jeden Posten einer Einheit  

64.  Einheitskosten für eine einzelne Einheit für jeden Posten einer Einheit  

Daten zu den Ausgaben im Auszahlungsantrag des Begünstigten basierend auf Pauschalbeträgen (Beträge in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

65. Auf der Grundlage von Pauschalfinanzierungen festgesetzter Betrag der gegenüber der Kommission geltend gemachten förderfä
higen Ausgaben  

66. Öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die den gegenüber der Kommis
sion auf der Grundlage von Pauschalfinanzierungen geltend gemachten förderfähigen Ausgaben entsprechen  

67. Für jede Pauschalfinanzierung, vereinbarte Leistungen (Outputs oder Ergebnisse) gemäß den Unterlagen, aus denen die Bedingun
gen für die Unterstützung hervorgehen, als Grundlage für die Auszahlung von Pauschalbeträgen  

68. Für jede Pauschalfinanzierung, vereinbarter Betrag gemäß den Unterlagen, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung her
vorgehen  

Daten zu den Ausgaben im Auszahlungsantrag des Begünstigten basierend auf Pauschalsätzen (in der für das Vorhaben maßgeblichen Währung) 

69.  Auf der Grundlage eines Pauschalsatzes festgesetzter Betrag der gegenüber der Kommission geltend gemachten förderfähigen 
Ausgaben  

70.  Öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, die den förderfähigen Ausgaben 
entsprechen, welche gegenüber der Kommission auf der Grundlage von Pauschalsätzen geltend gemacht wurden  

Daten zu Wiedereinziehungen vom Begünstigten 

71.  Datum der einzelnen Wiedereinziehungsbeschlüsse  

72.  Betrag der öffentlichen Unterstützung, der von den einzelnen Wiedereinziehungsbeschlüssen betroffen ist  

73.  Förderfähige Gesamtkosten, die von den einzelnen Wiedereinziehungsbeschlüssen betroffen sind  

74.  Eingangsdatum jedes Betrags, den der Begünstigte infolge eines Wiedereinziehungsbeschlusses zurückgezahlt hat  

75.  Betrag der öffentlichen Unterstützung, den der Begünstigte infolge eines Wiedereinziehungsbeschlusses zurückgezahlt hat (ohne 
Zinsen oder Strafen)  

76.  Förderfähige Gesamtkosten, die der vom Begünstigten zurückgezahlten öffentlichen Unterstützung entsprechen  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

77.  Betrag der öffentlichen Unterstützung, der nach einem Wiedereinziehungsbeschluss nicht wiedereingezogen werden kann  

78.  Förderfähige Gesamtkosten, die der nicht wiedereinziehbaren öffentlichen Unterstützung entsprechen  

Daten zu Zahlungsanträgen gegenüber der Kommission (in Euro) 

79.  Datum der Einreichung der einzelnen Zahlungsanträge, in denen die förderfähigen Ausgaben aus dem Vorhaben erfasst sind  

80.  In den einzelnen Zahlungsanträgen erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die den Begünstigten entstanden sind 
und für die Durchführung des Vorhabens getätigt wurden  

81. In den einzelnen Zahlungsanträgen erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013, die im Rahmen des Vorhabens getätigt wurden  

82. Wenn das Vorhaben ein Finanzinstrument ist: in den einzelnen Zahlungsanträgen erfasster Gesamtbetrag der an das Finanzin
strument gezahlten Programmbeiträge  

83.  Wenn das Vorhaben ein Finanzinstrument ist: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, der dem in den einzelnen Zahlungsanträgen erfassten Gesamtbetrag der an das Finanzinstru
ment gezahlten Programmbeiträge entspricht  

84.  Wenn das Vorhaben ein Finanzinstrument ist: Gesamtbetrag der in den einzelnen Zahlungsanträgen erfassten Programmbeiträge, 
die als förderfähige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 tat
sächlich entrichtet wurden  

85. Wenn das Vorhaben ein Finanzinstrument ist: Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben, der den in den einzelnen Zahlungsanträ
gen erfassten Programmbeiträgen, die als förderfähige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 tatsächlich entrichtet wurden, entspricht  

86. Im Fall von staatlichen Beihilfen, für die Artikel 131 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt: in den einzelnen Zah
lungsanträgen erfasster Betrag, der dem Begünstigten im Rahmen des Vorhabens als Vorschuss ausgezahlt wurde  

87. Im Fall von staatlichen Beihilfen, für die Artikel 131 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt: in den einzelnen Zah
lungsanträgen erfasster Betrag des Vorschusses, der durch Ausgaben gedeckt wird, die vom Begünstigten innerhalb von drei Jah
ren nach dem Jahr der Zahlung des Vorschusses gezahlt werden  

88. Im Fall von staatlichen Beihilfen, für die Artikel 131 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt: in den einzelnen Zah
lungsanträgen erfasster Betrag des Vorschusses, der nicht durch Ausgaben des Begünstigten gedeckt wird und für den der Drei
jahreszeitraum noch nicht abgelaufen ist  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

89.  Betrag der in den einzelnen Zahlungsanträgen auf Grundlage des Artikels 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
erfassten förderfähigen Ausgaben 

Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

90.  Betrag der in den einzelnen Zahlungsanträgen auf Grundlage des Artikels 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
erfassten öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

Daten zu der der Kommission gemäß Artikel 138 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (in Euro) vorgelegten Rechnungslegung 

91.  Datum, an dem jede einzelne Rechnungslegung über Ausgaben im Rahmen des Vorhabens vorgelegt wurde  

92.  Datum, an dem die Rechnungslegung, in der die letzten Ausgaben für das abgeschlossene Vorhaben verbucht wurden, vorgelegt 
wurde (falls die förderfähigen Gesamtausgaben mindestens 1 000 000 EUR betragen (Artikel 140 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013))  

93. In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der im Rechnungsfüh
rungssystem der Bescheinigungsbehörde verbucht wurde  

94.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, der in die Durchführung des Vorhabens geflossen ist und dem im Rechnungsführungssystem der Bescheini
gungsbehörde verbuchten Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben entspricht  

95.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der Zahlungen an den Begünstigten gemäß Artikel 132 Absatz 1der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, der dem im Rechnungsführungssystem der Bescheinigungsbehörde verbuchten Gesamtbetrag der förderfä
higen Ausgaben entspricht  

96.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der während des 
Geschäftsjahres einbehalten wurde  

97.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013, der den während des Geschäftsjahres einbehaltenen förderfähigen Gesamtausgaben entspricht  

98.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der während des 
Geschäftsjahres wiedereingezogen wurde  

99.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der den während des 
Geschäftsjahres wiedereingezogenen förderfähigen Gesamtausgaben entspricht  

100.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der am Ende des 
Geschäftsjahres wiedereinzuziehen ist  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

101.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der den am Ende des 
Geschäftsjahres wiedereinzuziehenden förderfähigen Gesamtausgaben entspricht  

102.  Für das Vorhaben in jeder einzelnen Rechnungslegung erfasster förderfähiger Gesamtbetrag der Ausgaben, die gemäß Artikel 
71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 während des Geschäftsjahres wiedereingezogen wurden  

103. Für das Vorhaben in jeder einzelnen Rechnungslegung erfasste öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2 Absatz 15 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013, die dem förderfähigen Gesamtbetrag der gemäß Artikel 71 der genannten Verordnung während 
des Geschäftsjahres wiedereingezogenen Ausgaben entsprechen  

104.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der am Ende des 
Geschäftsjahres nicht wiedereingezogen werden kann  

105.  In der Rechnungslegung erfasster Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben im Rahmen des Vorhabens, der den förderfähigen 
Gesamtausgaben entspricht, die am Ende des Geschäftsjahres nicht wiedereingezogen werden können  

Daten zu spezifischen Arten von Ausgaben, die Höchstgrenzen unterliegen 

106.  Betrag der entstandenen und getätigten Ausgaben nach Art des EFRE, die gemäß Artikel 98 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aus dem ESF kofinanziert werden 

Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

107.  Betrag der entstandenen und getätigten Ausgaben nach Art des ESF, die gemäß Artikel 98 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 aus dem EFRE kofinanziert werden 

Nicht zutreffend für ESF, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

108.  Betrag der außerhalb des Programmgebiets aber innerhalb der Union entstandenen und getätigten Ausgaben gemäß Artikel 70 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013  

109.  Betrag der außerhalb der Union entstandenen und getätigten Ausgaben gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1304/2013 

Nicht zutreffend für EFRE, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

110.  Betrag der außerhalb des der Union zuzurechnenden Teils des Programmgebiets entstandenen und getätigten Ausgaben gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 

Nicht zutreffend für ESF, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

111.  Betrag der für den Erwerb von Grundstücken entstandenen und getätigten Ausgaben gemäß Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013  

112.  Betrag der Sachleistungen für das Vorhaben gemäß Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013  
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Datenfelder Angabe der Fonds, für die keine Daten erforderlich sind 

113.  Betrag der in Drittländern entstandenen und getätigten Ausgaben, die durch das Instrument für Heranführungshilfe oder das 
Europäische Nachbarschaftsinstrument für ETZ-Vorhaben gedeckt werden 

Nicht zutreffend für ESF, Kohäsionsfonds und 
EMFF 

(1)  Im Fall der ETZ umfasst der Begriff „Begünstigte“ den Hauptbegünstigten sowie weitere Begünstigte. 
(2)  Zu den Begünstigten gehören gegebenenfalls weitere Stellen, denen im Rahmen des Vorhabens Ausgaben entstehen, die als dem Begünstigten entstandene Ausgaben behandelt werden. 
(3)  Im Fall des ESF gehören zu den gemeinsamen Ergebnisindikatoren auch die in den Anhängen I und II der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 aufgeführten Indikatoren. 
(4)  Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2001, S. 1). 
(5)  Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 

(ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 
(6)  Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1).   
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ANHANG IV 

Kernanforderungen an Verwaltungs- und Kontrollsysteme und deren Klassifizierung im Hinblick 
auf ihr wirksames Funktionieren gemäß Artikel 30 

Tabelle 1 

Kernanforderungen 

Kernanforderungen an das Verwaltungs- und Kontrollsystem Betroffene Stellen/Behörden Geltungsbereich 

1 Angemessene Aufgabentrennung und angemessene Sys
teme für die Berichterstattung und Begleitung in Fällen, in 
denen die zuständige Behörde die Ausführung von Aufga
ben einer anderen Stelle überträgt. 

Verwaltungsbehörde 

Internes Kontrollwesen 

2 Angemessene Auswahl von Vorhaben. Verwaltungsbehörde 

Verwaltungs- und Kon
trolltätigkeiten 

3 Angemessene Information der Begünstigten zu den 
anwendbaren Bedingungen für die ausgewählten Vorha
ben. 

Verwaltungsbehörde 

4 Angemessene Verwaltungsüberprüfungen. Verwaltungsbehörde 

5 Vorhandensein eines wirksamen Systems, durch das 
gewährleistet ist, dass alle für einen hinreichenden 
Prüfpfad erforderlichen Dokumente zu Ausgaben 
und Prüfungen aufbewahrt werden. 

Verwaltungsbehörde 

Verwaltungs- und Kon
trolltätigkeiten/Überwa
chung 

6 Zuverlässiges System, mit dessen Hilfe Daten zu Überwa
chungs-, Bewertungs-, Finanzmanagement-, Überprü
fungs- und Prüfungszwecken erfasst, aufgezeichnet und 
gespeichert werden, einschließlich Verknüpfungen mit 
elektronischen Systemen zum Datenaustausch mit 
Begünstigten. 

Verwaltungsbehörde 

7 Wirksame Umsetzung angemessener Vorbeugungsmaß
nahmen gegen Betrug. 

Verwaltungsbehörde 

Verwaltungs- und Kon
trolltätigkeiten 8 Geeignete Verfahren für die Erstellung der Verwaltungser

klärung und des zusammenfassenden Jahresberichts über 
durchgeführte abschließende Prüfungen und Kontrollen. 

Verwaltungsbehörde 

9 Angemessene Aufgabentrennung und angemessene Sys
teme für die Berichterstattung und Begleitung in Fällen, in 
denen die zuständige Behörde die Ausführung von Aufga
ben einer anderen Stelle überträgt. 

Bescheinigungsbehörde 

Internes Kontrollwesen 

10 Angemessene Verfahren zur Erstellung und Einreichung 
von Zahlungsanträgen. 

Bescheinigungsbehörde Verwaltungs- und Kon
trolltätigkeiten/Überwa
chung 

11 Angemessene Buchführung über die geltend gemachten 
Ausgaben und die entsprechende öffentliche Unterstüt
zung in elektronischer Form. 

Bescheinigungsbehörde 

Verwaltungs- und Kon
trolltätigkeiten 

12 Angemessene und vollständige Buchführung über die wie
dereinzuziehenden, wiedereingezogenen und einbehalte
nen Beträge. 

Bescheinigungsbehörde 

13 Angemessene Verfahren für die Erstellung der jährli
chen Rechnungslegung und die Bescheinigung, dass 
diese vollständig, genau und sachlich richtig ist. 

Bescheinigungsbehörde 
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Kernanforderungen an das Verwaltungs- und Kontrollsystem Betroffene Stellen/Behörden Geltungsbereich 

14 Angemessene Aufgabentrennung und angemessene Sys
teme zur Gewährleistung, dass jede andere Stelle, die Prüf
ungen gemäß der Prüfstrategie für das Programm durch
führt, über die notwendige funktionelle Unabhängigkeit 
verfügt und die international anerkannten Prüfungsstan
dards berücksichtigt. 

Prüfbehörde 

Internes Kontrollwesen 

15 Angemessene Systemprüfungen. Prüfbehörde 

Kontrolltätigkeiten 

16 Angemessene Prüfungen von Vorhaben. Prüfbehörde 

17 Angemessene Rechnungsprüfungen. Prüfbehörde 

18 Angemessene Verfahren für die Erteilung eines 
zuverlässigen Bestätigungsvermerks und die Erstel
lung des jährlichen Kontrollberichts. 

Prüfbehörde  

Tabelle 2 

Klassifizierung der Kernanforderungen an Verwaltungs- und Kontrollsysteme im Hinblick auf ihre Funktionsfä
higkeit 

Kategorie 1 Gute Funktionsfähigkeit. Keine oder lediglich geringfügige Verbesserungen erforder
lich. 

Kategorie 2 Funktionsfähigkeit vorhanden. Bestimmte Verbesserungen erforderlich. 

Kategorie 3 Funktionsfähigkeit teilweise gegeben. Erhebliche Verbesserungen erforderlich. 

Kategorie 4 Funktionsfähigkeit im Wesentlichen nicht vorhanden.   
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 481/2014 DER KOMMISSION 

vom 4. März 2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf besondere Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben für Kooperationsprogramme 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä
ischen Fonds für regionale Entwicklung (1), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 müssen besondere Regeln für die Förderfähig
keit von Ausgaben für die Kooperationsprogramme in Bezug auf Personalkosten, Büro- und Verwaltungsausgaben, 
Reise- und Unterbringungskosten, Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen sowie Ausrüstungskosten 
festgelegt werden („Ausgabenkategorien“). 

(2)  Um eine flexible Anwendung der Förderfähigkeitsregeln für Kooperationsprogramme zu ermöglichen, sollten die 
an einem Kooperationsprogramm teilnehmenden Mitgliedstaaten entscheiden dürfen, dass eine bestimmte Ausga
benkategorie für eine bestimmte Prioritätsachse eines Kooperationsprogramms nicht gilt. 

(3) Es sollte festgelegt werden, wie sich die besonderen, in der vorliegenden Verordnung für Ausgaben von Koopera
tionsprogrammen festgelegten Förderfähigkeitsregeln in den allgemeinen Rechtsrahmen der für alle ESI-Fonds gel
tenden Förderfähigkeitsregeln einfügen, die in den Artikeln 65 bis 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (2) festgelegt sind. 

(4)  Für jede Ausgabenkategorie sollte eine Liste mit den jeweiligen Ausgabenposten festgelegt werden. 

(5)  Es sollte klargestellt werden, dass Geschenke im Allgemeinen nicht förderfähig sind. Die Verteilung kleiner Artikel 
im Zusammenhang mit Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information sollte jedoch förderfä
hig sein. 

(6)  Die verschiedenen Posten der Personalausgaben sollten festgelegt werden, zusammen mit den Regeln für die 
Berechnung, Verbuchung und Erstattung der Personalkosten im Allgemeinen und bei einer teilzeitigen Abordnung 
oder bei Werkverträgen auf Stundenbasis im Besonderen. 
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(7)  Die verschiedenen Posten der Büro- und Verwaltungsausgaben sollten festgelegt werden, zusammen mit den 
Regeln für die Berechnung, Verbuchung und Erstattung dieser Kosten als direkte oder indirekte Kosten, insbeson
dere, wo sie mit Pauschalsätzen im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kombiniert werden. 

(8)  Die verschiedenen Posten der Reise- und Unterbringungskosten sollten festgelegt werden, zusammen mit den 
Regeln für die Berechnung, Verbuchung und Erstattung, unabhängig davon, ob diese Ausgaben beim Begünstigten 
oder direkt bei seinem Personal anfallen. Die Bedingungen, unter denen Reise- und Unterbringungskosten zu ver
buchen sind, wenn sie gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 außerhalb des Unionsteils des Pro
grammgebiets anfallen, sollten ebenfalls klargestellt werden. 

(9)  Die verschiedenen Posten für externe Expertise und Dienstleistungen sollten aufgelistet werden. 

(10)  Die verschiedenen Posten der Ausrüstungskosten sollten aufgelistet werden, zusammen mit den Regeln für die 
Förderfähigkeit von gebrauchter Ausrüstung. 

(11)  Damit die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen möglichst rasch angewendet werden können, sollte die 
vorliegende Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Unbeschadet der Förderfähigkeitsregeln, die in den Artikeln oder auf der Grundlage der Artikel 65 bis 71 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind, werden in dieser Verordnung die Regeln für die Förderfähigkeit der Kosten 
von Kooperationsprogrammen im Hinblick auf folgende Ausgabenkategorien festgelegt: 

a)  Personalkosten; 

b)  Büro- und Verwaltungsausgaben; 

c)  Reise- und Unterbringungskosten; 

d)  Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen und 

e)  Ausrüstungskosten. 

(2) Die im Begleitausschuss eines Kooperationsprogramms vertretenen Mitgliedstaaten können vereinbaren, dass Aus
gaben, die in eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten Kategorien fallen, im Rahmen einer oder mehrerer Prioritäts
achsen nicht förderfähig sind. 

Artikel 2 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Alle gemäß der vorliegenden Verordnung förderfähigen Ausgaben, die vom oder im Namen des Begünstigten getä
tigt wurden, betreffen die Kosten für die Einleitung oder die Einleitung und Durchführung eines Vorhabens oder eines 
Teils eines Vorhabens. 

2. Folgende Kosten sind nicht förderfähig: 

a)  Bußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten; 

b)  Kosten für Geschenke, ausgenommen solche im Wert von weniger als 50 EUR, im Zusammenhang mit Werbung, 
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information; 

c)  Kosten im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen. 
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Artikel 3 

Personalkosten 

1. Die Ausgaben für Personalkosten umfassen die Bruttoarbeitskosten des vom Begünstigten auf folgender Basis 
beschäftigten Personals: 

a)  Vollzeit; 

b)  Teilzeit mit fester Stundenzahl pro Monat; 

c)  Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat oder 

d)  auf Stundenbasis. 

(2) Ausgaben für Personalkosten sind auf folgende Ausgaben beschränkt: 

a)  Lohn-/Gehaltszahlungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die die Einrichtung nicht durchführen würde, wenn das 
betreffende Vorhaben nicht durchgeführt würde, die in einem Beschäftigungs-/Arbeitsvertrag, einem Ernennungsbe
schluss (im Folgenden jeweils „Beschäftigungsdokument“) oder per Gesetz festgelegt sind und die mit den in der Stel
lenbeschreibung des betreffenden Mitarbeiters beschriebenen Aufgaben verbunden sind; 

b) alle anderen Kosten, die direkt mit den dem Arbeitgeber entstandenen und von diesem getätigten Gehalts-/Lohnzah
lungen zusammenhängen, wie beschäftigungsbezogene Steuern und Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Ren
tenbeiträgen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (1), unter der 
Voraussetzung, dass sie 

i)  in einem Beschäftigungsdokument oder per Gesetz festgelegt sind; 

ii)  den Rechtsvorschriften, auf die im Beschäftigungsdokument Bezug genommen wird, oder den Gepflogenheiten 
des betreffenden Landes und/oder der betreffenden Einrichtung entsprechen, in dem die betreffenden Mitarbeiter 
tatsächlich beschäftigt sind, und 

iii)  dem Arbeitgeber nicht erstattet werden können. 

In Bezug auf Buchstabe a können Zahlungen an natürliche Personen, die im Rahmen eines anderen Vertrags als eines 
Beschäftigungs-/Arbeitsvertrags für den Begünstigten tätig sind, Lohn-/Gehaltszahlungen gleichgestellt werden, und ein 
derartiger Vertrag kann als Beschäftigungsdokument angesehen werden. 

(3) Die Personalkosten können wie folgt erstattet werden: 

i) entweder auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten (Nachweis durch Beschäftigungsdokument und Lohn-/Gehalts
abrechnungen) oder 

ii)  im Rahmen der vereinfachten Kostenoptionen gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 oder 

iii)  als Pauschalsatz gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013. 

(4) Die Personalkosten für Personen, die teilzeitig für das Vorhaben abgeordnet sind, werden wie folgt berechnet: 

a) fester Prozentsatz der Bruttoarbeitskosten, der einem festen Prozentsatz der für das Vorhaben aufgewendeten Arbeits
zeit entspricht, ohne Verpflichtung zur Einrichtung eines separaten Arbeitszeiterfassungssystems, oder 

b)  flexibler Anteil der Bruttoarbeitskosten, der einer variablen Anzahl von Arbeitsstunden entspricht, die pro Monat für 
das Vorhaben aufgewendet werden, auf der Grundlage eines Zeiterfassungssystems, das 100 % der Arbeitszeit des 
Mitarbeiters abdeckt. 

(5) Bei teilzeitiger Abordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe a stellt der Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter ein Dokument 
aus, in dem der für das Vorhaben aufzuwendende Prozentsatz der Arbeitszeit festgelegt ist. 

(6) Bei teilzeitiger Abordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe b wird die Erstattung der Personalkosten auf der Grundlage 
eines Stundensatzes wie folgt berechnet: 

i) Division der monatlichen Bruttoarbeitskosten durch die monatliche Arbeitszeit in Stunden laut Beschäftigungsdoku
ment oder 

ii)  Division der zuletzt dokumentierten jährlichen Bruttoarbeitskosten durch 1 720 Stunden gemäß Artikel 68 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. 

Der Stundensatz wird mit der Anzahl der tatsächlich für das Vorhaben aufgewendeten Stunden multipliziert. 
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(7) Die förderfähigen Personalkosten für Personen, die laut dem Beschäftigungsdokument auf Stundenbasis tätig sind, 
werden berechnet, indem die tatsächlich für das Vorhaben aufgewendeten und anhand eines Arbeitszeiterfassungssystems 
ermittelten Arbeitsstunden mit dem im Beschäftigungsdokument vereinbarten Stundensatz multipliziert werden. 

Artikel 4 

Büro- und Verwaltungsausgaben 

Die Büro- und Verwaltungsausgaben sind auf folgende Posten beschränkt: 

a)  Büromiete; 

b)  Versicherung und Steuern für Gebäude, in denen das Personal untergebracht ist, und für die Büroausstattung 
(z. B. Feuer-, Diebstahlversicherung); 

c)  Nebenkosten (z. B. Strom, Heizung, Wasser); 

d)  Büromaterial; 

e)  allgemeine Buchführung innerhalb der Einrichtung des Begünstigten; 

f)  Archive; 

g)  Instandhaltung, Reinigung und Reparatur; 

h)  Sicherheit; 

i)  IT-Systeme; 

j)  Kommunikation (z. B. Telefon, Fax, Internet, Postdienste, Visitenkarten); 

k)  Bankgebühren für Kontoeröffnung und Kontoführung, falls die Durchführung eines Vorhabens die Eröffnung eines 
separaten Kontos erfordert; 

l)  Gebühren für transnationale Finanztransaktionen. 

Artikel 5 

Reise- und Unterbringungskosten 

(1) Die Ausgaben für Reise- und Unterbringungskosten sind auf folgende Posten beschränkt: 

a)  Reisekosten (z. B. Fahrkarten, Reise- und Autoversicherung, Kraftstoff, Kilometergeld, Maut und Parkgebühren); 

b)  Kosten von Mahlzeiten; 

c)  Unterbringungskosten; 

d)  Visagebühren; 

e)  Tagegelder. 

(2) Sämtliche in Absatz 1 Buchstaben a bis d aufgelistete, unter das Tagegeld fallende Posten werden nicht über das 
Tagegeld hinaus erstattet. 

(3) Die Reise- und Unterbringungskosten externer Sachverständiger und Dienstleister fallen unter die Kosten für 
externe Expertise und Dienstleistungen gemäß Artikel 6. 

(4) Für Ausgaben gemäß diesem Artikel, die direkt von einem Mitarbeiter des Begünstigten gezahlt werden, muss der 
Begünstigte nachweisen, dass diese Ausgaben dem Mitarbeiter erstattet wurden. 
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(5) Bei Vorhaben, die die technische Unterstützung oder Marketingmaßnahmen und den Aufbau von Kapazitäten 
betreffen, sind Ausgaben außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets förderfähig, wenn sie gemäß Artikel 20 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr.1299/2013 angefallen sind. 

(6) Die Verwaltungsbehörde kann die Kosten von Unterbringung und Verpflegung in Einrichtungen außerhalb des 
Unionsteils des Programmgebiets als förderfähig akzeptieren, wenn sie gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1299/2013 angefallen sind. Dies gilt auch für Fahrtkosten am Ort einer Veranstaltung oder einer Maßnahme außer
halb des Unionsteils des Programmgebiets. 

(7) Für Personal von Begünstigten außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets kann die Verwaltungsbehörde die 
in Absatz 1 genannten Kosten, einschließlich der Reisekosten (Hin- und Rückreise) zum Ort einer Veranstaltung oder 
Maßnahme innerhalb oder außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets, als förderfähig akzeptieren, wenn sie gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 angefallen sind. 

(8) Für Personal von Begünstigten innerhalb des Unionsteils des Programmgebiets sind die in Absatz 1 genannten Kos
ten, einschließlich der Reisekosten (Hin- und Rückreise) zum Ort einer Veranstaltung oder Maßnahme innerhalb oder 
außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets, gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 förder
fähig. 

Artikel 6 

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen 

Die Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen sind auf folgende Dienstleistungen und Expertise beschränkt, die 
von anderen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Einrichtungen oder natürlichen Personen als dem Begünstigten 
im Rahmen des Vorhabens erbracht werden: 

a)  Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher); 

b)  berufliche Weiterbildung; 

c)  Übersetzungen; 

d)  Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites; 

e)  Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem Vorhaben oder 
einem Kooperationsprogramm; 

f)  Finanzbuchhaltung; 

g)  Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen 
(einschließlich Miete, Catering und Dolmetschdienste); 

h)  Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. Teilnahmegebühren); 

i) Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und Prüfungs
dienstleistungen; 

j)  Rechte am geistigen Eigentum; 

k)  Überprüfungen gemäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 23 
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013; 

l)  Bescheinigungs- und Prüfkosten auf Programmebene gemäß den Artikeln 126 und 127 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013; 

m)  Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Unions- oder 
nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorge
schrieben ist; 

n)  Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und 
Dienstleistern; 

o)  sonstige im Rahmen der Vorhaben erforderliche Expertise und Dienstleistungen. 
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Artikel 7 

Ausrüstungskosten 

(1) Die Ausgaben für die Finanzierung des Kaufs, der Anmietung oder des Leasings von Ausrüstung durch den 
Begünstigten des Vorhabens mit Ausnahme der Ausgaben nach Artikel 4 umfassen Folgendes: 

a)  Büroausrüstung; 

b)  IT-Hard- und Software; 

c)  Mobiliar und Ausstattung; 

d)  Laborausrüstung; 

e)  Maschinen und Instrumente; 

f)  Werkzeuge; 

g)  Fahrzeuge; 

h)  sonstige für die Vorhaben erforderliche besondere Ausrüstungen. 

(2) Die Kosten für die Anschaffung gebrauchter Ausrüstung können unter folgenden Bedingungen förderfähig sein: 

a)  Sie wurde nicht anderweitig aus den ESI-Fonds gefördert; 

b)  ihr Preis übersteigt nicht den auf dem betreffenden Markt allgemein üblichen Preis; 

c)  sie weist die für das Vorhaben erforderlichen technischen Eigenschaften auf und entspricht den geltenden Normen 
und Standards. 

Artikel 8 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 4. März 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 482/2014 DER KOMMISSION 

vom 4. März 2014 

zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 114/2013 hinsichtlich der für den Hersteller 
Great Wall Motor Company Limited für das Jahr 2010 angegebenen durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Fest
setzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringe
rung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (1), insbesondere auf Artikel 11 
Absatz 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Hersteller leichter Nutzfahrzeuge Great Wall Motor Company Limited hat die Kommission darauf hingewie
sen, dass die für ihn in der delegierten Verordnung (EU) Nr. 114/2013 der Kommission (2) für das Jahr 2010 
angegebenen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen nicht stimmen. Der Hersteller hat im Einzelnen 
nachgewiesen, dass seine durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen im Jahr 2010 deutlich über dem in der 
genannten Verordnung angegebenen Wert lagen. 

(2)  Die Kommission hat das von Great Wall Motor Company Limited übermittelte Beweismaterial geprüft und ist der 
Auffassung, dass der angegebene Wert berichtigt werden muss. 

(3)  Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 114/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In der Liste in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 114/2013 wird der Eintrag in der zweiten Spalte mit der Überschrift 
„Durchschnittliche Emissionen (g/km)“ für die Fabrikmarke Great Wall durch den Eintrag „225,00“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 4. März 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 483/2014 DER KOMMISSION 

vom 8. Mai 2014 

zu Schutzmaßnahmen gegen die durch ein Deltacoronavirus verursachte Schweine-Diarrhö in 
Bezug auf die tierseuchenrechtlichen Anforderungen an die Verbringung von sprühgetrocknetem 
Blut und Blutplasma von Schweinen, das zur Herstellung von Futtermitteln für Nutzschweine 

bestimmt ist, in die Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veteri
närkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen (1), insbesondere auf Artikel 22 
Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 97/78/EG trifft die Kommission, falls es im Gebiet eines Drittlandes 
zum Ausbruch oder zur Ausbreitung einer Krankheit kommt oder zu befürchten ist, dass irgendein anderer 
Umstand die Tiergesundheit ernstlich gefährden könnte, entweder von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied
staats unverzüglich Maßnahmen; dies schließt die Festlegung besonderer Bedingungen für Erzeugnisse aus dem 
gesamten Gebiet oder einem Teilgebiet des betreffenden Drittlandes ein. 

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) enthält gesundheitliche und 
tierseuchenrechtliche Vorschriften für tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte, welche die Risiken, die 
von diesen Produkten für die Gesundheit von Mensch und Tier ausgehen, beseitigen bzw. minimieren und insbe
sondere die Sicherheit der Futtermittelkette gewährleisten sollen. Sie sieht außerdem die Einstufung dieser Pro
dukte in spezifische Kategorien entsprechend dem Grad des von ihnen ausgehenden Risikos für die Gesundheit 
von Mensch und Tier vor. 

(3) In Artikel 41 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sind Anforderungen an die Einfuhr tierischer Neben
produkte und ihrer Folgeprodukte von Material der Kategorie 3 festgelegt. 

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission (3) enthält Durchführungsvorschriften für die Verord
nung (EG) Nr. 1069/2009, einschließlich besonderer Anforderungen an die Behandlung oder Verarbeitung tier
ischer Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte, die zur Verfütterung an Nutztiere — ausgenommen Pelztiere — 
bestimmt sind. 

(5) Zur Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere bestimmte Blutprodukte — sprühgetrocknetes Blut und Blut
plasma von Schweinen mit eingeschlossen — müssen gemäß Anhang X Kapitel II Abschnitt 2 der Verord
nung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission hergestellt worden sein. Gemäß Buchstabe B des genannten Abschnitts 
sind Blutprodukte einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder der Verarbeitungsmethode 7 gemäß Anhang IV 
Kapitel III der genannten Verordnung oder einer anderen Methode zu unterziehen, die gewährleistet, dass die Blut
produkte den mikrobiologischen Normen für Folgeprodukte gemäß Anhang X Kapitel I der genannten Verord
nung entsprechen. Des Weiteren sieht die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 insbesondere in Reihe 2 Spalte 6 der 
Tabelle 1 in Anhang XIV Kapitel I Abschnitt 1 vor, dass nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Blutpro
dukten, die als Futtermittel verwendet werden könnten und zur Einfuhr in die Union oder zur Durchfuhr durch 
die Union bestimmt sind, eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster in Anhang XV Kapitel 4 Buchstabe B 
beiliegen muss. 

(6)  Die durch ein Deltacoronavirus verursachte Schweine-Diarrhö tritt in Asien und Nordamerika auf. Dieses Virus 
wurde in der Union bislang noch nie festgestellt. Sprühgetrocknetes Blut und Blutplasma von Schweinen ist ein 
herkömmliches Ausgangserzeugnis für Futtermittel für Ferkel. Eine unsachgemäße Hitzebehandlung oder eine 
Kontaminierung nach der Hitzebehandlung kann zur Verbreitung des Virus durch solche Produkte führen. 
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(7) Daher bedarf es einer Überarbeitung der Anforderungen an die Einfuhr von sprühgetrocknetem Blut und Blut
plasma von Schweinen, das zur Herstellung von Futtermitteln für Nutzschweine bestimmt ist. 

(8) Wissenschaftliche Beobachtungen haben ergeben, dass Coronaviren in Schweinekot inaktiviert werden, wenn die
ser 10 Minuten lang auf 71 °C erhitzt wird oder sieben Tage lang einer Raumtemperatur von 20 °C ausgesetzt ist. 
In Trockenfutter, das bei einer Temperatur von 24 °C gelagert und zu Versuchszwecken infiziert wurde, überlebte 
das Virus nicht länger als zwei Wochen. In Drittländern werden Blut und Blutplasma üblicherweise bei einer Tem
peratur von 80 °C (im ganzen Produkt) sprühgetrocknet. 

(9)  In Anbetracht dieser Informationen erscheint es angebracht, vorzuschreiben, dass zur Verfütterung an Schweine 
bestimmtes sprühgetrocknetes Blut und Blutplasma von Schweinen aus Drittländern einer Hochtemperaturerhit
zung unterzogen und anschließend über einen bestimmten Zeitraum bei Raumtemperatur gelagert worden sein 
muss, um das Risiko einer Kontaminierung nach der Behandlung zu minimieren. 

(10)  Da die Tiergesundheit in der Union geschützt werden muss und von den betreffenden Blutprodukten eine ernste 
Bedrohung ausgeht, sollte die Kommission vorläufige Schutzmaßnahmen treffen. Dementsprechend sollte vorgese
hen werden, dass bei der Verbringung solcher Produkte in die Union eine Veterinärbescheinigung gemäß dem 
Muster im Anhang der vorliegenden Verordnung beiliegen muss. 

(11)  Die vorläufigen Schutzmaßnahmen sollten ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Verordnung für die Dauer 
von zwölf Monaten gelten. Sie können auf der Grundlage einer Risikobewertung, die sich auf neue wissenschaftli
che Erkenntnisse stützt, geändert werden. 

(12)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Abweichend von Reihe 2 Spalte 6 der Tabelle 1 in Anhang XIV Kapitel I Abschnitt 1 und von Anhang XV Kapitel 4 
Buchstabe B der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 muss nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Blutprodukten, 
die als Futtermittel-Ausgangserzeugnisse verwendet werden könnten und zur Einfuhr in die Union oder zur Durchfuhr 
durch die Union bestimmt sind, eine Veterinärbescheinigung gemäß dem Muster im Anhang der vorliegenden Verord
nung beiliegen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt für Sendungen, für die ab dem Tag nach Veröffentlichung der Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union 
eine Bescheinigung ausgestellt wird. 

Sie gilt bis zum 31. Mai 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 8. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG 

Veterinärbescheinigung 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 484/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards bezüglich des hypothetischen Kapitals einer 
zentralen Gegenpartei gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (1) insbesondere auf Artikel 50a Absatz 4 Unterabsatz 3 
und Artikel 50c Absatz 3 Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) melden die in der 
Europäischen Union niedergelassenen Institute ihre Eigenmittelanforderungen derzeit auf Quartalsbasis. Um Inko
härenzen zwischen den für Institute festgelegten Stichtagen und den für zentrale Gegenparteien (ZGP) für die 
Berechnung und Meldung der Angaben zum hypothetischen Kapital festgelegten Terminen möglichst gering zu 
halten, sollten die für zentrale Gegenparteien festgelegten Stichtage mindestens die Stichtage umfassen, die bereits 
für Institute festgelegt wurden. Durch häufiger erfolgende Meldungen der Angaben zum hypothetischen Kapital 
würde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass bei in Drittländern niedergelassenen Clearingmitgliedern 
andere Berichtsstichtage gelten können. Darüber hinaus können Eigenmittelanforderungen erheblichen Schwank
ungen unterliegen, so dass bei den Clearingmitgliedern und den für sie zuständigen Behörden der Wunsch beste
hen könnte, diese Risiken häufiger als vierteljährlich zu überwachen, um eine jeweils aktuelle Übersicht über diese 
Anforderungen zu erhalten. 

(2)  Unter normalen Umständen sollten die Berichtsstichtage für zentrale Gegenparteien höchstens eine Woche später 
als das Berechnungsdatum liegen. Mit einer Woche erhalten die zentralen Gegenparteien genügend Zeit, um sämt
liche interne Kontrollen durchzuführen und den erforderlichen Genehmigungsprozess abzuschließen, bevor sie 
die erforderlichen Daten melden. Entwickelt eine zentrale Gegenpartei ein vollautomatisches System, kann der 
Berichtsstichtag nahe am Berechnungsdatum liegen. Derzeit kann es jedoch sein, dass zentrale Gegenparteien 
nicht über die Fähigkeiten verfügen, den gesamten Prozess innerhalb dieser Frist abzuschließen, und sie folglich 
ihre internen Prozesse und Infrastrukturen erst noch ausbauen müssen. Vor diesem Hintergrund sollte eine Über
gangsvorschrift eingeführt werden, damit die zentralen Gegenparteien ausreichend Zeit zur Entwicklung interner 
Prozesse und Infrastrukturen erhalten und gleichzeitig mit der Meldung der Angaben zum hypothetischen Kapital 
an ihre Clearingmitglieder beginnen können. 

(3) Nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 würden die nach dem Ausfall eines Clearingmitglieds entstehenden Ver
luste zunächst durch die vom ausfallenden Mitglied geleisteten Einschusszahlungen sowie seinen eigenen Betrag 
zum Ausfallfonds gedeckt. Erweisen sich diese Mittel als unzureichend, erfolgt die Deckung der Verluste aus den 
vorfinanzieren Finanzmitteln, die zentrale Gegenparteien zu ihrem jeweiligen, nach dem Wasserfallprinzip aufge
bauten Ausfallvorsorgesystem beitragen, sowie aus den vorfinanzierten Ausfallfondsbeiträgen der nicht ausfallen
den Mitglieder. Während dieses Zeitraums sollten die Meldungen häufiger erfolgen, damit die anderen, nicht aus
fallenden Clearingmitglieder und die zuständigen Behörden hinsichtlich sämtlicher, mit dem hypothetischen Kapi
tal zusammenhängender Informationen, die sie zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen der Clearingmitglie
der benötigen, stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Zentrale Gegenparteien sollten über die technischen 
Möglichkeiten und internen Prozesse verfügen, um in den beschriebenen Stresssituationen die mit dem hypotheti
schen Kapital zusammenhängenden Angaben berechnen und übermitteln zu können. 

(4) Nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 muss eine zentrale Gegenpartei ihre nach dem Wasserfallprinzip einge
setzten vorfinanzierten eigenen Finanzmittel binnen eines Monats wiederauffüllen. Aus diesem Grund sollten die 
Berechnungen und Meldungen in Situationen dieser Art häufiger erfolgen als es sonst der Norm entspricht. Tägli
che Meldungen der Angaben zum hypothetischen Kapital könnten weniger aussagekräftig sein, weil die 
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Feststellung des gesamten Umfangs der nach dem Ausfall des Clearingmitglieds eingetretenen Verluste eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen könnte. In Anbetracht dessen, dass sich die zuständigen Behörden mit einer 
großen Bandbreite unterschiedlicher Szenarien auseinanderzusetzen haben, sollten sie auch die Wahlmöglichkeit 
haben, in Stressperioden auf der Grundlage einer Lagebeurteilung, in die auch der Grad der tatsächlichen oder 
vorhergesehenen Erschöpfung der der zentralen Gegenpartei zur Verfügung stehenden vorfinanzierten (sowohl 
von der zentralen Gegenpartei selbst als auch von den Clearingmitgliedern beigetragenen) Finanzmittel einbezo
gen wird, häufigere Meldungen zu verlangen. Diese größere Häufigkeit sollte gelten, bis die genannten Mittel wie
der auf die von den maßgeblichen Rechtsvorschriften verlangte Höhe aufgestockt worden sind. 

(5) Die kurzen Meldeintervalle in Stressperioden können in Anbetracht der neu eingeführten Meldepflichten sehr auf
wändig sein. Hinsichtlich der technischen Durchführung kann dies zumindest einige zentrale Gegenparteien vor 
Herausforderungen stellen. Um dies abzufedern, ist es angemessen, für die Vorschriften bezüglich einer höheren 
Meldehäufigkeit einen späteren Geltungsbeginn vorzusehen. Dadurch werden zentrale Gegenparteien in die Lage 
versetzt, ihre internen Prozesse zu verbessern und ihre Systeme nachzurüsten. 

(6)  Die in der vorliegenden Durchführungsverordnung enthaltenen Bestimmungen sind eng miteinander verknüpft, 
da sie die Berechnung und Meldung des hypothetischen Kapitals einer zentralen Gegenpartei behandeln. Um die 
Kohärenz zwischen diesen Bestimmungen, die zudem gleichzeitig in Kraft treten sollten, sicherzustellen und den 
Personen, für die jene Verpflichtungen gelten, diesbezüglich einen umfassenden Überblick sowie einen kompakten 
Zugang zu ermöglichen, ist es wünschenswert, alle in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geforderten maßgebli
chen technischen Durchführungsstandards in eine einzige Durchführungsverordnung aufzunehmen. 

(7) Diese Durchführungsverordnung stützt sich auf den von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde bei der Kommis
sion vorgelegten Entwurf technischer Durchführungsstandards. 

(8)  Die Europäische Bankaufsichtsbehörde führte bezüglich des Entwurfs der technischen Durchführungsstandards, 
auf denen die vorliegende Durchführungsverordnung beruht, öffentliche Konsultationen durch. Ferner analysierte 
sie die damit verbundenen möglichen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der kraft Artikel 37 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) eingesetzten Interessengruppe 
Bankensektor ein — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Häufigkeit und Termine der gemäß Artikel 50a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erforderlichen 
Berechnung 

1. Die in Artikel 50a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegte Häufigkeit der Berechnungen ist monat
lich, sofern nicht das in Artikel 3 Absatz 1 dieser Verordnung vorgesehene Ermessen ausgeübt wird. In diesem Fall erfol
gen die Berechnungen entweder wöchentlich oder täglich. 

2. Ist die Häufigkeit der Berechnungen, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, monatlich, wendet die zentrale 
Gegenpartei die beiden folgenden Bestimmungen an: 

a)  die Stichtage für diese Berechnung lauten: 

31. Januar, 28. Februar (oder 29. Februar in Schaltjahren), 31. März, 30. April, 31. Mai, 30. Juni, 31. Juli, 31. August, 
30. September, 31. Oktober, 30. November und 31. Dezember; 

b)  der Tag, an dem die zentrale Gegenpartei die Berechnung vornimmt („Berechnungstag“) ist jeweils der: 

1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. Juli, 1. August, 1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember, 
1. Januar. 

3. Ist die Häufigkeit der Berechnungen, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, wöchentlich oder täglich, fällt der 
Tag der ersten Berechnung auf den dem Tag des entsprechenden Ersuchens der zuständigen Behörde folgenden Tag. Der 
erste Stichtag entspricht dem Tag, an dem die zuständige Behörde ihr Ersuchen stellte. Für die anschließenden Berechnun
gen entspricht der Stichtag dem Tag vor dem Berechnungstag. Bei wöchentlichen Berechnungen beträgt die Zeitspanne 
zwischen den Berechnungstagen fünf Arbeitstage. 
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4. Fällt der Berechnungstag auf einen allgemeinen Feiertag, einen Samstag oder Sonntag, wird die Berechnung am 
darauffolgenden Arbeitstag durchgeführt. 

Artikel 2 

Häufigkeit, Termine und einheitliches Format der gemäß Artikel 50c Absatz 2 und Artikel 89 Absatz 5a der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erforderlichen Meldungen 

1. Die in Artikel 50c Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und gegebenenfalls in Artikel 89 Absatz 5a Unter
absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgeschriebene Häufigkeit der Meldungen ist monatlich, sofern nicht das 
in Artikel 3 Absatz 1 dieser Verordnung vorgesehene Ermessen ausgeübt wird. In diesem Fall erfolgen die Berechnungen 
entweder wöchentlich oder täglich. 

2. Erfolgen die Meldungen gemäß Absatz 1 monatlich, liegt der Berichtsstichtag innerhalb einer Frist von fünf Arbeits
tagen ab dem in Artikel 1 festgelegten Berechnungstag, nach Möglichkeit aber früher. 

3. Erfolgen die Meldungen gemäß Absatz 1 täglich oder wöchentlich, entspricht der Meldetermin dem auf den Berech
nungstag folgenden Tag. 

4. Fällt der Berichtsstichtag auf einen allgemeinen Feiertag, einen Samstag oder Sonntag, ist der darauffolgende 
Arbeitstag Berichtsstichtag. 

5. Die zentralen Gegenparteien melden die Informationen, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, unter Zuhilfe
nahme der in Anhang I aufgeführten Vorlage (Angaben zum hypothetischen Kapital). Die Vorlage wird nach den in 
Anhang II (Hinweise für die Meldung von Angaben zum hypothetischen Kapital) aufgeführten Anweisungen ausgefüllt. 

Artikel 3 

Bedingungen für häufiger durchgeführte Berechnungen und Meldungen gemäß Artikel 50a Absatz 3 und Arti
kel 50c Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

1. Die für ein als Clearingmitglied auftretendes Institut zuständigen Behörden können von jeder zentralen Gegenpar
tei, in der das betreffende Institut als Clearingmitglied auftritt, verlangen, die Berechnungen, auf die in Artikel 1 Absatz 1 
Bezug genommen wird, und die Meldungen, auf die in Artikel 2 Absatz 1 Bezug genommen wird, täglich oder wöchent
lich durchzuführen, wenn eine der folgenden Situationen zutrifft: 

a) eine zentrale Gegenpartei ist nach dem Ausfall eines Clearingmitglieds verpflichtet, gemäß Artikel 43 der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 einen beliebigen Anteil der vorfinanzierten Finanzmittel einzusetzen, die sie zu dem nach 
dem Wasserfallprinzip aufgebauten Ausfallvorsorgesystem beitrug; 

b) eine zentrale Gegenpartei ist nach dem Ausfall eines Clearingmitglieds verpflichtet, gemäß Artikel 42 der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 die Beiträge nicht ausfallender Clearingmitglieder zum Ausfallfonds einzusetzen. 

2. Die zuständigen Behörden legen ihrer in Absatz 1 vorgesehenen Wahl zwischen täglicher und wöchentlicher Häu
figkeit den Grad der tatsächlichen oder vorhergesehenen Erschöpfung der vorfinanzierten Finanzmittel zugrunde. 

3. Fordern zuständige Behörden von einer zentralen Gegenpartei gemäß Absatz 1 Buchstabe a häufigere Berechnun
gen und Meldungen, gilt diese höhere Häufigkeit so lange, bis die vorfinanzierten Finanzmittel, die die zentrale Gegenpar
tei zu dem nach dem Wasserfallprinzip aufgebauten Ausfallvorsorgesystem beigetrug, wieder auf die in Artikel 35 der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission (1) festgelegte Höhe aufgestockt worden sind. 

4. Fordern zuständige Behörden von einer zentralen Gegenpartei gemäß Absatz 1 Buchstabe b häufigere Berechnun
gen und Meldungen, gilt diese höhere Häufigkeit so lange, bis die Beiträge der nicht ausfallenden Mitglieder der zentralen 
Gegenpartei zum Ausfallfonds wieder auf die in Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegte Höhe aufge
stockt worden sind. 
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Artikel 4 

Übergangsvorschriften 

Abweichend von Artikel 2 Absatz 2 melden zentrale Gegenparteien während des Zeitraums zwischen dem Geltungsbe
ginn dieser Verordnung und dem 31. Dezember 2014 die Angaben, auf die in dem genannten Absatz Bezug genommen 
wird, innerhalb von fünfzehn Arbeitstagen nach dem Stichtag, nach Möglichkeit aber früher. 

Artikel 5 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab 2. Juni 2014. Ausgenommen sind Artikel 1 Absatz 3, Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 3, die ab 1. Januar 2015 
gelten. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG I 

Angaben zum hypothetischen Kapital 

ID Posten Verweise auf die Rechtsgrundlage Betrag 

10 Zentrale Gegenpartei —  

20 Ausfallfonds-Kennung Artikel 50c Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012  

30 Berechnungsdatum Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 484/2014 der Kommission  

40 Hypothetisches Kapital (KCCP) Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe a der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012  

50 Summe der vorfinanzierten Beiträge (DFCM) Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe b der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012  

60  Betrag der vorfinanzierten finanziellen Mittel, 
die sie einsetzen muss, bevor sie die Ausfall
fondsbeiträge der übrigen Clearingmitglieder 
(DFCCP) verwenden darf 

Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe c der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012  

70 Gesamtzahl der Clearingmitglieder (N) Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe d der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012  

80 Konzentrationsfaktor (β) Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe e der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012  

90 Gesamtbetrag der Einschusszahlungen Artikel 89 Absatz 5a Unterabsatz 3 der Ver
ordnung (EU) Nr. 648/2012    
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ANHANG II 

HINWEISE ZUR MELDUNG DER ANGABEN ZUM HYPOTHETISCHEN KAPITAL 

1.  Dieser Anhang enthält zusätzliche Hinweise zu der in Anhang I aufgeführten Tabelle. 

ALLGEMEINE HINWEISE 

2.  Häufigkeit 

2.1. Die Meldungen sind in den in Artikel 1 dieser Durchführungsverordnung festgelegten Zeitabständen zu übermit
teln. 

3.  Einreichungstermine 

3.1.  Die Einreichungstermine werden in Artikel 2 aufgeführt. 

HINWEISE ZU DEN BÖGEN 

4.  Vorzeichenkonvention 

4.1.  Sämtliche Beträge sind als positive Werte auszuweisen. 

4.2.  Beim Ausfüllen der Bögen sind die folgenden Formate und Verweise auf Rechtsgrundlagen zu berücksichtigen: 

ID des 
Bogens Hinweise 

10 Name der zentralen Gegenpartei (ZGP) 

Format Text, beliebige Anzahl von Buchstaben 

20 Ausfallfonds-Kennung 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Hinweis Gemäß Artikel 50c Absatz 1 liefert die ZGP, wenn sie mehr als einen Ausfall
fonds hat, die Angaben nach Unterabsatz 1 des genannten Artikels für jeden 
Fonds getrennt. 

Format Text, beliebige Anzahl von Buchstaben 

Berechnung Keine 

30 Berechnungsdatum 

Rechtsgrundlage Artikel 1 Absatz 2 dieser Durchführungsverordnung 

Bemerkung Das Berechnungsdatum gemäß Artikel 1 Absatz 2 dieser Durchführungsver
ordnung, je nach vorgeschriebener Häufigkeit. 

Format JJJJ-MM-TT 
Vierstellige Jahresangabe, Bindestrich, zweistellige Monatsangabe, Bindestrich, 
zweistellige Tagesangabe 

Berechnung Keine 

40 Hypothetisches Kapital (KCCP) 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Hinweise Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel 
folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungs
fehler von weniger als 1 % gerundet werden. 

Format ISO-Währungskürzel Betrag 

Berechnung Das hypothetische Kapital wird nach Artikel 50a Absatz 2 der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 berechnet. 
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ID des 
Bogens Hinweise 

50 Summe der vorfinanzierten Beiträge (DFCM) 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 

Berechnung Die vorfinanzierten Beiträge werden gemäß Artikel 308 Absatz 2 der Verord
nung (EU) Nr. 575/2013 als Summe der vorfinanzierten Beiträge der Clea
ringmitglieder berechnet. 

Hinweise Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel 
folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungs
fehler von weniger als 1 % gerundet werden. 

Format ISO-Währungskürzel Betrag 

60 Betrag der vorfinanzierten finanziellen Mittel, die sie einsetzen muss, bevor sie die 
Ausfallfondsbeiträge der übrigen Clearingmitglieder (DFCCP) verwenden darf 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Berechnung Die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der zentra
len Gegenpartei wird nach Artikel 308 Absatz 3 Buchstabe c der Verord
nung (EU) Nr. 575/2013 berechnet. 

Hinweise Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel 
folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungs
fehler von weniger als 1 % gerundet werden. 

Format ISO-Währungskürzel Betrag 

70 Die Gesamtzahl der Clearingmitglieder (N) 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Berechnung Die Anzahl der Clearingmitglieder der zentralen Gegenpartei 

Format Ganze Zahl 

80 Konzentrationsfaktor (β) 

Rechtsgrundlage Artikel 50c Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Berechnung Der Konzentrationsfaktor wird nach Artikel 50d Buchstabe c der Verord
nung (EU) Nr. 648/2012 berechnet. 

Hinweise Die Berichtswährung wird nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel 
folgen ein Leerzeichen und der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungs
fehler von weniger als 1 % gerundet werden. 

Format ISO-Währungskürzel Betrag 
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ID des 
Bogens Hinweise 

90 Gesamtbetrag der Einschusszahlungen 

Rechtsgrundlage Artikel 89 Absatz 5a Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Berechnung Die Summe der Einschusszahlungen, die die zentrale Gegenpartei von ihren 
Clearingmitgliedern erhielt, wird nach den Artikeln 24 bis 27 der delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 153/2013 berechnet. 

Hinweise Diese Angabe wird nur gemacht, wo dies zutrifft. Die Berichtswährung wird 
nach ISO 4217 ermittelt; dem Währungskürzel folgen ein Leerzeichen und 
der Betrag. Zahlen können mit einem Rundungsfehler von weniger als 1 % 
gerundet werden. 

Format ISO-Währungskürzel Betrag   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 485/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Genehmigung des Wirkstoffs Bacillus pumilus QST 2808 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 78 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gilt die Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates (2) — in Bezug auf das Verfahren und die Bedingungen für die Genehmigung — für Wirkstoffe, für die vor 
dem 14. Juni 2011 eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der genannten Richtlinie getroffen wurde. Für 
Bacillus pumilus QST 2808 sind die Bedingungen des Artikels 80 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 durch den Durchführungsbeschluss 2011/253/EU der Kommission (3) erfüllt. 

(2)  Die Niederlande erhielten am 3. Dezember 2010 von AgraQuest Inc., jetzt Bayer CropScience, einen Antrag 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs Bacillus pumilus QST 2808 in 
Anhang I der genannten Richtlinie. Mit dem Durchführungsbeschluss 2011/253/EU wurde bestätigt, dass die 
Unterlagen in dem Sinne vollständig sind, dass sie grundsätzlich die Anforderungen der Anhänge II und III der 
Richtlinie 91/414/EWG hinsichtlich der Daten und Informationen erfüllen. 

(3) Die Auswirkungen des genannten Wirkstoffs auf die Gesundheit von Mensch und Tier und auf die Umwelt wur
den gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 4 der Richtlinie 91/414/EWG für die vom Antragsteller vorgeschlagenen 
Anwendungen bewertet. Am 8. Mai 2012 übermittelte der benannte berichterstattende Mitgliedstaat den Entwurf 
eines Bewertungsberichts. 

(4) Der Entwurf des Bewertungsberichts wurde von den Mitgliedstaaten und der Europäischen Behörde für Lebens
mittelsicherheit (im Folgenden „die Behörde“) geprüft. Die Behörde legte der Kommission am 26. Juli 2013 ihre 
Schlussfolgerung (4) zur Risikobewertung für Pestizide mit dem Wirkstoff Bacillus pumilus QST 2808 vor. Der Ent
wurf des Bewertungsberichts und die Schlussfolgerung der Behörde wurden im Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit von den Mitgliedstaaten und der Kommission geprüft und am 20. März 2014 
in Form des Überprüfungsberichts der Kommission für Bacillus pumilus QST 2808 abgeschlossen. 

(5) Die verschiedenen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass Bacillus pumilus QST 2808 enthaltende Pflanzen
schutzmittel grundsätzlich den Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie Artikel 5 
Absatz 3 der Richtlinie 91/414/EWG genügen, insbesondere hinsichtlich der geprüften und im Überprüfungsbe
richt der Kommission beschriebenen Anwendungen. Es ist daher angezeigt, Bacillus pumilus QST 2808 zu geneh
migen. 

(6) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verbindung mit deren Artikel 6 und ange
sichts des derzeitigen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands sind jedoch bestimmte Auflagen und 
Einschränkungen notwendig. Insbesondere sollten weitere bestätigende Informationen angefordert werden. 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 19.8.1991, 

S. 1). 
(3) Durchführungsbeschluss 2011/253/EU der Kommission vom 26. April 2011 zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der 

Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Metobromuron, S-Abscisinsäure, Bacillus amyloli
quefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 und Streptomyces lydicus WYEC 108 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG 
des Rates eingereicht wurden (ABl. L 106 vom 27.4.2011, S. 13). 

(4) EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Online abrufbar unter: www.efsa.europa.eu. 

http://www.efsa.europa.eu


(7)  Vor der Erteilung der Genehmigung sollte eine angemessene Frist eingeräumt werden, um es den Mitgliedstaaten 
und den Betroffenen zu ermöglichen, sich auf die daraus entstehenden neuen Anforderungen vorzubereiten. 

(8) Unbeschadet der in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegten Verpflichtungen, die sich aus der Genehmi
gung ergeben, sollte angesichts der besonderen Situation, die der Übergang von der Richtlinie 91/414/EWG zur 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 mit sich bringt, jedoch Folgendes gelten: Die Mitgliedstaaten sollten nach der 
Erteilung der Genehmigung über einen Zeitraum von sechs Monaten verfügen, um die Zulassungen von Pflanzen
schutzmitteln, die Bacillus pumilus QST 2808 enthalten, zu überprüfen. Die Mitgliedstaaten sollten die Zulassun
gen je nach Sachlage ändern, ersetzen oder widerrufen. Abweichend von der oben genannten Frist sollte für die 
Übermittlung und Bewertung der vollständigen Unterlagen nach Anhang III der Richtlinie 91/414/EWG für jedes 
Pflanzenschutzmittel und für jede vorgesehene Anwendung in Übereinstimmung mit den einheitlichen Grundsät
zen ein längerer Zeitraum vorgesehen werden. 

(9) Die bisherigen Erfahrungen mit der Aufnahme von im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis
sion (1) bewerteten Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG haben gezeigt, dass bei der Auslegung 
der Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hinsichtlich des Zugangs zu Daten Probleme auftreten können. 
Um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden, erscheint es daher angebracht, die Pflichten der Mitgliedstaaten zu klä
ren, insbesondere die Pflicht, sich zu vergewissern, dass der Zulassungsinhaber Zugang zu Unterlagen nachweist, 
die den Anforderungen des Anhangs II der genannten Richtlinie entsprechen. Diese Klärung hat jedoch nicht zur 
Folge, dass den Mitgliedstaaten oder den Zulassungsinhabern neue Pflichten gegenüber den bislang erlassenen 
Richtlinien zur Änderung des Anhangs I der genannten Richtlinie oder den Verordnungen zur Genehmigung von 
Wirkstoffen auferlegt werden. 

(10) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sollte der Anhang der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) entsprechend geändert werden. 

(11)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung des Wirkstoffs 

Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Bacillus pumilus QST 2808 wird unter den ebenfalls in Anhang I genannten 
Bedingungen genehmigt. 

Artikel 2 

Neubewertung von Pflanzenschutzmitteln 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ändern oder widerrufen die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls gel
tende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Bacillus pumilus QST 2808 als Wirkstoff enthalten, bis zum 28. Feb
ruar 2015. 

Bis zu diesem Datum prüfen sie insbesondere, ob die Bedingungen des Anhangs I der vorliegenden Verordnung — mit 
Ausnahme der Bedingungen in der Spalte „Sonderbestimmungen“ dieses Anhangs — erfüllt sind und ob der Zulassungs
inhaber Unterlagen besitzt oder Zugang zu Unterlagen hat, die den Anforderungen von Anhang II der Richtlinie 
91/414/EWG im Einklang mit deren Artikel 13 Absätze 1 bis 4 und Artikel 62 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ent
sprechen. 
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(1) Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestimmungen für die erste Stufe des 
Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit
teln (ABl. L 366 vom 15.12.1992, S. 10). 

(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1). 



(2) Abweichend von Absatz 1 unterziehen die Mitgliedstaaten alle zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die Bacillus 
pumilus QST 2808 entweder als einzigen Wirkstoff oder als einen von mehreren Wirkstoffen enthalten und spätestens 
am 31. August 2014 im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 aufgeführt waren, einer Neubewer
tung nach den einheitlichen Grundsätzen gemäß Artikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, basierend auf 
Unterlagen, die den Anforderungen des Anhangs III der Richtlinie 91/414/EWG genügen, und unter Berücksichtigung 
der Spalte „Sonderbestimmungen“ in Anhang I der vorliegenden Verordnung. Sie entscheiden auf der Grundlage dieser 
Bewertung, ob das Pflanzenschutzmittel die Bedingungen gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 erfüllt. 

Nach dieser Entscheidung verfahren die Mitgliedstaaten wie folgt: 

a) Enthält ein Pflanzenschutzmittel Bacillus pumilus QST 2808 als einzigen Wirkstoff, so wird die Zulassung erforderli
chenfalls bis spätestens 29. Februar 2016 geändert oder widerrufen; oder 

b) enthält ein Pflanzenschutzmittel Bacillus pumilus QST 2808 als einen von mehreren Wirkstoffen, so wird die Zulas
sung erforderlichenfalls entweder bis zum 29. Februar 2016 oder bis zu dem Datum geändert bzw. widerrufen, das 
für eine solche Änderung oder einen solchen Widerruf in der oder den Rechtsvorschrift(en) festgelegt ist, durch die 
der oder die betreffende(n) Wirkstoff(e) in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen bzw. genehmigt 
wurde(n); maßgebend ist das späteste Datum. 

Artikel 3 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. September 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG I 

Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern 

IUPAC- 
Bezeichnung Reinheit (1) Zeitpunkt der 

Genehmigung 
Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen 

Bacillus pumilus QST 2808 

USDA Agricultural Research Service (NRRL) 
Patent-Kulturensammlung in Peoria, Illinois, 
USA, unter der Referenznummer B-30087 

Entfällt ≥ 1 × 1012 

KBE/kg 
1. September 

2014 
31. August 

2024 
Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit am 20. März 2014 abge
schlossenen Überprüfungsberichts über Bacillus pumilus QST 2808 und insbeson
dere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. 

Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten insbesondere auf den 
Schutz von Anwendern und Arbeitern, wobei zu berücksichtigen ist, dass Bacillus 
pumilus QST 2808 als mögliches Allergen eingestuft werden muss. 

Die Anwendungsbedingungen umfassen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risiko
begrenzung. 

Der Antragsteller legt bestätigende Informationen vor über 

a) die Identifizierung des von Bacillus pumilus QST 2808 produzierten Aminozu
ckers; 

b)  Analysedaten für den Gehalt dieses Aminozuckers in den Produktionspartien. 

Der Antragsteller übermittelt der Kommission, den Mitgliedstaaten und der 
Behörde diese Informationen bis 31. August 2016. 

(1)  Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.   
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ANHANG II 

In Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird folgender Eintrag eingefügt: 

Numm
er 

Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern 

IUPAC- 
Bezeichnung Reinheit (*) Zeitpunkt der 

Genehmigung 
Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen 

„75 Bacillus pumilus QST 2808 

USDA Agricultural Research Ser
vice (NRRL) Patent-Kulturen
sammlung in Peoria, Illinois, 
USA, unter der Referenznummer 
B-30087 

Entfällt ≥ 1 × 1012 

KBE/kg 
1. September 

2014 
31. August 

2024 
Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des vom Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit am 20. März 2014 abge
schlossenen Überprüfungsberichts über Bacillus pumilus QST 2808 und insbeson
dere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. 

Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten insbesondere auf den 
Schutz von Anwendern und Arbeitern, wobei zu berücksichtigen ist, dass Bacillus 
pumilus QST 2808 als mögliches Allergen eingestuft werden muss. 

Die Anwendungsbedingungen umfassen gegebenenfalls Maßnahmen zur Risiko
begrenzung. 

Der Antragsteller legt bestätigende Informationen vor über 

a) die Identifizierung des von Bacillus pumilus QST 2808 produzierten Aminozu
ckers; 

b)  Analysedaten für den Gehalt dieses Aminozuckers in den Produktionspartien. 

Der Antragsteller übermittelt der Kommission, den Mitgliedstaaten und der 
Behörde diese Informationen bis 31. August 2016.“ 

(*)  Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 486/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zum Widerruf der Genehmigung für den Wirkstoff Fenbutatinoxid gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 3 zweite Variante und Artikel 78 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Richtlinie 2011/30/EU (2) der Kommission wurde Fenbutatinoxid als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates (3) unter der Bedingung aufgenommen, dass die betreffenden Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass der Antragsteller, auf dessen Antrag hin Fenbutatinoxid aufgenommen wurde, bis zum 31. Mai 2013 weitere 
bestätigende Informationen zum gentoxischen Potenzial und zur ökotoxikologischen Relevanz der Verunreini
gung SD 31723 sowie zu Spektren, Lagerstabilität und Analysemethoden in der Formulierung vorlegt. 

(2) Wirkstoffe, die in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen wurden, gelten als gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt und werden in Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 der Kommission (4) geführt. 

(3)  Der Antragsteller, der die Genehmigung von Fenbutatinoxid beantragt hatte, hat bis zum Ablauf der Frist am 
31. Mai 2013 keine bestätigenden Informationen vorgelegt. Er bestätigte der Kommission per E-Mail vom 
27. Juni 2013, dass er nicht beabsichtige, diese Informationen zu übermitteln. 

(4)  Daher sollte die Genehmigung für Fenbutatinoxid aufgehoben werden. 

(5)  Die Richtlinie 2011/30/EU der Kommission sollte deshalb aufgehoben werden. 

(6)  Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7)  Den Mitgliedstaaten sollte ausreichend Zeit für den Widerruf der Zulassungen für Fenbutatinoxid enthaltende 
Pflanzenschutzmittel eingeräumt werden. 

(8) Gewährt ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Aufbrauchfrist für Fenbuta
tinoxid enthaltende Pflanzenschutzmittel, so sollte diese Frist spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten der vorlie
genden Verordnung enden. 

(9)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Widerruf der Genehmigung 

Die Genehmigung für den Wirkstoff Fenbutatinoxid wird widerrufen. 

Artikel 2 

Aufhebung der Richtlinie 2011/30/EU der Kommission 

Die Richtlinie 2011/30/EU der Kommission wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

In Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird Zeile 331 zu Fenbutatinoxid gestrichen. 

Artikel 4 

Übergangsmaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten widerrufen bis 2. Dezember 2014 die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Fenbutatinoxid als 
Wirkstoff enthalten. 

Artikel 5 

Aufbrauchfrist 

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eingeräumte Aufbrauchfrist muss so 
kurz wie möglich sein und endet spätestens am 2. Dezember 2015. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 487/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der 
Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Bacillus subtilis (Cohn 1872) Stamm QST 713, identisch 
mit Stamm AQ 713, sowie Clodinafop, Metrafenon, Pirimicarb, Rimsulfuron, Spinosad, 

Thiamethoxam, Tolclofos-methyl und Triticonazol 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) sind die Wirkstoffe 
aufgeführt, die als gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt gelten. 

(2)  Die Dauer der Genehmigungen für die Wirkstoffe Bacillus subtilis (Cohn 1872) Stamm QST 713, identisch mit 
Stamm AQ 713 sowie Clodinafop, Metrafenon, Pirimicarb, Rimsulfuron, Spinosad, Thiamethoxam, Tolclofos- 
methyl und Triticonazol endet am 31. Januar 2017. Es wurden Anträge auf Erneuerung der Genehmigungen für 
diese Wirkstoffe gestellt. Da die Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 (3) der Kom
mission für diese Wirkstoffe gelten, ist es erforderlich, den Antragstellern gemäß der genannten Verordnung hin
reichend Zeit für den Abschluss des Erneuerungsverfahrens einzuräumen. Die Genehmigungen dieser Wirkstoffe 
laufen daher voraussichtlich vor einem Beschluss über ihre Erneuerung aus. Es ist somit erforderlich, die Laufzeit 
ihrer Genehmigung zu verlängern. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(4)  Angesichts der Zielsetzung des Artikels 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird die Kommission 
in Fällen, in denen nicht spätestens 30 Monate vor Ablauf der im Anhang der vorliegenden Verordnung niederge
legten Frist ein ergänzendes Dossier gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 eingereicht wird, 
das Fristende auf das gleiche Datum, das vor dem Erlass der vorliegenden Verordnung galt, oder auf das frühest
mögliche Datum danach festsetzen. 

(5)  Angesichts der Zielsetzung des Artikels 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird die Kommission 
in Fällen, in denen sie eine Verordnung erlässt, mit der die Genehmigung eines im Anhang der vorliegenden Ver
ordnung genannten Wirkstoffs nicht erneuert wird, weil die Genehmigungskriterien nicht erfüllt sind, das Fris
tende auf das spätere der folgenden Daten festsetzen: entweder auf das gleiche Datum, das vor dem Erlass der vor
liegenden Verordnung galt, oder auf das Datum des Inkrafttretens der Verordnung, mit der die Genehmigung des 
Wirkstoffs nicht erneuert wird. 
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(6)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Ver
ordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG 

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird wie folgt geändert: 

1.  In der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 123 (Clodinafop) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

2.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 124 (Pirimicarb) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

3.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 125 (Rimsulfuron) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

4.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 126 (Tolclofos-methyl) wird das Datum 
„31. Januar 2017“ durch „30. April 2018“ ersetzt; 

5.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 127 (Triticonazol) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

6.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 137 (Metrafenon) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

7.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 138 (Bacillus subtilis (Cohn 1872) Stamm QST 713, 
identisch mit Stamm AQ 713), wird das Datum „31. Januar 2017“ durch „30. April 2018“ ersetzt; 

8.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 139 (Spinosad) wird das Datum „31. Januar 2017“ 
durch „30. April 2018“ ersetzt; 

9.  in der sechsten Spalte („Befristung der Zulassung“) des Eintrags 140 (Thiamethoxam) wird das Datum 
„31. Januar 2017“ durch „30. April 2018“ ersetzt.  
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VERORDNUNG (EU) Nr. 488/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 bezüglich der Höchstgehalte für Cadmium in 
Lebensmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von gemeinschaftlichen 
Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln (1), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission (2) sind Cadmium-Höchstgehalte für eine Reihe von 
Lebensmitteln festgelegt. 

(2)  Das Wissenschaftliche Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette bei der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat am 30. Januar 2009 ein Gutachten zu Cadmium in Lebensmitteln (3) abgegeben. 
Darin legte die EFSA für Cadmium eine tolerierbare wöchentliche Aufnahme (Tolerable Weekly Intake — TWI) 
von 2,5 µg/kg Körpergewicht fest. In ihrer Stellungnahme zur tolerierbaren wöchentlichen Aufnahme für Cad
mium (4) berücksichtigte die EFSA die jüngst vom Gemeinsamen FAO/WHO-Sachverständigenausschuss für 
Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) (5) durchgeführte Risikobewertung und bestätigte die TWI von 2,5 µg/kg Körper
gewicht. 

(3)  Das CONTAM-Gremium zog in seinem wissenschaftlichen Gutachten zu Cadmium in Lebensmitteln den Schluss, 
dass die mittleren ernährungsbedingten Expositionen gegenüber Cadmium in europäischen Ländern etwa bei der 
TWI von 2,5 µg/kg Körpergewicht liegen oder diese leicht überschreiten. In bestimmten Untergruppen der Bevöl
kerung könne die TWI etwa um das 2-Fache überschritten werden. Das CONTAM-Gremium schloss weiter, dass 
zwar bei einem Menschen mit so hoher Exposition keine schädlichen Auswirkungen auf die Nierenfunktion zu 
erwarten seien, die Exposition der Bevölkerung gegenüber Cadmium jedoch verringert werden sollte. 

(4)  Laut dem wissenschaftlichen Gutachten des CONTAM-Gremiums zu Cadmium in Lebensmitteln zählen zu den 
Lebensmittelgruppen, die wegen ihres hohen Anteils an der Ernährung am meisten zur ernährungsbedingten 
Exposition gegenüber Cadmium beitragen, Getreide und Getreideerzeugnisse, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte, 
stärkehaltige Wurzeln oder Kartoffeln sowie Fleisch und Fleischerzeugnisse. Die höchsten Cadmium-Konzentratio
nen wurden in Seetang, Fisch und Meeresfrüchten, Schokolade und diätetischen Lebensmitteln sowie in Pilzen, 
Ölsaaten und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen nachgewiesen. 

(5)  In einer von der EFSA für ihren wissenschaftlichen Bericht zur ernährungsbedingten Exposition der europäischen 
Bevölkerung gegenüber Cadmium (6) durchgeführten detaillierteren Expositionsbewertung, die sich auf die neue 
kompakte europäische Datenbank über den Verzehr von Lebensmitteln stützt, welche aktualisierte Informationen 
über den Lebensmittelverzehr in den einzelnen Mitgliedstaaten und für verschiedene Altersgruppen der Bevölke
rung enthält, sind ausführlichere Informationen zu den einzelnen Lebensmitteln, die zur Exposition beitragen, 
nach Altersgruppen enthalten. Bei Erwachsenen tragen stärkehaltige Wurzeln und Knollen, Getreide und Erzeug
nisse auf Getreidebasis sowie Gemüse und Gemüseerzeugnisse am stärksten zur Exposition bei. Bei Kindern und 
Jugendlichen sind es stärkehaltige Wurzeln und Knollen, Getreide und Erzeugnisse auf Getreidebasis sowie Zucker 
und Süßigkeiten, bei Säuglingen und Kleinkindern stärkehaltige Wurzeln und Knollen, Getreide und Erzeugnisse 
auf Getreidebasis, Gemüse und Erzeugnisse auf Gemüsebasis, Milch und Milcherzeugnisse sowie Lebensmittel für 
Säuglinge und Kleinkinder. Die detailliertere Expositionsbewertung zeigt, dass sich die Gesamtexposition nicht 
nur aus einigen wenigen Hauptquellen ergibt, sondern aus der Summe der einzelnen Beiträge aus einer Reihe ver
schiedener Lebensmittelgruppen. 
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(6) Für eine große Palette an Lebensmitteln, darunter Getreide, Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Schlachtnebe
nerzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel, sind Cadmium-Höchstgehalte festgelegt worden. Für einige Lebens
mittel, die bei bestimmten Bevölkerungsgruppen in starkem Maße zur Exposition beitragen (Schokolade und 
Kakaoerzeugnisse, Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder), wurden noch keine Höchstgehalte festgelegt. 
Daher müssen für diese Lebensmittel Cadmium-Höchstgehalte festgelegt werden. 

(7)  Höchstgehalte für Kontaminanten werden gemäß dem ALARA-Prinzip („as low as reasonably achievable“ — 
d. h. so niedrig, wie vernünftigerweise erreichbar) sowohl für Waren, für die bereits ein Cadmium-Höchstgehalt 
gilt (z. B. Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Schlachtnebenerzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel), als 
auch für Waren, für die erstmals ein Höchstgehalt eingeführt wird (z. B. Kakao und Schokoladeerzeugnisse), fest
gelegt, wobei Daten über das Vorkommen und Lebensmittelverzehrsmuster der Unionsbürger herangezogen wer
den. 

(8) Schokolade und Kakaopulver, die an die Endverbraucher verkauft werden, können hohe Cadmium-Gehalte auf
weisen und sind wichtige Expositionsquellen für den Menschen. Sie werden häufig von Kindern verzehrt, 
z.B. Schokolade als solche oder als gesüßte Kakaopulver in Kakaogetränken. Bei der Festlegung von Cadmium- 
Höchstgehalten sollten für verschiedene Schokoladearten und für Kakaopulver, die an die Endverbraucher verkauft 
werden, Daten über das Vorkommen berücksichtigt werden. Da die Cadmium-Gehalte in Kakaoerzeugnissen von 
deren Kakaogehalt abhängen, sollten für die Erzeugnisse entsprechend ihrem Kakaogehalt verschiedene Cadmium- 
Höchstgehalte festgelegt werden. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Höchstgehalte auch bei den Schoko
laden mit höherem Kakaoanteil eingehalten werden. 

(9) In einigen Regionen kakaoerzeugender Länder kann der Boden natürlicherweise hohe Cadmium-Gehalte aufwei
sen. Daher sollten bei der Festlegung von Cadmium-Höchstgehalten Daten über das Vorkommen in Kakao und 
Schokoladeerzeugnissen aus Ländern mit hohem Cadmium-Gehalt im Boden berücksichtigt werden. 

(10)  Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung tragen erheblich zur Exposition von Säuglingen und Kleinkindern 
gegenüber Cadmium bei. Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, die entweder nur aus Sojaproteinisolaten 
oder gemischt mit Kuhmilchproteinen hergestellt werden, können einen höheren Cadmiumgehalt als Erzeugnisse 
auf Milchbasis aufweisen, da Sojabohnen Cadmium auf natürliche Weise aus dem Boden aufnehmen. Säuglingsan
fangsnahrung auf Sojabasis ist eine wichtige Alternative für Säuglinge mit Laktoseintoleranz, daher muss eine aus
reichende Marktversorgung sichergestellt sein. Deshalb sollte für Erzeugnisse auf Sojabasis ein höherer Höchstge
halt festgelegt werden. 

(11)  Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder sind bei Säuglingen und Kleinkindern eine 
wichtige Expositionsquelle gegenüber Cadmium. Für Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Klein
kinder sollte daher ein besonderer Cadmium-Höchstgehalt festgelegt werden. 

(12) Durch die Festlegung eines Höchstgehalts für bestimmte Kategorien von Lebensmitteln für besondere Ernährungs
zwecke (z. B. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge) könnte eine verringerte Exposition 
für eine besonders gefährdete Verbrauchergruppe erreicht werden. Solange jedoch keine Daten vorliegen, die einen 
solchen Höchstgehalt begründen, sollten Daten über das Vorkommen mit Blick auf eine mögliche künftige Festle
gung eines besonderen Höchstgehalts erhoben werden. 

(13)  Bei bestimmten Gemüsearten (Schwarzwurzel, Pastinake, Stangensellerie, Meerrettich) können die geltenden 
Höchstgehalte schwer eingehalten werden, und die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten über das Vorkom
men zeigen, dass der natürliche Hintergrundgehalt höher und dem bei Knollensellerie vergleichbar ist. Da von die
sen Waren wenig verzehrt wird und die Auswirkungen auf die Exposition des Menschen vernachlässigbar sind, 
sollten die Cadmium-Höchstgehalte für Pastinake, Schwarzwurzel, Stangensellerie und Meerrettich auf die für 
Knollensellerie geltenden Höchstgehalte angehoben werden. 

(14)  Bestimmte Fischarten sind derzeit vom Standardhöchstgehalt für Fisch von 0,05 mg/kg ausgenommen. Für die 
Fischarten Bonito (Sarda sarda), Zweibindenbrasse (Diplodus vulgaris), Aal (Anguilla anguilla), Grauäsche (Mugil 
labrosus labrosus), Bastardmakrele (Art Trachurus), Hahnenfisch (Luvarus imperialis), Sardinenartige (Art Sardinops) 
und Cuneata-Seezunge (Dicologoglossa cuneata) zeigen neue Daten über das Vorkommen, dass die Ausnahme nicht 
mehr nötig ist und der Standardhöchstgehalt durch eine gute Fischereipraxis eingehalten werden kann. Daher sind 
für diese Fischarten keine besonderen Höchstgehalte mehr nötig. 

(15)  Für Unechten Bonito (Art Auxis), Sardellen (Art Engraulis) und Schwertfisch (Xiphias gladius) zeigen neue Daten 
über das Vorkommen, dass ein niedrigerer Höchstgehalt durch eine gute Fischereipraxis eingehalten werden kann. 
Daher sollten die Höchstgehalte für diese Fischarten angepasst werden. 
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(16)  Für Sardinen (Sardina pilchardus) und „Bichique“ (Sicyopterus lagocephalus) zeigen die Daten über das Vorkommen, 
dass die geltenden Höchstgehalte schwer eingehalten werden können, da der natürliche Hintergrundgehalt höher 
sein kann. Beide Fischarten werden jedoch nur in geringem Maße verzehrt, weshalb die Auswirkungen auf die 
Exposition des Menschen vernachlässigbar sind. Damit die Marktversorgung gewährleistet ist, sollten daher für 
diese beiden Fischarten höhere Höchstgehalte festgelegt werden. 

(17)  Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(18)  Den Mitgliedstaaten und den Lebensmittelunternehmern sollte Zeit eingeräumt werden, damit sie sich auf die mit 
der vorliegenden Verordnung für Kakaoerzeugnisse und Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder festgelegten 
neuen Höchstgehalte einstellen können. Daher sollte die Anwendung der Cadmium-Höchstgehalte für diese Waren 
erst zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtend werden. 

(19)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

(1) Die in den Nummern 3.2.19 und 3.2.20 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006, geändert durch die 
vorliegende Verordnung, genannten Höchstgehalte für Cadmium gelten ab dem 1. Januar 2015. Lebensmittel, bei denen 
diese Höchstgehalte nicht eingehalten werden und die vor dem 1. Januar 2015 rechtmäßig in Verkehr gebracht worden 
sind, dürfen nach diesem Datum noch bis zu ihrem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum vermarktet werden. 

(2) Die in Nummer 3.2.7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006, geändert durch die vorliegende Verord
nung, genannten Höchstgehalte für Cadmium gelten ab dem 1. Januar 2019. Lebensmittel, bei denen diese Höchstgehalte 
nicht eingehalten werden und die vor dem 1. Januar 2019 rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, dürfen nach die
sem Datum noch bis zu ihrem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum vermarktet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 wird wie folgt geändert: 

1.  Unterabschnitt 3.2. (Cadmium) erhält folgende Fassung: 

„3.2. Cadmium  

3.2.1. Gemüse und Früchte, ausgenommen Wurzel- und Knollengemüse, 
Blattgemüse, frische Kräuter, Blattkohl, Stängelgemüse, Pilze und 
Seetang (27) 

0,050 

3.2.2. Wurzel- und Knollengemüse (ausgenommen Knollensellerie, Pasti
nake, Schwarzwurzel und Meerrettich), Stängelgemüse (ausgenom
men Stangensellerie) (27). Bei Kartoffeln bezieht sich der Höchstge
halt auf geschälte Kartoffeln 

0,10 

3.2.3. Blattgemüse, frische Kräuter, Blattkohl, Stangensellerie, Knollenselle
rie, Pastinake, Schwarzwurzel, Meerrettich und die folgenden 
Pilze (27): Agaricus bisporus (Wiesenchampignon), Pleurotus ostreatus 
(Austernseitling), Lentinula edodes (Shiitake) 

0,20 

3.2.4. Pilze, ausgenommen die in Nummer 3.2.3 (27) aufgeführten 1,0 

3.2.5. Getreidekörner, ausgenommen Weizen und Reis 0,10 

3.2.6. —  Weizenkörner, Reiskörner 
—  Weizenkleie und Weizenkeime zum direkten Verzehr 
—  Sojabohnen 

0,20 

3.2.7. Bestimmte, nachstehend aufgeführte Kakao- und Schokoladeerzeug
nisse (49)  

—  Milchschokolade mit < 30 % Gesamtkakaotrockenmasse 0,10 ab 1. Januar 2019 

— Schokolade mit < 50 % Gesamtkakaotrockenmasse; Milchscho
kolade mit ≥ 30 % Gesamtkakaotrockenmasse 

0,30 ab 1. Januar 2019 

—  Schokolade mit ≥ 50 % Gesamtkakaotrockenmasse 0,80 ab 1. Januar 2019 

—  Kakaopulver, das an die Endverbraucher verkauft wird, oder als 
Zutat in gesüßtem Kakaopulver, das an die Endverbraucher ver
kauft wird (Trinkschokolade) 

0,60 ab 1. Januar 2019 

3.2.8. Fleisch (ausgenommen Schlachtnebenerzeugnisse) von Rindern, 
Schafen, Schweinen und Geflügel (6) 

0,050 

3.2.9. Pferdefleisch, ausgenommen Schlachtnebenerzeugnisse (6) 0,20 

3.2.10. Leber von Rindern, Schafen, Schweinen, Geflügel und Pferden (6) 0,50 

3.2.11. Niere von Rindern, Schafen, Schweinen, Geflügel und Pferden (6) 1,0 

3.2.12. Muskelfleisch von Fischen (24) (25), ausgenommen die unter 3.2.13, 
3.2.14 und 3.2.15 aufgeführten Fischarten 

0,050 

3.2.13. Muskelfleisch der folgenden Fischarten (24) (25): 

Makrele (Art Scomber), Thunfisch (Art Thunnus), Katsuwonus pelamis, 
Art Euthynnus),“ Bichique „(Sicyopterus lagocephalus) 

0,10 

3.2.14. Muskelfleisch der folgenden Fischart (24) (25): 

Unechter Bonito (Art Auxis) 

0,15 
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3.2.15. Muskelfleisch der folgenden Fischarten (24) (25): 

Sardelle (Art Engraulis), 

Schwertfisch (Xiphias gladius), 

Sardine (Sardina pilchardus) 

0,25 

3.2.16. Krebstiere (26): Muskelfleisch der Extremitäten und des Hinterlei
bes (44). Bei Krabben und krabbenartigen Krebstieren (Brachyura und 
Anomura) Muskelfleisch der Extremitäten 

0,50 

3.2.17. Muscheln (26) 1,0 

3.2.18. Kopffüßer (ohne Eingeweide) (26) 1,0 

3.2.19. Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, (8) (29)  
— Nahrung in Pulverform, die aus Kuhmilchproteinen oder Pro

teinhydrolysaten hergestellt wird, 
0,010 ab 1. Januar 2015 

— flüssige Nahrung, die aus Kuhmilchproteinen oder Proteinhyd
rolysaten hergestellt wird, 

0,005 ab 1. Januar 2015 

—  Nahrung in Pulverform, die nur aus Sojaproteinisolaten oder 
gemischt mit Kuhmilchproteinen hergestellt wird, 

0,020 ab 1. Januar 2015 

—  flüssige Nahrung, die nur aus Sojaproteinisolaten oder gemischt 
mit Kuhmilchproteinen hergestellt wird 

0,010 ab 1. Januar 2015 

3.2.20. Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkin
der (3) (29) 

0,040 ab 1. Januar 2015 

3.2.21. Nahrungsergänzungsmittel (39), ausgenommen die in Num
mer 3.2.22 aufgeführten 

1,0 

3.2.22. Nahrungsergänzungsmittel (39), die ausschließlich oder vorwiegend 
aus getrocknetem Seetang oder aus Erzeugnissen bestehen, die aus 
Seetang gewonnen wurden, oder die aus getrockneten Muscheln 
bestehen 

3,0“  

(2)  In der Endnote (26) wird folgender Satz angefügt: „Bei der Großen Pilgermuschel gilt der Höchstgehalt nur für den 
Adduktormuskel und die Gonade.“ 

(3)  Die folgende Endnote wird angefügt: 

„(49): Für die bezeichneten Kakao- und Schokoladeerzeugnisse gelten die Definitionen des Anhangs I Teil A Num
mern 2, 3 und 4 der Richtlinie 2000/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2000 
über Kakao- und Schokoladeerzeugnisse für die menschliche Ernährung (ABl. L 197 vom 3.8.2000, S. 19).“  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 489/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 des Rates zur Einführung eines 
endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung 
unter anderem in der Volksrepublik China, ausgeweitet auf die Einfuhren von unter anderem aus 
der Republik Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse der 

Republik Korea angemeldet oder nicht 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (1) („Grundverordnung“), insbesondere auf Arti
kel 13 Absatz 4, 

nach Unterrichtung der Mitgliedstaaten, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

A. GELTENDE MASSNAHMEN 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1796/1999 (2) führte der Rat einen endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren 
von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China ein. Diese Maßnahmen 
wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 1601/2001 des Rates (3) und mit der Verordnung (EG) Nr. 1858/2005 des 
Rates (4) aufrechterhalten. 

(2)  Im Anschluss an eine Umgehungsuntersuchung nach Artikel 13 der Grundverordnung weitete der Rat mit der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 400/2010 (5) den Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen 
aus Stahl mit Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China aus auf die Einfuhren von aus der Republik 
Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse aus der Republik Korea angemeldet 
oder nicht. Mit derselben Verordnung wurden bestimmte koreanische ausführende Hersteller von diesen ausgewei
teten Maßnahmen befreit. 

(3)  Derzeit gilt ein endgültiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung 
unter anderem in der Volksrepublik China, ausgeweitet unter anderem auf die aus der Republik Korea versandten 
Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse der Republik Korea angemeldet oder 
nicht, der mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 des Rates (6) im Anschluss an eine Auslaufüber
prüfung nach Artikel 11 Absatz 2 der Grundverordnung, geändert mit der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 558/2012 des Rates (7), eingeführt wurde („geltende Maßnahmen“). 
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(1) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 1796/1999 des Rates vom 12. August 1999 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren 

von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China, Ungarn, Indien, Mexiko, Polen, Südafrika und der Ukraine, zur 
endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Antidumpingzolls auf diese Einfuhren und zur Einstellung des Antidumpingverfahrens 
gegenüber den Einfuhren mit Ursprung in der Republik Korea (ABl. L 217 vom 17.8.1999, S. 1). 

(3) Verordnung (EG) Nr. 1601/2001 des Rates vom 2. August 2001 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgülti
gen Vereinnahmung des vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter Kabel und Seile aus Eisen oder Stahl mit Ursprung 
in der Tschechischen Republik, Russland, Thailand und der Türkei (ABl. L 211 vom 4.8.2001, S. 1). 

(4) Verordnung (EG) Nr. 1858/2005 des Rates vom 8. November 2005 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuh
ren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China, Indien, Südafrika und der Ukraine nach einer Überprüfung 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 (ABl. L 299 vom 16.11.2005, S. 1). 

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 400/2010 des Rates vom 26. April 2010 zur Ausweitung des mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1858/2005 eingeführten endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung unter ande
rem in der Volksrepublik China auf die Einfuhren von aus der Republik Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungser
zeugnisse aus der Republik Korea angemeldet oder nicht, und zur Einstellung der Untersuchung betreffend die aus Malaysia versandten 
Einfuhren (ABl. L 117 vom 11.5.2010, S. 1). 

(6) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 des Rates vom 27. Januar 2012 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf 
die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China und der Ukraine, ausgeweitet auf die Einfuhren 
von aus Marokko, der Republik Moldau und der Republik Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse aus 
diesen Ländern angemeldet oder nicht, im Anschluss an eine Auslaufüberprüfung nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1225/2009 und zur Einstellung des Verfahrens der Auslaufüberprüfung betreffend die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit 
Ursprung in Südafrika nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 (ABl. L 36 vom 9.2.2012, S. 1). 

(7) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 558/2012 des Rates vom 26. Juni 2012 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 102/2012 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit Ursprung unter 
anderem in der Volksrepublik China, ausgeweitet auf die Einfuhren von unter anderem aus der Republik Korea versandten Kabeln und 
Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse der Republik Korea angemeldet oder nicht (ABl. L 168 vom 28.6.2012, S. 3). 



B. VERFAHREN 

1. Einleitung 

(4)  Bei der Kommission wurde ein Antrag auf Befreiung von den ausgeweiteten Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 4 
der Grundverordnung gestellt. Der Antrag wurde von dem koreanischen Hersteller Line Metal Co. Ltd („Line 
Metal“) gestellt und betraf die Möglichkeit der Befreiung des Unternehmens von den geltenden Maßnahmen. 

(5)  Nach Überprüfung des von Line Metal vorgelegten Beweismaterials, nach Konsultation der Mitgliedstaaten und 
nachdem dem Wirtschaftszweig der Union Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden war, leitete die 
Kommission die Überprüfung am 28. August 2013 mit der Verordnung Nr. 806/2013 der Kommission (1) ein 
(„Einleitungsverordnung“). 

(6) Mit der Einleitungsverordnung wurde der mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 eingeführte Anti
dumpingzoll auf die Einfuhren der aus der Republik Korea versandten und von Line Metal hergestellten betroffe
nen Ware aufgehoben. Gleichzeitig wurden die Zollbehörden mit Artikel 3 der Einleitungsverordnung angewiesen, 
diese Einfuhren nach Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung zollamtlich zu erfassen. 

2. Zu überprüfende Ware 

(7)  Bei der zu überprüfenden Ware handelt es sich um Kabel und Seile, einschließlich verschlossener Seile, aus Stahl, 
ausgenommen Kabel und Seile aus nicht rostendem Stahl, mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr 
als 3 mm mit Ursprung in der Volksrepublik China oder versandt aus der Republik Korea, ob als Ursprungser
zeugnisse der Republik Korea angemeldet oder nicht („zu überprüfende Ware“), die derzeit unter den KN-Codes 
ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 und ex 7312 10 98 (TARIC-Codes 
7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 und 7312 10 98 13) eingereiht werden. 

3. Betrachtungszeitraum 

(8)  Der Betrachtungszeitraum erstreckte sich vom 1. Juli 2012 bis zum 30. Juni 2013. Um eine etwaige Veränderung 
des Handelsgefüges zu untersuchen, wurden Daten von 2008 bis zum Ende des Betrachtungszeitraums erfasst. 

4. Untersuchung 

(9)  Die Kommission unterrichtete Line Metal und die Vertreter der Republik Korea offiziell über die Einleitung der 
Überprüfung. Die interessierten Parteien wurden gebeten, zur Sache Stellung zu nehmen, ferner wurden sie auf 
die Möglichkeit hingewiesen, eine Anhörung zu beantragen. Diesbezügliche Anträge gingen nicht ein. 

(10)  Die Kommission sandte Line Metal einen Fragebogen zu und erhielt fristgerecht eine Antwort. Die Kommission 
holte alle Informationen ein, die ihr für die Überprüfung notwendig erschienen, und prüfte sie. In den Betriebs
stätten von Line Metal wurden Kontrollbesuche durchgeführt. 
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(1) Verordnung (EU) Nr. 806/2013 der Kommission vom 26. August 2013zur Einleitung einer Überprüfung der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 102/2012 des Rates zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl 
mit Ursprung — unter anderem — in der Volksrepublik China, ausgeweitet auf die Einfuhren von — unter anderem — aus der Republik 
Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse der Republik Korea angemeldet oder nicht, zwecks Prüfung 
der Möglichkeit der Befreiung eines koreanischen Ausführers von diesen Maßnahmen und zur Außerkraftsetzung des Antidumpingzolls 
auf die von diesem Ausführer stammenden Einfuhren sowie zur zollamtlichen Erfassung der letztgenannten Einfuhren (ABl. L 228 vom 
27.8.2013, S. 1). 



C. FESTSTELLUNGEN 

(11)  Die Untersuchung bestätigte, dass Line Metal mit keinem der chinesischen Ausführer oder Hersteller verbunden 
war, die den geltenden Antidumpingmaßnahmen unterlagen, und dass das Unternehmen die zu überprüfende 
Ware im Untersuchungszeitraum der Umgehungsuntersuchung, die zur Ausweitung der Maßnahmen führte, 
d. h. vom 1. Juli 2008 bis zum 30. Juni 2009, nicht in die Union ausführte. Line Metal begann erst nach der Aus
weitung der Maßnahmen auf die Republik Korea mit der Ausfuhr der zu überprüfenden Ware. 

(12)  Die Verarbeitungstätigkeiten von Line Metal können als Montage und Fertigstellung im Sinne des Artikels 13 
Absatz 2 der Grundverordnung eingestuft werden. Line Metal bezieht im Inland hergestellten Walzdraht, führt 
aber auch Walzdraht aus der Volksrepublik China ein; in beiden Fällen wird dieser anschließend in den Betriebs
stätten des Unternehmens gezogen, verseilt und verschlossen. Die fertige Ware wird im Inland verkauft und in die 
Union ausgeführt. 

(13)  Im Betrachtungszeitraum machten die Ausgangsstoffe mit Ursprung in der Volksrepublik China über 60 % des 
Gesamtwerts der Teile des Endprodukts aus. Aus diesem Grund musste die Wertschöpfungsprüfung nach Arti
kel 13 Absatz 2 der Grundverordnung durchgeführt werden. Diese Prüfung ergab, dass der Wert, welcher den aus 
der Volksrepublik China eingeführten Teilen bei der Montage und Fertigstellung hinzugefügt wurde, mehr als 
25 % der Herstellkosten betrug. Folglich konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Produktionstätigkeit von 
Line Metal den Tatbestand der Umgehung nach Artikel 13 Absatz 2 der Grundverordnung erfüllt. 

(14)  Die Untersuchung bestätigte, dass Line Metal die zu untersuchende Fertigware nicht aus der Volksrepublik China 
bezog, um sie in die Europäische Union weiterzuverkaufen oder mit diesem Bestimmungsziel umzuladen, und 
dass das Unternehmen alle seine Ausfuhren im Betrachtungszeitraum rechtfertigen kann. 

(15)  Angesichts der in den Erwägungsgründen 11 bis 14 getroffenen Feststellungen, folgert die Kommission, dass Line 
Metal die geltenden Antidumpingmaßnahmen betreffend die Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl mit 
Ursprung unter anderem in der Volksrepublik China, ausgeweitet unter anderem auf die Einfuhren von aus der 
Republik Korea versandten Kabeln und Seilen aus Stahl, ob als Ursprungserzeugnisse der Republik Korea angemel
det oder nicht, nicht umgeht. 

(16) Line Metal und der Wirtschaftszweig der Union wurden über die getroffenen Feststellungen unterrichtet; des Wei
teren wurde ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden sofern 
angebracht berücksichtigt. 

D. ÄNDERUNG DER LISTE DER UNTERNEHMEN, DIE VON DEN GELTENDEN MASSNAHMEN BEFREIT SIND 

(17)  Die Würdigung des dargelegten Sachverhalts ergibt, dass Line Metal in die Liste der Unternehmen aufgenommen 
werden sollte, die von dem mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 eingeführten Antidumpingzoll 
befreit sind. 

(18)  Wie in Artikel 1 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 400/2010 dargelegt, setzt die Befreiung voraus, 
dass den Zollbehörden der Mitgliedstaaten eine gültige Handelsrechnung vorgelegt wird, die den Bestimmungen 
des Anhangs jener Verordnung entspricht. Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, sollte der Antidumping
zoll weiter gelten. 

(19)  Die Befreiung der Einfuhren der von Line Metal hergestellten Kabel und Seile aus Stahl von den ausgeweiteten 
Maßnahmen stützt sich auf die Feststellungen dieser Überprüfung. Die Befreiung gilt somit nur für diejenigen Ein
fuhren der aus der Republik Korea versandten Kabel und Seile aus Stahl, die von der namentlich genannten juristi
schen Person hergestellt werden. Einfuhren von Kabeln und Seilen aus Stahl, die von anderen Unternehmen (ein
schließlich der mit den ausdrücklich genannten Unternehmen verbundenen Unternehmen) hergestellt werden, 
welche nicht namentlich in Artikel 1 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 in ihrer geän
derten Fassung aufgeführt sind, sollten nicht befreit werden, sondern weiterhin dem mit der genannten Verord
nung eingeführten residualen Zollsatz unterliegen. 

(20)  Die Neuausführerüberprüfung sollte eingestellt und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012 des Rates 
in ihrer geänderten Fassung dahin gehend geändert werden, dass Line Metal in die Tabelle des Artikels 1 Absatz 4 
aufgenommen wird — 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Tabelle des Artikels 1 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 102/2012, geändert mit der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 558/2012, erhält folgende Fassung: 

„Land Unternehmen TARIC-Zusatzcode 

Republik Korea Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, 
Gyeongsangnam-do, 621-872 

A969 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, 
Busan 

A969 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam A969 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, 
Ulsan 

A969 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, 
Haman — Gun, Gyungnam 

A969 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeon
nam 

A969 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul A969 

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, 
Gyeongnam 

B926 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, 
Jong-gu, Busan 

A969 

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo A994 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon A969 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo 
Gu, Busan 

A969 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon 
City, Gyungnam 

A969“  

Artikel 2 

Die Zollbehörden werden angewiesen, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2013 einzustellen. Auf die bereits zollamtlich erfassten Einfuhren wird kein Antidumpingzoll erhoben. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 490/2014 DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein
heitliche GMO) (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA  48,3 

MK  88,4 

TN  49,2 

TR  65,0 

ZZ  62,7 

0707 00 05 MK  59,9 

TR  124,2 

ZZ  92,1 

0709 93 10 TR  108,9 

ZZ  108,9 

0805 10 20 EG  44,3 

IL  74,6 

MA  45,2 

TN  68,6 

TR  51,4 

ZZ  56,8 

0805 50 10 TR  96,6 

ZZ  96,6 

0808 10 80 AR  131,2 

BR  101,5 

CL  101,7 

CN  98,4 

MK  27,7 

NZ  140,1 

US  191,6 

ZA  101,4 

ZZ  111,7 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 6. Mai 2014 

über den von der Europäischen Union anlässlich des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union 
in dem mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 eingerichteten Gemischten Ausschuss zu 
vertretenden Standpunkt hinsichtlich der Änderung des Protokolls Nr. 3 zu diesem Abkommen 
(Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und Metho

den der Verwaltungszusammenarbeit) 

(2014/266/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Begriff „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und die Methoden der Verwaltungszusam
menarbeit sind in Protokoll Nr. 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 (1) (im Folgenden „Abkommen“) geregelt. 

(2)  Mit dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 wird der Handel zwischen Kroatien und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft („Schweiz“) von dem Abkommen geregelt und die zwischen Kroatien und der 
Schweiz geschlossenen Handelsabkommen werden ab diesem Zeitpunkt nicht länger angewandt. 

(3)  Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Abkommens und um die Arbeit der Wirtschaftsbeteiligten und der 
Zollbehörden zu erleichtern, sollte Protokoll Nr. 3 entsprechend geändert werden. 

(4)  Nach Artikel 39 des Protokolls Nr. 3 kann der mit dem Protokoll eingesetzte Gemischte Ausschuss beschließen, 
die Bestimmungen des Protokolls zu ändern. 

(5) Der Standpunkt der Union im Gemischten Ausschuss EG-Schweiz sollte daher auf dem beigefügten Beschlussent
wurf beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der hinsichtlich einer Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen vom 22. Juli 1972 zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Namen der Union im Gemischten 
Ausschuss EG-Schweiz zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses, der dem 
vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Gemischten Ausschusses wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. STOURNARAS  
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ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. …/2014 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-SCHWEIZ 

vom … 2014 

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zum Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Bestimmung des Begriffs 
„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 

Zusammenarbeit der Verwaltungen 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Folgenden „Abkommen“, insbesondere auf Artikel 11, 

gestützt auf das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeug
nisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, im Folgenden „Protokoll Nr. 3“, insbesondere auf 
Artikel 39, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Republik Kroatien, im Folgenden „Kroatien“, ist der Europäischen Union am 1. Juli 2013 beigetreten. 

(2) Mit dem Beitritt Kroatiens ist das Abkommen für den Handel zwischen Kroatien und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft („Schweiz“) maßgebend und die zwischen der Schweiz und Kroatien geschlossenen Handelsabkom
men werden ab diesem Tag nicht länger angewandt. 

(3)  Mit dem Beitritt Kroatiens müssen die im Rahmen des Abkommens in die Schweiz eingeführten Waren mit 
Ursprung in Kroatien als Ursprungswaren der Union behandelt werden. 

(4) Der Handel zwischen Kroatien und der Schweiz sollte daher ab dem 1. Juli 2013 dem mit diesem Beschluss geän
derten Abkommen unterliegen. 

(5)  Für die reibungslose Abwicklung der Übergangsphase und zur Gewährleistung der Rechtssicherheit sind einige 
technische Änderungen am Protokoll Nr. 3 sowie einige Übergangsmaßnahmen erforderlich. 

(6)  Anhang IV Nummer 5 der Beitrittsakte von 2012 sieht vergleichbare Übergangsmaßnahmen und Verfahren vor. 

(7)  Protokoll Nr. 3 sollte daher vorbehaltlich der folgenden Übergangsregelungen ab dem 1. Juli 2013 gelten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

ABSCHNITT I 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN AM WORTLAUT DES PROTOKOLLS 

Artikel 1 

Ursprungsregeln 

Das Protokoll Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Anhang IVa wird durch den Text in Anhang I dieses Beschlusses ersetzt. 

b)  Anhang IVb wird durch den Text in Anhang II dieses Beschlusses ersetzt. 
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ABSCHNITT II 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 2 

Nachweis der Ursprungseigenschaft und Zusammenarbeit der Verwaltungen 

(1) Ursprungsnachweise, die von Kroatien oder der Schweiz im Rahmen eines für beide geltenden Präferenzabkom
mens ordnungsgemäß ausgestellt worden sind, werden in den betreffenden Ländern anerkannt, sofern 

a) der Erwerb der Präferenzursprungseigenschaft zur Zollpräferenzbehandlung auf der Grundlage der Zollpräferenzmaß
nahmen im Abkommen führt; 

b)  der Ursprungsnachweis und die Beförderungspapiere spätestens am Tag vor dem Beitritt ausgestellt oder ausgefertigt 
worden sind und 

c)  der Ursprungsnachweis den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vorgelegt wird. 

Sind Waren vor dem Beitritt in Kroatien oder der Schweiz nach einem zu dieser Zeit für Kroatien und die Schweiz gel
tenden Präferenzabkommen zur Einfuhr angemeldet worden, so können auch nach diesem Abkommen nachträglich aus
gestellte Ursprungsnachweise anerkannt werden, sofern sie den Zollbehörden binnen vier Monaten nach dem Beitritt vor
gelegt werden. 

(2) Kroatien kann die Bewilligungen des Status eines „ermächtigten Ausführers“, die im Rahmen eines zwischen Kroa
tien und der Schweiz vor dem Tag des Beitritts angewandten Präferenzabkommens erteilt wurden, aufrechterhalten, 
sofern 

a)  auch das vor dem Beitritt geschlossene Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft eine 
entsprechende Bestimmung enthält und 

b)  die ermächtigten Ausführer die nach diesem Abkommen geltenden Ursprungsregeln anwenden. 

Diese Bewilligungen werden spätestens ein Jahr nach dem Beitritt durch neue, nach den Bedingungen des Abkommens 
erteilte Bewilligungen ersetzt. 

(3) Ersuchen um nachträgliche Prüfung der Ursprungsnachweise, die nach dem in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Präferenzabkommen ausgestellt worden sind, werden von den zuständigen Zollbehörden der Schweiz oder Kroatiens für 
einen Zeitraum von drei Jahren nach Ausstellung des Ursprungsnachweises angenommen und können von diesen Behör
den für einen Zeitraum von drei Jahren nach Anerkennung des diesen Behörden zusammen mit der Einfuhrzollanmel
dung vorgelegten Ursprungsnachweises gestellt werden. 

Artikel 3 

Waren im Durchgangsverkehr 

(1) Die Bestimmungen des Abkommens können auf Waren angewandt werden, die aus Kroatien in die Schweiz oder 
aus der Schweiz nach Kroatien ausgeführt werden, welche die Bedingungen des Protokolls Nr. 3 erfüllen und welche sich 
am Tag des Beitritts im Durchgangsverkehr oder in Kroatien oder in der Schweiz in vorübergehender Verwahrung, in 
einem Zolllager oder in einer Freizone befanden. 

(2) Die Präferenzbehandlung kann in diesen Fällen gewährt werden, sofern den Zollbehörden des Einfuhrlands binnen 
vier Monaten nach dem Beitritt ein von den Zollbehörden des Ausfuhrlands nachträglich ausgestellter Ursprungsnachweis 
vorgelegt wird. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. Juli 2013. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Gemischten Ausschusses 

Der Vorsitz  
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ANHANG I 

„ANHANG IVa 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG 

Die Erklärung auf der Rechnung, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. 
Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indica
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 
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Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri
čito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog podrijetla. 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudi- jimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro
dyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az 
áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie 
nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne. 

Portugiesische Fassung 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo 
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú 
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(4) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“    
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ANHANG II 

„ANHANG IVb 

WORTLAUT DER ERKLÄRUNG AUF DER RECHNUNG EUR-MED 

Die Erklärung auf der Rechnung EUR-MED, deren Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, ist gemäß den Fußnoten aus
zufertigen. Die Fußnoten brauchen nicht wiedergegeben zu werden. 

Bulgarische Fassung 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където 
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Spanische Fassung 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Tschechische Fassung 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají 
tyto výrobky preferenční původ v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Dänische Fassung 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Deutsche Fassung 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Estnische Fassung 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) 
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Griechische Fassung 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν 
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Englische Fassung 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Französische Fassung 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indica
tion 

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Kroatische Fassung 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izri
čito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla; 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Italienische Fassung 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo 

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Lettische Fassung 

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi 

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2): 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Litauische Fassung 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro
dyta, 

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Ungarische Fassung 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az 

áruk kedvezményes … (2) származásúak. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Maltesische Fassung 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat 
b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Niederländische Fassung 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Polnische Fassung 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie 
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Portugiesische Fassung 

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], dec
lara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Rumänische Fassung 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în 
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Slowakische Fassung 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto 
výrobky majú preferenčný pôvod v … (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 
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Slowenische Fassung 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače 
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Finnische Fassung 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole sel
västi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3) 

Schwedische Fassung 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). 

—  cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (name of the country/countries) 

—  no cumulation applied (3)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

(Ort und Datum) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unter
zeichners in Druckschrift)  

(1) Wird die Erklärung auf der Rechnung von einem ermächtigten Ausführer ausgefertigt, so ist die Bewilligungsnummer des ermächtig
ten Ausführers an dieser Stelle einzutragen. Wird die Erklärung auf der Rechnung nicht von einem ermächtigten Ausführer ausgefer
tigt, so können die Wörter in Klammern weggelassen bzw. der Raum leergelassen werden. 

(2) Der Ursprung der Waren ist anzugeben. Betrifft die Erklärung auf der Rechnung ganz oder teilweise Waren mit Ursprung in Ceuta 
und Mellila, so bringt der Ausführer deutlich sichtbar die Kurzbezeichnung ‚CM‘ an. 

(3) Ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen. 
(4) Diese Angaben können entfallen, wenn sie in dem Papier selbst enthalten sind. 
(5) In Fällen, in denen der Ausführer nicht unterzeichnen muss, entfällt auch der Name des Unterzeichners.“   
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 6. Mai 2014 

über den im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretenden Standpunkt der Europäischen Union 
zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 

Bereichen außerhalb der vier Freiheiten 

(2014/267/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 3 und Arti
kel 182 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWR-Abkommen“) trat am 
1. Januar 1994 in Kraft. 

(2)  Nach Artikel 98 des EWR-Abkommens kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss unter anderem eine Änderung 
von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen beschließen. 

(3) Protokoll 31 zum EWR-Abkommen enthält Bestimmungen und Regelungen über die Zusammenarbeit in be
stimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten. 

(4)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) auszuweiten. 

(5)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1292/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) auszuweiten. 

(6)  Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 
1. Januar 2014 zu ermöglichen. 

(7)  Der Standpunkt der Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss sollte daher auf dem beigefügten Entwurf eines 
Beschlusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretende Standpunkt der Union zur vorgeschlagenen Änderung von Proto
koll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten beruht 
auf dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. STOURNARAS  
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ENTWURF  

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. …/2014 

vom … 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 
Bereichen außerhalb der vier Freiheiten 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf die Artikel 86 und 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1982/2006/EG (1) auszuweiten. 

(2)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1292/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Änderung der Verord
nung (EG) Nr. 294/2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (2) auszuweiten. 

(3)  Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 
1. Januar 2014 zu ermöglichen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 1 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geändert: 

1.  In Absatz 5 wird Folgendes angefügt: 

„— 32013 R 1291: Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezem
ber 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Auf
hebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 

Liechtenstein wird von der Beteiligung an dem Programm und der Leistung eines finanziellen Beitrags ausgenom
men.“ 

2.  In Absatz 11 Buchstabe a wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

— 32013 R 1292: Verordnung (EU) Nr. 1292/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezem
ber 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 294/2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 174)“ 

3.  Der Text von Absatz 11 Buchstabe b wird gestrichen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens in 
Kraft (*). 

Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Der Vorsitzende  

Die Sekretäre 

des Gemeinsamen EWR-Ausschusses   
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BESCHLUSS DES RATES 

vom 6. Mai 2014 

über den im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretenden Standpunkt der Europäischen Union 
zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 

Bereichen außerhalb der vier Freiheiten 

(2014/268/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 165 Absatz 4, Arti
kel 166 Absatz 4 und Artikel 218 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWR-Abkommen“) trat am 
1. Januar 1994 in Kraft. 

(2)  Nach Artikel 98 des EWR-Abkommens kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss unter anderem eine Änderung 
von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen beschließen. 

(3) Protokoll 31 zu dem Abkommen enthält Bestimmungen und Regelungen über die Zusammenarbeit in bestimm
ten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten. 

(4)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) auszuweiten. 

(5)  Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 
1. Januar 2014 zu ermöglichen, 

(6)  Der Standpunkt der Union im Gemeinsamen EWR-Ausschuss sollte daher auf dem beigefügten Entwurf eines 
Beschlusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Gemeinsamen EWR-Ausschuss zu vertretende Standpunkt der Union zur vorgeschlagenen Änderung von Proto
koll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen außerhalb der vier Freiheiten beruht 
auf dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf eines Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. STOURNARAS  
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ENTWURF 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. …/2014 

vom … 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen über die Zusammenarbeit in bestimmten 
Bereichen außerhalb der vier Freiheiten 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 86 und Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung von „Eras
mus+“, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung 
der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (1) auszuweiten. 

(2)  Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab 
1. Januar 2014 zu ermöglichen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 4 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geändert: 

1.  Nach Absatz 2m wird folgender Absatz eingefügt: 

„(2n)  Die EFTA-Staaten beteiligen sich mit Wirkung vom 1. Januar 2014 an folgendem Programm: 

—  32013 R 1288: Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 zur Einrichtung von ‚Erasmus+‘, dem Programm der Union für allgemeine und berufli
che Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG 
und Nr. 1298/2008/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 50)“ 

2.  Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„Die EFTA-Staaten leisten gemäß Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe a des Abkommens einen finanziellen Beitrag zu den 
in den Absätzen 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m und 2n genannten Programmen und Aktio
nen.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens in 
Kraft (*). 

Er gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Der Vorsitzende 

Die Sekretäre des Gemeinsamen  
EWR-Ausschusses  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

vom 6. Mai 2014 

zur Änderung des Beschlusses 2009/935/JI hinsichtlich der Liste der Drittstaaten und dritten 
Organisationen, mit denen Europol Abkommen schließt 

(2014/269/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Beschluss 2009/371/JI des Rates vom 6. April 2009 zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts (Euro
pol) (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, 

gestützt auf den Beschluss 2009/934/JI des Rates vom 30. November 2009 zur Festlegung der Durchführungsbestim
mungen zur Regelung der Beziehungen von Europol zu anderen Stellen einschließlich des Austauschs von personenbezo
genen Daten und Verschlusssachen (2), insbesondere auf die Artikel 5 und 6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 30. November 2009 hat der Rat den Beschluss 2009/935/JI (3) erlassen. 

(2) Da die Festlegung der in Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2009/371/JI genannten Liste der Dritt
staaten und dritten Organisationen, mit denen Europol Abkommen schließt, (im Folgenden „Liste“) mit den 
Außenbeziehungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten in Verbindung steht, werden dem Rat mit jenem Buchsta
ben Durchführungsbefugnisse übertragen, um die Liste festzulegen. Entsprechend den Beschlüssen 2009/371/JI 
und 2009/935/JI findet sich die Liste im Anhang des Beschlusses 2009/935/JI. 

(3) Es obliegt dem Verwaltungsrat von Europol, die Liste erforderlichenfalls zu überprüfen und darüber zu entschei
den, ob dem Rat Änderungen daran vorgeschlagen werden. 

(4) In seiner Sitzung vom 3./4. Oktober 2012 hat der Verwaltungsrat von Europol beschlossen, dem Rat zu empfeh
len, bestimmte Drittstaaten in die Liste aufzunehmen, und hat die operativen Erfordernisse dafür dargelegt, mit 
diesen Drittstaaten Kooperationsabkommen zu schließen. 

(5)  Angesichts der Zusicherungen im Rahmen der 2009 gegründeten Östlichen Partnerschaft, der Paraphierung des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und Georgien im November 2013 und der Assoziie
rungsagenda EU-Georgien sowie des Aktionsplans für die Visaliberalisierung zwischen der EU und Georgien ist es 
äußerst wichtig, dass Europol der Einleitung des Verfahren für den Abschluss eines Kooperationsabkommens mit 
Georgien Vorrang einräumt. 

(6)  Der Beschluss 2009/935/JI sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7)  Der Rat hat am 19. Dezember 2012 beschlossen, das Europäische Parlament zu konsultieren, das im Anschluss 
eine Stellungnahme abgegeben hat (4) — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Nummer 1 des Anhangs des Beschlusses 2009/935/JI werden die folgenden Einträge eingefügt: 

—  Brasilien 

—  Georgien 
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—  Mexiko 

—  Vereinigte Arabische Emirate. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. STOURNARAS  
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BESCHLUSS 2014/270/GASP DES RATES 

vom 12. Mai 2014 

zur Änderung des Beschlusses 2010/231/GASP des Rates über restriktive Maßnahmen gegen 
Somalia 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 26. April 2010 den Beschluss 2010/231/GASP (1) angenommen. 

(2)  Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 5. März 2014 die Resolution 2142 (2014) über die Situation in 
Somalia verabschiedet, mit der er das Waffenembargo gegen Somalia und seinen Entschluss bekräftigt hat, dass 
das Waffenembargo gegen Somalia bis zum 25. Oktober 2014 keine Anwendung auf Lieferungen von Waffen, 
Munition oder militärischem Gerät oder die Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder Ausbildung findet, die aus
schließlich zum Aufbau der Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias und zur Gewährleistung der Sicher
heit der somalischen Bevölkerung bestimmt sind, außer in Bezug auf die Lieferung der in der Anlage der Resolu
tion 2111 (2013) genannten Gegenstände, für die eine im Voraus einzuholende Genehmigung des gemäß der 
Resolution 751 (1992) eingesetzten Sanktionsausschusses erforderlich ist. 

(3) Mit der Resolution 2142 (2014) werden die Meldeauflagen für die Lieferungen von Waffen, Munition oder mili
tärischem Gerät oder die Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder Ausbildung für die somalischen Sicherheitskräfte 
sowie das Ausnahmeverfahren für die Lieferungen der in der Anlage der Resolution 2111 (2013) genannten 
Gegenstände geändert. 

(4)  Der Beschluss 2010/231/GASP sollte daher entsprechend geändert werden. 

(5)  Weitere Maßnahmen der Union sind erforderlich, damit bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden können — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2010/231/GASP wird wie folgt geändert: 

1.  Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben f und g erhalten folgende Fassung: 

„f)  die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art und 
auf die direkte oder indirekte Bereitstellung von technischer Beratung, von finanzieller oder sonstiger Hilfe und 
von Ausbildung im Zusammenhang mit militärischen Tätigkeiten, die ausschließlich zum Aufbau der Sicherheits
kräfte der Bundesregierung Somalias zur Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt 
sind, außer im Zusammenhang mit der Lieferung der in Anhang II aufgeführten Gegenstände, sofern der Sankt
ionsausschuss nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels benachrichtigt worden ist; 

g)  die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art gemäß 
Anlage II an die Bundesregierung Somalias, soweit der Sanktionsausschuss dazu im Einzelfall im Voraus seine 
Genehmigung nach Absatz 4a des vorliegenden Artikels erteilt hat.“ 

2.  Artikel 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Bundesregierung Somalias trägt die Hauptverantwortung dafür, dass der Sanktionsausschuss im Voraus 
über alle Lieferungen von Waffen, Munition oder militärischem Gerät oder die Bereitstellung von Beratung, Hilfe oder 
Ausbildung an ihre Sicherheitskräfte nach Absatz 3 Buchstabe f benachrichtigt wird. Alternativ können die Mitglied
staaten, die Hilfe bereitstellen, in Abstimmung mit der Bundesregierung Somalias mindestens fünf Tage im Voraus 
den Sanktionsausschuss gemäß den Nummern 3 und 4 der Resolution 2142 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen entsprechend benachrichtigen. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat dafür, den Sanktionsausschuss zu benach
richtigen, so müssen alle diese Benachrichtigungen Folgendes beinhalten: genaue Angaben zum Hersteller und zum 
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Lieferanten der Waffen und Munition, eine Beschreibung der Waffen und der Munition, einschließlich des Typs, des 
Kalibers und der Menge, den vorgesehenen Liefertermin und -ort sowie alle sachdienlichen Informationen darüber, 
welche Einheit innerhalb der Nationalen Sicherheitskräfte Somalias die Lieferung erhalten oder wo sie gelagert werden 
soll. Ein Mitgliedstaat, der Waffen oder Munition liefert, kann in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung Somalias 
dem Sanktionsausschuss spätestens 30 Tage nach Lieferung dieser Gegenstände den Abschluss der Lieferung schrift
lich bestätigen, einschließlich Seriennummern der gelieferten Waffen und Munition, Lieferinformationen, Frachtbrief, 
Ladungsverzeichnissen oder Versandlisten sowie des genauen Lagerorts.“ 

3.  In Artikel 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(4a) Die Bundesregierung Somalias trägt die Hauptverantwortung dafür, dass im Voraus die Genehmigung des 
Sanktionsausschusses für jede Lieferung der in Anhang II aufgeführten Gegenstände nach Absatz 3 Buchstabe g einge
holt wird. Alternativ können die Mitgliedstaaten in Abstimmung mit der Bundesregierung Somalias im Voraus die 
Genehmigung des Sanktionsausschusses nach Nummer 3 der Resolution 2142 (2014) des Sicherheitsrats der Verein
ten Nationen einholen.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
C. ASHTON  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS 2014/271/GASP DES RATES 

vom 12. Mai 2014 

zur Durchführung des Beschlusses 2010/656/GASP zur Verlängerung der restriktiven Maßnahmen 
gegen Côte d'Ivoire 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 31 Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss 2010/656/GASP des Rates vom 29. Oktober 2010 zur Verlängerung der restriktiven Maßnah
men gegen Côte d'Ivoire (1), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 29. Oktober 2010 den Beschluss 2010/656/GASP angenommen. 

(2)  Der Rat hat die Maßnahmen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b des 
Beschlusses 2010/656/GASP im Einklang mit Artikel 10 Absatz 3 jenes Beschlusses überprüft. 

(3)  Der Rat hat festgestellt, dass keine Gründe mehr dafür vorliegen, eine Person weiterhin auf der Liste in Anhang II 
des Beschlusses 2010/656/GASP zu führen. 

(4)  Außerdem sollten die Angaben zu zwei Personen in der Liste in Anhang II des Beschlusses 2010/656/GASP 
aktualisiert werden. 

(5)  Der Beschluss 2010/656/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II des Beschlusses 2010/656/GASP wird nach Maßgabe des Anhangs des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 12. Mai 2014. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
C. ASHTON  
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ANHANG 

Anhang II des Beschlusses 2010/656/GASP wird wie folgt geändert: 

I.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person erhält folgende Fassung:  

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

4. Marcel Gossio Geboren am 18. Februar 1951 in 
Adjamé, Reisepass-Nr.:  
08AA14345 (vermutlich abgelau
fen am 6. Oktober 2013) 

Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. 
Beteiligung an der widerrechtlichen Aneignung 
öffentlicher Gelder und an der Finanzierung und 
Bewaffnung der Milizen. 

Schlüsselfigur bei der Finanzierung des Gbagbo- 
Klans und der Milizen. Zudem eine zentrale Figur 
des illegalen Waffenhandels. 

Ist aufgrund des beachtlichen Vermögens, das er sich 
widerrechtlich angeeignet hat, sowie aufgrund seiner 
Kenntnis der Netze des illegalen Waffenhandels nach 
wie vor eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabi
lität von Côte d'Ivoire.   

II.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person wird wie folgt geändert: 

„Justin Koné Katina“ wird ersetzt durch „Justin Koné Katinan“. 

III.  Der Eintrag zu der nachstehenden Person wird gestrichen: 

Oulaï Delafosse  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 12. Mai 2014 

zur Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von Agglomeratsteinen mit 
Ursprung in der Volksrepublik China 

(2014/272/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (1) („Grundverordnung“), insbesondere auf Arti
kel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

A. VERFAHREN 

EINLEITUNG 

(1) Im Juni 2013 leitete die Europäische Kommission („Kommission“) ein Antidumpingverfahren betreffend die Ein
fuhren von Agglomeratsteinen mit Ursprung in der Volksrepublik China in die Union ein und veröffentlichte eine 
Einleitungsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union  (2). 

(2)  Das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der am 14. Mai 2013 von A.St.A Europe („Antragsteller“) 
im Namen von Unionsherstellern eingereicht wurde, auf die mehr als 25 % der gesamten Unionsproduktion von 
Agglomeratsteinen entfallen. 

(3)  Die mit dem Antrag vorgelegten Anscheinsbeweise für das Vorliegen von Dumping bei der genannten Ware und 
für eine dadurch verursachte bedeutende Schädigung rechtfertigen die Einleitung eines Verfahrens. 

(4) Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, andere ihr bekannten Unionshersteller, den Verband der Unio
nshersteller, die ihr bekannten ausführenden Hersteller in der Volksrepublik China („VR China“), die Vertreter der 
VR China, die ihr bekannten Einführer und die ihr bekannten Unionshersteller von Ausgangsstoffen und von Aus
rüstung zur Herstellung von Agglomeratsteinen, ferner die ihr bekannten Verwender, den Verband der Hersteller 
von Ausgangsstoffen sowie Verwender- und Verbraucherverbände über die Einleitung des Verfahrens und sandte 
ihnen Fragebogen zu. Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntma
chung gesetzten Frist schriftlich Stellung zu nehmen und eine Anhörung zu beantragen. 

(5)  Der Antragsteller, andere Unionshersteller, die ausführenden Hersteller in der VR China, Einführer und Verwender 
nahmen Stellung. Alle interessierten Parteien, die einen entsprechenden Antrag stellten und nachwiesen, dass 
besondere Gründe für ihre Anhörung sprachen, wurden gehört. 

B. RÜCKNAHME DES ANTRAGS UND EINSTELLUNG DES VERFAHRENS 

(6)  Mit Schreiben vom 18. Februar 2014 an die Kommission zog der Antragsteller seinen Antrag zurück. 

(7) Nach Artikel 9 Absatz 1 der Grundverordnung kann ein Verfahren eingestellt werden, wenn der Antrag zurückge
nommen wird, es sei denn, dies läge nicht im Interesse der Union. 

(8)  Bei der Untersuchung wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass die Einstellung dem Interesse der Union 
zuwiderlaufen würde. Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass dieses Verfahren eingestellt werden 
sollte. Die interessierten Parteien wurden davon in Kenntnis gesetzt und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Es gingen jedoch keine Stellungnahmen ein. 
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(9)  Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von 
Agglomeratsteinen mit Ursprung in der VR China in die Union eingestellt werden sollte. 

(10)  Dieser Beschluss steht im Einklang mit der Stellungnahme des nach Artikel 15 Absatz 1 der Grundverordnung 
eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Antidumpingverfahren betreffend die in die Union getätigten Einfuhren von Ziegeln und anderen Waren mit flacher 
Oberfläche, Bausteinen und Platten aus harzgebundenem Kunststein oder aus einem harzgebundenen Agglomerat von 
Stein und/oder Glas und/oder Spiegelglas mit Ursprung in der Volksrepublik China, die derzeit unter den KN-Codes 
ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 und 
ex 7020 00 80 eingereiht werden, wird eingestellt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 12. Mai 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 432/2014 des Rates vom 22. April 2014 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 43/2014 hinsichtlich bestimmter Fangmöglichkeiten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 126 vom 29. April 2014) 

Seite 24, Anhang I: 

anstatt:  „40.  Der Eintrag für Makrele in den Gebieten IIIa und IV; in den Unionsgewässern der Gebiete IIa, IIIb, 
IIIc und den Subdivisionen 22-32 erhält folgende Fassung: 

‚Art: Makrele 
Scomber scombrus 

Gebiet: IIIa und IV; IIa, IIIb, IIIc und 
Unterdivisionen 22-32 (Unio
nsgewässer) 
(MAC/2A34.) 

Belgien 768 (1)   

Dänemark 26 530 (2)   

Deutschland 800 (2)   

Frankreich 2 417 (2)   

Niederlande 2 434 (2)   

Schweden 7 101 (2) (2)   

Vereinigtes Königreich 2 254 (2)   

Union 42 304 (1) (2)   

Norwegen 256 936 (3)   

TAC Entfällt  Analytische 
TAC    

(1)  Besondere Bedingung: Einschließlich folgende Menge (in Tonnen), die in norwegischen Gewässern südlich 
von 62o N gefischt werden muss (MAC/*04N-): 
247 
Beim Fischfang unter dieser besonderen Bedingung sind Beifänge von Kabeljau, Schellfisch, Pollack, Wittling 
und Seelachs auf die Quoten für diese Arten anzurechnen. 

(2)  Darf auch in norwegischen Gewässern des Gebiets IVa gefangen werden (MAC/*4AN.). 
(3)  Von Norwegens Anteil an der TAC abzuziehen (Zugangsquote). Dies schließt folgenden Anteil Norwegens 

an der Nordsee-TAC ein: 
74 500 
Im Rahmen dieser Quote darf nur im Gebiet IVa (MAC/*04A.) gefischt werden, ausgenommen folgende 
Menge im Gebiet IIIa (MAC/*03A.). 
3 000 …‘“  

muss es heißen:  „40.  Der Eintrag für Makrele in den Gebieten IIIa und IV; in den Unionsgewässern der Gebiete IIa, IIIb, 
IIIc und den Subdivisionen 22-32 erhält folgende Fassung: 

‚Art: Makrele 
Scomber scombrus 

Gebiet: IIIa und IV; IIa, IIIb, IIIc und 
Unterdivisionen 22-32 (Unio
nsgewässer) 
(MAC/2A34.) 

Belgien 768 (2)   

Dänemark 26 530 (2)   

Deutschland 800 (2)   

Frankreich 2 417 (2)   
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‚Art: Makrele 
Scomber scombrus 

Gebiet: IIIa und IV; IIa, IIIb, IIIc und 
Unterdivisionen 22-32 (Unio
nsgewässer) 
(MAC/2A34.) 

Niederlande 2 434 (2)   

Schweden 7 101 (1) (2)   

Vereinigtes Königreich 2 254 (2)   

Union 42 304 (1) (2)   

Norwegen 256 936 (3)   

TAC Entfällt  Analytische 
TAC    

(1)  Besondere Bedingung: Einschließlich folgende Menge (in Tonnen), die in norwegischen Gewässern südlich 
von 62° N gefischt werden muss (MAC/*04N-): 

247 
Beim Fischfang unter dieser besonderen Bedingung sind Beifänge von Kabeljau, Schellfisch, Pollack, Wittling 
und Seelachs auf die Quoten für diese Arten anzurechnen. 

(2)  Darf auch in norwegischen Gewässern des Gebiets IVa gefangen werden (MAC/*4AN.). 
(3)  Von Norwegens Anteil an der TAC abzuziehen (Zugangsquote). Dies schließt folgenden Anteil Norwegens 

an der Nordsee-TAC ein: 
74 500 

Im Rahmen dieser Quote darf nur im Gebiet IVa (MAC/*04A.) gefischt werden, ausgenommen folgende 
Menge im Gebiet IIIa (MAC/*03A.). 

3 000 …‘“   

13.5.2014 L 138/113 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Berichtigung der Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. April 2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus 

Straftaten in der Europäischen Union 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 127 vom 29. April 2014) 

Auf Seite 50, Artikel 12 „Umsetzung“, Absatz 1 erster Satz: 

anstatt:  „… 4. Oktober 2015 …“ 

muss es heißen:  „… 4. Oktober 2016 …“. 

Auf Seite 50, Artikel 13 „Berichterstattung“, erster Satz: 

anstatt:  „… 4. Oktober 2018 …“ 

muss es heißen:  „… 4. Oktober 2019 …“.  
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Berichtigung des Beschlusses 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 

Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 78 vom 17. März 2014) 

Seite 16, Artikel 1 Absatz 1: 

anstatt:  „(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um den im Anhang aufgeführten 
natürlichen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souve
ränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, und den mit ihnen verbundenen 
natürlichen Personen die Einreise in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu verweigern.“ 

muss es heißen:  „(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um den im Anhang aufgeführten 
natürlichen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souve
ränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, und den darin aufgeführten, mit 
ihnen verbundenen natürlichen Personen die Einreise in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu 
verweigern.“ 

Seite 17, Artikel 2 Absatz 1 

anstatt:  „(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigentum der im 
Anhang aufgeführten natürlichen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, und der mit 
ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen 
oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren.“ 

muss es heißen:  „(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigentum der im 
Anhang aufgeführten natürlichen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, und der darin 
aufgeführten, mit ihnen verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein
richtungen stehen oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren.“  

13.5.2014 L 138/115 Amtsblatt der Europäischen Union DE     
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